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Stadt Kie Kiel/ den 6. März 1969 
Der Stadtpräsident 

1 ) Ein lad u n g --------------------
zu einer Sondersitzung der Ratsversammlung / 

45 
Donnerstag/ den 13 . März 1969/ ~.OO Uhr/ 

Ra tha us / Ra tssaa I 

Öffentl iche Sitzung 

Einziger Punkt der Tagesordnung -----------------------------
Regionale und lokale Verwaltungsneuordnung im Raume Kiel 
OB 
- BeigefUgt ist der von der Landesregierung eraroeitete Referenten
entwurf eines Zweiten Gesetzes einer Neuordnung von Kreis- und 
Gemeindegrenzen. Einige Mitglieder der Ratsversammlung ha oen 
diesen Entwurf oereits erhalten; fUr sie ist er nicht noch einmal 
beigefUgt. Weiteres Material wird nachgereicht. -

- Aufgrund der gestrigen Beratungen im Magistrat darf ich Ihnen bereits jetzt mitteilen/ 
daß die dann folgende Sitzung der Ratsversammlung nicht - wie vorgesehen - am 
20./ sondern am 27. März 1969 zur gewohnten Zeit sein wird. FUr die April-Sitzung 
bitte ich Sie, den 24. April 1969 vorzumerken. 
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,,2J An ~2t..! . j': 
die Kieler Nachrichten 

Ir t1u-, 17; I ke . I 

fUr die ndersitzung der tsvers lu, 
//5 

Donn w. , den J3. örz 1 ~69, ~:_~-'-

ot laus, a stlo l 

f,ffent li he Sitzuni, 

'1 
.. / ~Icu, f4r/y1 ~r/<. ~ 

1;1 

h Iq tfe-,i? ~ 

f(. 12/fhr f 

Regional. und lOKale Verwoltungsneuordnuns im Raume Kiel 

- Ktllter, :itodtprösident-

~ Zwei Tagesordnungen sind im Rathaus auszuhängen. 

4) Z.d.A. 

(Köster) 

Mitzeichnung O B, ~ 
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Hauptamt Kiel, den 6. März 1969 

Den Referentenentwurf 

haben berei ts erha I ten bekommen noch mit der TO RV 
- __________________________________________________ ~~~eJ~~~! _________________ _ 

A. Hauptamtliche Mitglieder 
des Magistrats 

B. Mitglieder der Ratsversammlung: 

Ratsherr Hartmann 
Stadträtin Hinz 
Stadtrat Hochheim 
Stadtrat Dr. Kiekebusch 
Stad tra t K lou th 
Stadtpräsident Köster 
Ratsherr Luckhardt 
Stadtrat Ludemann 
Ratsherr Ohmsen 
Ratsherr Olsson 
Stadtrat Renner 
Stadtrat Dr. Rudel 
Ratsherr Schatz 
Stadtrat Prof. Dr. SchUtze 
Ratsherr Sichelschmidt 
Ratsherr Wegener 
Stadtrat Westphal 
Stadtrat Wollschlaeger 
Stadtrat Wurbs 
Stadtrat Zimmermann 

Ratsherr Dr. Ahrendt 
Ratsherrin Bendfeldt 
Ratsherr Böhm 
Ratsherr Drevs 
Ratsherr Engel 
Ratsherrin Franke 
Ratsherr Gallinat 
Ratsherr Hansen 
Ratsherrin Kade 
Ratsherr Langmann 
Ratsherr Leps 
Ra tsherr Mu II er 
Ratsherr Nentwig 
Ratsherr Neumann 
Ra tshe rr Pfaff 

Rctsherrin Dr. Portof~e 
Ratsherr Dr. Reimers 
Ratsherr Roick 
Ratsherr Schagen 
Ratsherr Schröder 
Ratsherr Schäfer 
Ratsherr Steinert 
Ratsherr Teske 
Ratsherrin TUb ler 
Ratsherrin Vormeyer 
Ratsherrin Voss 
Ratsherr Dr. Wagner 
Ratsherrin Wallbaum 
Ratsherr Zöll kau 

! 
I 

I 
i 



Zur Sondersitzung der Ratsversammlung om 13 0 März 1969 - ---, ... _------_ .. _------------------------------------

Der Mag i st ,r a t 
Amt für Entwicklungs~lanung 

Kiel , ddn 12 0 März 1969 

", , 

, , 
Drucksache Nr~ 124 " , 
"'"":'--,_ .......... _----- ....... _-------

~~~!:~.=.. Stellungnahme der stadt Kiel zum Euhmrf des 
"Z''Iei tOll Gcsetzes einer Ncuordnullg von 1ü'cis
und Gellleindogrellzoll" 

~!~ichterstatter: Obe~bürgermcister -------------- , " 

~B~!:~ßl Der folgeuuen Erlclärung ,dru zugestimmt g 

nie Landeshauptstadt Kiel hat den Ent,'/urf des "Zwei ten Gesetzes 
Gincr Neuordnung von 1(rei8- und Gemcilldegrenzen ll sorgfältig 
gepritft uud gibt hierzu folgende Stellungnahme ab: ' 

nie Landeshauptstadt Kiel begrüßt , daß di~ Landes~egierung auch 
im Raum Kiol und zugleich im gesamten Zentralraultl des Laudes 
Dine zukunftsweisende gebietsmäßige Neuordnung anstrebto Sie 

Stcillt mit B~friedigung fest , d~ß der ~esetzentwurf weitgehend 

~h~en in der Erklärung vom 18 0 Dezem~er 1968 entwickelten Vor~ 
SChlägen 'entspriehto 

1 0 Pie Eingliederung dcr vier Gemeinden des Amtes Hoorsee und 
einer f},'eilfläche aus der Gcmeinde Ottendorf wird vorbehal t~ 

los begrüßt , ueil die Laudeshauptstudt dallli t lebellSllot,~ell~ 
digeil Raum für ihre eigene Hel terellt1dclt!Ullg erhäl t 0 

Nit der Eingliederung der ,Gcltlciud(,}ß Strunde und Russce 
' . ',' .. ' 

erklärt -sie sich , einverst~lldeno 

Darüber hinaus ,rst die ' Landeshaupts taut der Über:leugung 9 

d,aß die 1colUmunule Verallt,.,.ortung homogene Räume ei11hei tlicb 
Umfassen muß o Deshalb müssen lUit Kiel die Gebiete der na~ 
tUrliehen Fördelandschaftverbunden werd~~ , 

1) deren 'Bevöllcerung durch gemeinsame schulische und 
kulturelle Einrichtuugen versorgt wird , 

2) iu denen die Daseinsvorsorge durch zusam\llcnhängende 
technische und verkehrliehe Systeme erfüll t ''1ird , , 

3) in dOllen der Anteil der Berufspendler nach Kiel 

mehr als 60 % der Erllerbspersonen beträgt o 

- 2 -.' 
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di O 
Die Landeshauptstadt wird alle Anstrengungen machen , um 

bisherige Aufbauarbeit und Investitionstätigkeit in deU 

eiuzugliederlldell Gebieten lwutilluierliel1 fortzuführqn 0 

.Eventuelle Ri.i.elclagen , die bi s bor selb s tändige Gemeinden 

gebildet haben , sind fUr Maßnahmen in diesen stadtteileP 

zu ven'llenden 0 

2. Durch die vorgesehene Bildung eines neuen großen Kreis OS 
. , )10 

roH ttolholsteill Herden l'iescntliehe Voraussetzungen für Cl 

selmerpullktmäHige '''ci terentuielclung des sehleSl/ig~1101stoi .-' 
nischen Zentralramlles ,geschaffell. Insbesondere ist zU bO~ 1$ 

. rf~l grUßen , daß damit die Forderung der Landeshauptstadt 0 

,,,ira . das Elltldeklungsl.Hllld zuisehen den beiden lcreisfrei01) ~ . ~ 

Städten Kiel und NeurnUnster einem Kreis zuzuordnen . Die ~ 
deshauptstadt vertri tt jedoch die Überzeugung , daß iiU Zt1!~cl 
der Neuordnung der Kreisgrellzen ulluodillgt alle auf 

dolu orientierten wirtschaftlichen Schwerpunkte des Raucles 
, !~t.1 

neuen Kreis Mittelholsteill zugeordnet werden müs s en . 810 
10))' 

bedarf· es der Einueziehung ueiterer Teile des KreiseS P 

dot 
3 0 Nach Auffassung der Landdshauptstadt muß ~die Neuordnung t.I~ 

Kreis ·- und Gemeindegrenzen durch eillc gesetzliche vel'anl(O~ ' 
. t11111 

des Kieler UmlandverlJundes als kommunaler Zl'Ieekveruand 
"!Jo! regionaler LandesplanungsvertJand el'O'änzt '>Jerden . Duru '9 

t::> 10' 0)' 
hinaus sollte der VertJand auf den gesamten zukünftigen 

'01 
Mittelholstciu einschließlich der kreisfreien Städte 1(1 :,.. 

5°), 
und Neulllüuster ausgedehnt sOlTi e in scillen Kompetenz eH ~ 

ner . 'VillenstJildung und seiner fintlll:.dellen Leistung s1{l'
tl f{; 

gestä~kt werdeno 

Ban t zer 
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1: 150000 
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1. Loschelder-Gutachten 

Eingliederung vorgeschlagen: 

engeres Vorortgebiet 

aus Gründen landschaftlicher 
. oder räumlicher Zuordnung 

Eingliederung empfohlen: 

aus landschaftlichen Gründen 

vorgeschlagene neue Stadtgrenze 

nicht zur Eingliederung vor
geschlagen 



II 
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1:150000 

1\ • t ,t 

Nahbereich Kiel 

It. Entwurf zum 
Verbandsplan Kieler Umland 
(beschlossen 2.12. 68) 

gemeinsames Siedlungsge
biet des Oberzentrums Kiel 

übriger Nahbereich 

.km 
'. 
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1: 150000 

1\ • i ,l 

Berufspendler nach Kiel
Anteil an Erwerbspersonenzahl 
der Gemeinden 

unter 35% 

35 - 49 % 

50 - 59 % 

60 - 69 % - 70 - 79 % 

_ aO % u. mehr 

>km 
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1: 150000 

Berufspendler nach Kiel
Anteil an Erwerbspersonenzahl 
der Gemeinden 

I unter 35% 

I 35-49% 

11 50-59% 

_ 60-69% 

_ 70-79% 

_ 80% u.mehr 

5km 
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1:150000 

1\ • l 'l 

Berufspendler nach Kiel
Anteil an Erwerbspersonenzahl 
der Gemeinden 

I I --
unter 35 % 

35 -4 9% 

50 - 59 % 

60 - 69 % 

70 - 79 % 

_ BO % u.mehr 

5km 

" 

nur Gemeinden im "gemeinsamen Sied lungs
gebiet des Oberzentrums Kiel" erfaßt. 



Entwurf 

Zweites Gesetz e i ner Ne~ordnung von Kreis- und 
Gemeindegrenzen 

Der Landtag hat das folgende Geset 2 beschlossen: 

Erster Teil 

Neuordnung von Kreisen 

§ 1 

Auflösung von Kreisen 

Die Kreise Eckernförde, Eiderstedt~ Eutln, Husum, Norder

dithmarschen, Plön, Rends burg, Schleswig, Süderdithmarschen 

Und Südtondern werden aufgelöst . 



§ 2 

Bildung des Kreises Nordfri es land 

(1 ) Der Kreis Nordfriesland mit dem Sitz in Husum wird 

gebildet aus 

a) den GemeindGn des aufgelösten Kreises Eiderstedt, 

b) den Gemeinden des aufgelösten Krei ses Husum, 

c) den Gemeinden des aufgelösten Kreises Südtondern mit 

Ausnahme der Gemeinden Böxlund , Holt, Jardelund, Me

delby, Osterby und Weesby und 

Cl ) den Gemeinden Drage, Friedrichstadt und Seeth des auf

gelösten Kreise s Schleswig . 

(2) Der Kreis Nordfriesland ist Rechtsnachfolger der aufge
lösten Kreise Eiderstedt, Husum und Südtondern. 



§ 3 

Bildung des Kreises Dithmarschen 

( , , 
\~) De r Kreis Dj,thmarscl en mit dem Sitz in Meldorf wird gebildet 

R) den GEIßeinden des aufgelösten Kre ises N0rderdithmarschcn 
und 

b ) den Gemeinden des aufgelösten Kreises Stiderdithmarschen. 

(2) Der Kre is Dithmarschen ist Rechtsnachfolge r der aufgelösten 
Kreise Norderdithmarschen und Stiderdithmarschen . 



§ 4 

Bildung de s neuen Kreises Schleswj.g 

(1 ) Der neue Kreis Schleswig mit de m Sitz in Schleswig 

wi.rd gebilde~ aus 

a ) den GEmeinden des aufgelösten Kreises Schleswig mit 

Ausnah~e de r Gemejnd en Dammholm~ Drage~ Esmark, Frj.edrich

stadt. Havetoft~ Havetoftloit, ~ Hostrup~ Langstedt, ObdrJp, 

Rehberg~ RUde, Satrup, Seeth und Torsballig , 

b ) den Gemeinden Ahlefe l d, Ascheffel, Bistensee~ Bohnert. 

Brekendorf, Brodersby~ Dzmendorf, Damp, Dörphof~ Fleckeby , 

Götheby-Holm, GUby, Holzdorf, HUtten, Hummelfeld, Karby, 

Kop~erby, Kosel, Loose, Olpenitz, Csterby, Owschlag , 

Ries eby~ Thumby~ Waabs .und Winnemark des aufgelösten Kreises 

Eckernförde und 

c ) den Gemeinden Mehlby und Toesdorf des Kreises Flensburg· · 

Land . 

(2) Der neue Krejs S~hle swig ist unteschadet der Auseinander

setzung mit den anderen beteiligten Krei sen (§ 16 KrO ) Rech ts 

nachfolger des aufgelösten Kreises Schleswig . 



§ 5 
Bildung des Kre i ses Mittelholstein 

( 1) Der Krej,s Mit telholstein mit dem Sitz in Rend s burg wi rd 

geb j_ldet aus 

a) den Gemeinden des aufgelös t en Kreises Rendsburg mit Aus-

n hme de r Ge meinden A asbUt tel~ Agethorst. Besdorf. Bokel rehm J 

Bokhorst, Einfeld J Gribbohm~ Holst enn iendorf, NienbUtte l~ 

Nutteln
3 
Oldenborstel~ Puls~ Russee, Schenefeld ~ Sie zbU t t e l , 

Vaa l e
3 
Vaalermoor ~ Wacken und Warringholz~ 

b ) den Gemeinden Altenhof; ~ltenholz~ Barkel _by, Borgstedt , 

BUnsdorf~ D~ni schenhagen~ Eckernförde~ FeIm . Ga~melby~ 

Gettcrf, Gros~~Wi ttensee~ Baby, Holtsee 3 Ho lzbunge . Kl e in ; 

Wittensee~ Lehmbe k~ Lindau~ Marien thaI, Neudor f -Born s te in, 

Neu ~Dllve nstedt, Neuvättenbek., Noer, Csdor f ,. Schinkel . 

Schwedeneck
3 

Sehestedt . TUttendorf und Windeby des aufge

lösten Kreises Eekernförde und 

c ) den Geme inden Barmissen 3 Barsbek, Bendfe l d . Bissee. Böhn

husen , BönebUt tel , Boksee . Bothkamp. Brodersdorf, BrUgge . 

Dobersdorf, Fahren, Fiefbergen, Fl i ntbek. Gr os sbarkau, 

Gross , ~uchwaldJ Grossharri e 3 Hei kendorf, Hdhnd orf, Honig

se e . Klausdorf, Klein Barkau~ Kirchbarkau~ Krokau, Kril :rmbek~ 

KUhren, Lab oe., Lehrnku11len " Löpt in " Lu t terbek , Mönkeberg" 

Negenharrie , Ne tte lsee~ Cppend or f , Passade, Pohnsdorf . 

P o~t feld,Pr asdorf, Preetz. Probsteierhagen, Raisdorf , Ra-

~\:.' ,2,"f J Reesdorf " RendswUhren, Sehe'llhorn " ,Schillsdorf " 

Se h le_en ~ Schönberg (Holstein ) , Sehönhorst , Sehönki rchen, 

,~ ~akendorf ~ Stein, Stoltenberg, Teehelsdorf , Tungen dorf, 

~ahlstorf. Warnau , Wendtorf und Wiseh des aufgelöste n 

1<1' e :L ses PI ö n o 

(2 ) Der Kreis Mitt elhol s t e in i st unbeschade t de r Au se inander

s e -zung mit den anderen be teiligten Kre i sen (§ 16 Kr C) ) Re chts 

na~1folger de r aufgelöste n Kr eise Rend sburg und Eckernförd e . 

I I, 
I ' 



§ 6 
Bildung de s Kreises Ostholste i.n 

(1) DEr Kreis Ostholste in mit dem Sj.t z in Eutj.n wird gebeilde t 

aus 

a' den Gemeind n des aufgelösten Kreises Eut i n~ 

b ) de n ~erneinden Ascheterg (Ho l stein), Behrensdorf ( ~ stsee)~ 

Eeü.l.u ., Blekendorf, Bl)sdorf, Dann au, Depenau, Dersau , Dürntc l,: ., 

F(:l"gau , G:iekau , Grebin. He1;nstcrf, Högsdorf., Hohenfelc e:, 

HGh~acht (Cstsee)~ KalUbbe. KirchnUchel . Kl amp . Kletka~p, 

Köhn. L2m:llershagen., ~·,0;b r8.d e ~ I LU tj enburg~ i\Jartensrad o, 

~~cheln, Nehmten ~ Panke r~ Plön , Prat jau, Rnnt zau, Rathj ens 

dorf, lluhvlin l(el, Schöm;e:Ld e, Schwartbuck .. ,Selent, Stolr:: e, 

~röndel, Wankendor f und Wittmoldt des aufgelös t en Krei.ses 

Flöno 

(2) Der Kr e i s Osthols tein tst unbeschadet der Ause iander

setz~ng mit dem Kreis Rendsburg (§ 16 Kr O) Rechts nachfol ger der 

aufgelösten Krei se Eutin und Plön. 



§ 7 
Ejngliederung von GElneinden der aufgelö s ten 

Kreise Sch l eswig und SUdtondern i n den Kreis 

Flensburg- Land 

In de n Kr e i.s Flensbu~g-Land werd en eingeg lie~ert 

a i die Ge:reinden Da~~holm , Esmark~ Havetoft~ Havetoftloit ~ 

H G ~trup~ Langstedt, ~bdrup~ Rehberg . RUde~ Sat rup und 

Tcrsballig de s aufgelös t en Krejses Sch leswig und 

b ~ die Gerreinden Böxlun~ ~ Holt~ Jardelund~ Medelby , Osterby 

und Weesby des aufge löst en Kreises SUdt ondern . 



§ 8 
Eingliederung von Gemeinden des aufgelösten Kreises 

Rendsburg in den Kreis Steinburg 

In den Krei.s Steinburg werden 

di .e Gemei.nden AasbUttel~ Agethorst, Besdorf~ B okelrehm~ 

Bokhorst, Gribbohm~ Holstenniendorf, NienbUttel, NUtteln ~ 

Oldenborste1 3 Puls, Schenefeld~ SiezbUttel, Vaale, Vaaler

)[oor, Wacken und Warringholz des aufgelösten Kreises 
Rendsburg 

eingegli.edert. 



Neuordnung von Gemeinden 

§ 9 
El ngl :l .. ederung von GCJrie j.nden und Gemeindeteilen 

i n die Stadt Kj.el 

In die Stadt KleI werden eingegli edert 

a) die Gemeinde St rande des aufgelös t en Kreises Eckernförde , 

b ) die Gemeinden Me i Jrie rsdorf, Moorsee~ Rönne und Wellsee des 
aufgelösten Kreis es Plön , 

c ) die Gemeinde Russee de s aufge l ös ten Kreises Rendsburg 
und 

d) die in der Gemeinde Ottendorf (Kreis Rendsburg) ,G~markuhe 
Ottendorf, Flur 1, gel~genen Flu~stUcke 64 tw, 65~ 66, 67, 
68 .. 69,70' .• 71,72 , 73 , 7l~ , 75, 76 tw., 7-7 tvi .• 156/80 b i , 
Flur 2 gelegenen Flurstücke 1 "C V1 ., 5 tVl ., 6 tw .• 7, 8, 18 tvT., 
19 tw .• 20 tw, 21 tw .• 22., 23 , 24 ., 25, 26, 27 .• 28. 29, 30 , 31, 

.. -;: ~) .- j -, 33., 3l~ , 35, 36 , 37 ., 38, 39~ 40, 41 , L12, 43~ 4l~, 45., 46, 
47, 48 .• 49, 50., 51, ·52 .. 53, Sl~ .. 55 .. 56 .. 57, 58 .. 59 ., ~O, 61, 
62" 63 .• 64, 65 .• 66 ., 67. 68~ 69 .• 70, 71., 72, 73,. 74~ 75 .. 76, 
77 .• 78, 79 .• 80 .• 1 82/8 1~ 82., 83 ~ 84 , 85 .. 86, 87, 88 .• 179 tw, 



§ 10 

Eingliederung von GEffieinden in d je Hanses tadt LUbec k 

In di e Hansestadt LUbeck werden 

di e Gemeinden 'Kr~x~esse und Grass Grönau des Kreises 

Herzogtum Lauenburg 

eingegLLeder t 0 

" 

; 

i 

, 



§ 11 

Ej.ngliede rung von Gemeinden und Ge~einde(eilen in die 

S~adt Neumtinster 

In di.e Stadt Neumtinster werden eingegliedert 

a ) die Geffieinde Einfeld des aufgelösten Krej.ses· Rendsburg~ 

b) dje Gemeinde Gadel and des Kre i ses Segebe r g und 

c) die in der Gemeinde Tungendorf des aufgelösten Kre ises 

Plön gelegenen Flurstticke (s. anl. Karte) 



'I 

§ 12 

Eingliederung von Ge~eindeteilen j.n dj.e Stadt Flensburg 

In dj.e Stadt Flensburg werden eingegl j.edert 

, 
a ) die in der Geme inde Stinderup~ Kreis Flensburg - Lan d, gele-

ge nen Flurstticke (s. anl . Karte) 

und 

b ) die in der Gemeinde Weding, Kreis Flensburg-Land, gelegenen 

Flurstticke (s. anl. Karte) 

/ 

, 

/ 
,/ 



Dritter Teil 

Überleitungsbestimmungen 

§ 13 

Rechtsstellung des Personals 

(1) Die Rechtsstellung der Beamten unr4, Versorgungsempfänger dAr 

aUfgel östen Kreise und Gemeinden richtet sich nach den Bestim

~Un.gen der §§ 36 und 57 des I'andesbeamt engesetzes in der Fas

&Un.g vom 25 . Juli 1968 (GVOBl. Schl.-Hn S. 192 ). 

(-;, . '4..uf Angestellte und Arb eit er is t § 36 IjBG sinngemäß anzuwen
!let! • 

§ 1Lj· 

Rechts s tellung der Beamten auf Zeit 

b' J..e Landräte der aufgelösten Kreise und der hauptamtliche Bür-

~~meister der Gemeinde Einfeld treten in den einstweiligen 

b~estand. Ihre Versorgung richtet sich nach §§ 54 Abs. 2 Satz 2 

Q~S 5 der Kreisordnung und Gemeindeordnung . Im üb rigen bleiben 

J..e beamtenrechtlichen Vorschriften unberührt. 

S 15 

Personalräte 

b~e ltt- Amt s zei t der Personalrä t e d e r Behörden der a'..lfgelös t en 

Q ei se endet mit Ablauf d es 30. Juni 19,/0. Für die Wah l des 

E'!uen Personalrates beruft der Lei t er d er Di ensts telle späte
~te 

ns sech s Wochen vor Ablauf der Amt s zeit der bisherigen Per-
~ C)l1. 

alrät e eine Personal ver sammlung zur Bestellung de s Wahlvor
~ t 
~b~d.e s ein. Die Amt ;:: z ei t des neuen Personalrates endet mit 

-laU.f d 4 es 31. März 19'1 • 

,. 



§ 16 

Wahl der Kreistage 

Die VertretungskörpeI:schaften der. n eugeb i ldeten Kreise 

werden am Tage d er allgeme l nen Gcme l nd e- und Kr eiswahl 

i n Schleswi g-Holstein im M~rz 1970 gewählt . 

§ 17 

Sowei t der Worm.si t z oder Aufen tha lt i n e i n em Kreis oder 

in e iner Geme i n de für Re chte un d Pflic hten maßgebend ist, 

gilt folgendes ~ 

1. Be i der Neub i l dung gi lt d i e Dau e r de s Wormsi tzes 

oder Aufenthalts i n d ~m z u sammen ge schlossenen Ge

b i et en a ls Wohns itz od(:: r Aufenthalt in dem neuen 

Krei s . 

2. Bei d er Eingli eder ung wird die Dauer des Wohn

sitzes ode r Aufent h a ltes i n d. em aufgenommenen Ge

b iet auf d ie Dauer des 'vfOIl:lsi t zes od e r Aufenthalte s 

in dem a u fnehmenclen Kreis od t,r der a ufnehmenden Ge

meinde a ngerech ne t . 

§18 

OrtsJ'echt 

( 1) Die Beba uungspl ä ne d t; l' 'ii:!l~w.L nde.n, di e im Rahm.en der 

Gebietsrefor m ( Gese tze eixH;':' j'·k'.w rd n ung v on Geme j.nde - und 

I\reisgrenzen) aufgelös t \.,]erdGn~ gl:; l ten o.l s Bebauungspläne 

der aufnehmenden Gemein . E~n Wl::j. tel.'. 

( 2) Die Üb erle itung de s Or tsrech ts i m üb r igen richtet sich 

nach den §§ 63 und 70 d. e s Landt;.:sv erwal tungsgesetzes" 



Vierter Teil 

Auswirkungen auf Sparkassen 

§ 19 

(1) Wenn im Wege der Rechtsnachfolge aufgelöste r Kreise 

ein Kre is die Träge rschaft f ür mehrere Sparkassen über 

nimmt, sind d ie s e innerhalb e ines Jahres nach Inkraft

treten dieses Gesetzes zu einer Kreissparkasse zu vereinigen . 

(2 \ Zweigstellen der Kreissparkassen, die infolge der Neu 

g lied e rung von Kreisen und Gemeinden ausserhalb des Gebietes 

des bisherigen Gewährträgers oder seines Rechtsnachfolgers 

li egen, werden Zwei gs t ellen der Sparkasse des Gewährträgers, 

i n dessen Gebie t sie liegen . Soweit die zu ü bertragenden 

Zwei gstellen in einem Krei s l iegen, der Gewährträger 

me hrerer Kreis sparkassen ist, kann dieser bestimmen, auf 

we l che der von ihm gew lihrleisteten Kreissparkassen die 

Zweigstellen zu übert ragen sind . Ist der aufnehmende Kreis 

oder die aufnehmende Ge meinde nicht Gewährträger e ine r 

Sparkasse, können di e Zweigstellen weiterhin v on der 

bisherigen Kreissparkasse betrieben werden. 

(3) Der Übe rgang erfolgt im We ge der Gesamtrechtsnachfo l ge. 

Hierbei ist in Fällen des Absatz es 2 der Unterschied 

zwis chen den Verbindlichkeit e n und den Vermögenswe rten 

auszugle ichen; ferner ist die zur Übert r agun verpflichtete 

Kreissparkasse für den Geschäftswert de r zu übertragenden 

Zwei gstellen zu ents chäd igen. Kommt zwis chen den Beteil i g 

ten keine Einigung zustande, so re gelt der Innenminister 

die Auseinandersetzung 

(4) § 30 Abs. 3 des Sparkassenge setzes für das Land 

Schleswi g -Holstein vom . Mai 1958 (GVOBl Schl .-H . S 191) 
find et entsprechende Anwendung . 

I 



Fünfter Te il 

Änderung de r Gerichtsorganisation 

Ab ~ ~hni t 1 

Änderung von Amts- und Landgerichtsbezirken 

§ 20 

Aufhebung von Amtsgerichten 

Es werden aufgehoben : 

1 . die Amt sgerichte Bargteleide , Heil i genhafen, Rei~fe ld 

(Hels te i n ) , Schenefeld und Schanberg (Helstein) zum 

1. Januar 1970 ; 

2. die Amtsgeri chte Bredstedt , BrilnsbUttelkoog , Friedrich

stad t , Leck, ~ ~rne, Meldorf, Tanning, Wesselburen, Wester

land und Wyk auf Fahr zum 1 . Januar 1974 . 

§ 21 

Zulegung der Amtsgerichtsbezi rke 

(1 ) Di e Bezirke der aufgehobenen Amtsgerichte werden zu den 

in § 20 be zeichneten Ze"tpunkten wie folgt zugelegt: 

1 . dem Amt sgericht lrensburg 

der Amt sgerichtsbezirk Bargteheide 

ohne die Gemeinden Itzstedt, Kayhude und Nahe ; 

2. dem Amt sgericht Bad Oldesloe 

aus dem Amtsgerichtsbezirk Reinfeld Hols t ein) 

die Gemeinden Benstaben, Groß Barnitz , Havighorst b. 

Bad Oldesloe , He idekamp , Kein Barnitz , Lokfeld, 

P6hls , Rehhorst, ReinfeJd (Holstein), Steinfeld, 

Stubbendorf , Westerau und Willendorf; 

3. dem Amt sgericht Flensburß 



aus dem Amtsgerichtsbezirk Leck 
die Gemeinden Böxlund, Holt, Jardelund , Medelby, 

Osterby und Weesby; 

4. dem Amtsgericht Garstedt 
aus dem Amtsgericht sbezirk Bargteheide 

die Gemeinden I tzstedt , Kayhude und Nahe ; 

5. dem Amts gericht Heide 
a) der Amt sgerichtsbez i rk Brunsbüttelkoog, 

b) aus dem Amtsgerichtsbezirk Friedrichstadt 

die Gemeinden Groven, Krempel, Lehe, Lunden, 

Rehm-Flehde-Bargen und Sankt Annen , 

c) der Amtsgerichtsbez i rk ~1a . 1e , 

d) der Amt sgerichtsbezirk Meldorf, 

e) der Amtsgerichtsb e zirk '''esselburen ; 

6. dem Amtsgericht Husum 
a) der Amtsgerichtsbezirk Bredstedt, 

b) aus dem Amtsgerichtsbezirk Friedri chsadt 
die Gemeinden Drage, Friedrichstadt, Koldenbüttel 

und Se eth, 
c) der Amtsgerichtsbezirk Tönning; 

7. dem Amtsgericht Itzehoe 

der Amt& g?richtsbezirk Schenefeld 
ohne die Geme i nden Beldorf, Bendorf , Bornholt, Hanerau

Hademarschen, OldenbUttel, Steenfeld, Tackes dorf, 

Thaden, Gokels und Seefeld; 

8. dem Amt sgericht Kiel 

der Amt sgerichtsbezirk Schönberg ; 

9. dem ,Amt sgericht LUbeck 

aus dem Amtsgerichtsbezirk Reinfeld/Ho lstein 

die Gemeinden Badendorf, Dahmsdorf, Groß Wes enberg, 

Hamberge, Hansfelde, He ilshoop, Klein Schenkenberg, 



Klein Wesenberg, M5nkhagen , Ratzbek und Zarpen; 

10 . dem Amt sgericht NiebUll 

a) de r Amtsgerichtsbezirk Leck 

ohne die Gemeinden B5x l und, Holt, J2r deland, Medelb y, 

Osterby und Weesby, 
b ) der Am~sgerichtobezirk Westerland, 

c) der Amtsgerichtsbezirk Wyk auf F5hr; 

11 . dem Amt sgericht Oldenbure, ln 11c'.\.3 t. t. in 

der Amtsgeri chtsbez irk Heiligenhafen ; 

12 . dem Amtsgeri cht Rendsburg 

au s dem Amt s gerichtsbezirk Schenefeld 

die Gemeinden Beldorf, Bendorf , Bornholt, Gokels, 

Hanerau-Hademarschen, OldenbUttel , Seefeld , Steenfeld, 

Tackesdorf und Thaden; 

13 . dem Amtsgericht SChleswig 

aus dem Amtsgerichtsbez irk Friedrichstadt 

die Gemeinden Bargen, Bergenhusen , Erfde, Meggerdorf, 

Norderstapel, Süderstape1 9 Tielen und Wohlde; 

(2 ) Zum 1. J anuar 1970 werden zugelegt: 

1 . dem Amtsgericht Kiel 

aus dem Amtsgerichtsbezirk Gettorf' 

die Gemeinde Strande; 

2. dem Amtsgericht Neumünster 

aus dem Amtsgerichtsbezirk Bordesholm 

,i e Gemeinde Einfeld . 

§ 22 

Änderung von Landgerichtsbezirken 

Der Bezirk des Amtsgerichts Heide wird zum 1. Januar 1974 aus 

dem Bez irk des Landgerichts Flensburg ausgegli edert und dem 

Be zirk de s Landgerichts ltzehoe zugelegt. 



§ 23 
Änderung des Gerichtsorganisationsgese t zes 

Das Gesetz Ober Gliederung und Bezirke der ordentlichen 

Gerichte (Ger i chtsorgani sationsgesetz) vom 21 . September 

1963 (GVOBl . Schl . -H . S . 99) in der Fassung des Gesetzes 

zur Änderung des Gesetzes Ober Gliederung und Bezirke 

der ordentlichen Ger i chte vom 19 . Juni 196 4 (GVOBl . Schl.-H. 
s. 76) wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 
a) werden in 

Nr. 2 der B:.l chst. 1) , 

Nr. 3 der Buchst. n ) , 

Nr. 4 die Buchs t. d), h) und p) 

gestrichen; 

b) werden zum 1 . Januar 1974 i n 

aa) Nr . 1 die Buchst . a) , c ) , g), j ), k) , 1) und m), 
bb) Nr . 2 die Buchst. a) , h ) und i) 

gestrichen; 

c) wird zum 1 . Januar 1974 i n 

Nr. 2 als neuer Buchst. a) eine;efOgt : "a) Heide". 

2. § 5 erhält folgende Fassung : 

"§ 5 

Der Jus ti zminister wird ermächtigt , d i e Anlage zu 

§ 4 Abs . 2 zu bericht i gen , wenn si e durch eine Än

derung der Gerichtsbezirke oder durch gemeindliche 

Gebiets - oder Namensänderungen unrichtig geworden 

ist. Die Berichtigung ist als Bekann tma chung im 

Ges etz- und Ve r Jrdnungsblatt fOr SChleswig- Hol stein 

zu veröffent lichen. " 



§ 24 

Aufhebunßsvorschrift 

Das Gese tz über die Errichtung eines Amtsc;ericht 12. :'.1 ;':,',.- . 

Iic;enhafen vom 21. Sep tember 1963 (GV0I31. Schl -L, S, .~ I () ) 

\'lird a ufgehoben. 

Abs c'1ni tt 2 

Änderung von Sozialgerichtsbezirken 

§ 25 
Änderung des Ausführunesgesetzes zum Sozialgerichtsgesetz 

Das Schleswi --IIolsteinl s che Ausführunr.;sc;esetz vom 2. Novem

ber 1953 (GVOI3l. Schl . - H. S. 144) zum Sozialgerichtsgesetz 

Vom 3. September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1239) in der 

Fassung vom 4. August 1965 (GVOB1 . Schl.-l1. S. 54) wird 

wie f olgt c;eändert: 

§ 1 wird wie folßt gelinasrt: 

1) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

" ( 2 ) Der Bez irk de s Soz ialc;eri cht s Kie 1 UI faßt die Stt~d te 

Kiel und Neumünster ~3m'lie den K.rt:!1.t; Mittelholstein" 

2) Abs. 4 erhUlt folgende Fassung : 

'1(4) Der Bezirk des SozialGerichts Itzenoe umfaßt die 

Kreise Dithmar schen, Plnneb o:rg und Steinburg ll 

" (5) Der Bezirk des Sozialc;erichts Sc leswic unfaß t die 

Stadt Flcnsburg sowie dis Kreise Flensburß Land, ~ ord

friesland und Schleswig ll
• 

, 



§ 26 
Oberleitung anhängicer Geric~t5verfahr8n 

Die Zuständi gkeit des Gerichts fUr die bei ihm anhftnßi~en 

Streitsachen wird durch die Änderung der Bezirke de r Ge

richte n~ch § 25 nicht berührt. Das Gericht biei.bt auch 

we it e r hin für die A{leel{~I.;enheit~n zust;tindie;, bei denen 

si ch die Zuständigkeit nach einem bei ihm ann~nßigen oder 

anhtlngi g gewesenen Verfahren bestimmt. 

Se chs ter 'reil 

Inkrafttreten 

§ 27 

Dieses Gesetz tritt, am 1. Januar 1970 in K 'af"G o 

, 



~~~~~0~~0~ 

A. ~~~~~~~~0~ _~~~~~~~~0~ 
Die wirts chaftlichen, sozialen und siedlungsstrukturellen 

Wand lungen der vergangenen JahrzehrIte ste llen di e kommunale 

Verwaltung heute und in der Zukunft vor Aufgaben , ilie nur 

Von leistungsfähi gen 'I'rägern bewältigt werden können. Der 

Anpassung an d i e Entwicklung dienten die Novelle zur Amts

ordnung und di e nach ihr durchg f ührt8 Ämterneuordnung in 

Schleswi g-Holstein . Das gleiche Ziel v rfolgt au ch de r 

Entwurf e ine s Er sten Gesetzes einer Neuordnung von Gemein

de - und Kreisgrenzen. Als we i tere Mas s nahme im Rahmen der 

kommunal en GebietEr~form werden mit diesem Gesetz ntwurf 

eine Neuordnung der Kreis e und Neuabgr enzungen im Bereich 

kreisfre i er Städte vorgesehen . 

Ausgangspunkt für die Überlegungen. auf die s ich der Gesetz 

entwurf gründet. war das von einer unabhängige n Sachverstän

di gen- Kommi ssion erstattete Gu tacht n zur lokalen und re gio 

nalen Verwaltungsneuordnung in Schleswig- Holstein. das im 

September 1968 übergeben wurde . Ge genstand des Sachve r stän

di gen-Gutach tens war die Prüfung von Möglichkeiten e iner 

Verbesserung der kommunal en Verwa ltungsstrukt ur auf der 

Geme inde-. Kreis- und Regionalebene. Während di e Auswertung 

der Vorschläge des Sachverständi genguta cht ns zur Fortent 

Wicklung de r Ämterverfas sung ~ inem Schlussgesetz zur Amts

Ordnung . das nach der Neuabgren zung der Ämter eingebracht 

Werden wird . vorbehalten bl j bj.. und zur Neuabgrenzung der 

Planungsräume im Zusammenhang mit e i ner Neug staltung der 

Bezirke staatlicher Sonderbehörden unterhalb der Landesebene 

bereits Un tersuchungen laufen. zieht der Gesetzentwurf grund

Sätzliche Fol gerungen für die Kreisneuordnung und f ür die 

Änderung von Geme indegrenzen i m Umland de r kreisfreien St i'dt e. 

Di e Vors t e llungen des Gutachtens werden weitgehend . wenn auch 

in einzelnen Berei chen abgewandelt . übernommen, zum Teil 

wird - insbesondere be i der Neuabgrenzung d _r Kreise in 



Mittelholst ein und Ostholstein eine neuentwickelte Kon-
zeption einer Abgrenzung der Kreise zugrunde gelegt. 

Be i der Schaffung der Kreis e vor 100 Jahren waren im wesent 

lichen hi storische und rein hoheitlich-administrative GrUnde 

massgeblich. Zielse tzung der Neuabgrenzung ist sowohl~ eine 

optimal e Le i stungsfähi gkeit de r Verwaltung auf der Kre is e bene 

zu erreichen ~ a l s au ch unter BerUcksichtigung der Raumord 

nung fUr di e Kreise e ine gesund e wirtschaftliche und sozio 

l ogische Struktur zu bewirken~ urr s i e fUr Zeiten wirtschaft

li che r Schwankungen in di e Lage zu ve rsetzen, Schwieri gkeiten 

weitgehend aus e i gen er Kraft aufflLngen zu können . 

Die Kreise haben in den vergangenen Jah,r zehnten, insbesondere 

in der Auf bau ze i t na ch 1945~ grosse Leistungen erbracht. Die 

Reformvorschläge s te llen keine Wertung und keine Kritik fUr 

die Arbeit der j eni gen Kreis e , die ni cht fortbestehen sol len, 

dar. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wird die Beibehal

tung der I nstitut ion des Kreises ~ a llerdings i n moderne r 

Ausges taltung ~ fUr erforderlich und sachlich geboten behalten . 

Eine Ablö s ung durch Regiona l kreise wird abgelehnt, weil sich 

heute no ch keine konkreten Vorstellungen Uber die kommuna l e 

Verwaltung nach dem Jahre 2000 bilden lassen. Die Verwal tung 

in der Zukunft wird sich nich t mehr in l änge ren Phasen wie 

bisher entwi cke ln. Das Stat i sche , das sie in den vergangenen 

Jahrzehnten prägc e , wird sie vielmehr weitgehend verl i e r en. 

Die Ve rwaltungs f ormen der Regi onalkreise wUr den Uberd ies das 

VerwaltungsgefUge des Landes sprengen und eine ausgewogene 

ins t itutione lle Symmetrie zwischen dem Lande und den kommu
nal en Se lbs tverwaltungskörperschaften stören. 

Di e Notwendi gke i t zu einer Gebie tsneu ordnung ergibt sich aus 

der Erkenntnis, dass die Kreise in ihrer Verwaltungs-~ 
Veransta l tungs - und Finanzkraft den Zukunftsaufgaben gewach

s en s e in mUs sen. Ne ben di e bisher traditionellen Aufgaben 



der Kreise werden in immer erhebli cher em Masse die Aufgaben 

der Stärkung der Wir'schaftskraft, d r Vermehrung von i ndu 

striel l en und gewerb iohen Arbe '.t s plä zen und der Durchfüh

rung von noch grösseren Infrastrukturmassnahmen treten. Der 

Ver anstaltungskra ' t der Kreise kommt dabei ein besonderes 

Gewicht zu. 

Mit den steigenden sachlichen und rechtlichen Schwierigkei

ten , die i n der veränderten Aufgabenstellung begründet sind, 

wächst das Erfordernis, dass die Kreise eine differenzierte 

und qualifizierte Verwaltung haben" Es kann nicht Hauptziel 
einer kommunalen Neuordnung sein, allei n auf die Senkung 

der Personalaus gaben und de s sächlichen Verwal tungsaufwand es 

aus gerichtet zu sein. Es kann nu:.. Aufgabe der Reform sein , 

mit geringem Aufwand an Kosten einen m6glichst grossen Er

folg zu erzielen. Die Steigerung der Leistung steht im Vor

dergrund, sie darf durch das Bemühen um e ine Verbilli gung 

nicht beeinträchtigt werden. Rationalis i erungserfolge lassen 

Sich auch dur ch ine Neuabgrenzung der Kreise erzi elen. Zu 

jeder Verwaltungsbeh6rde geh6r eine Mindestausstattung an 

Kräften, die von einer bestimnten Grenze an nicht unter

schri tten werden kann, die aber nach oben eine g wiss Lei

stungsres erve aufweist. Die ZUbammenlegung des Personal

sockels zwei er Beh6rd en zu iner neuen Verwaltung bewirkt 

kei ne Verdoppelung der ,'t:. lIen, weil sj eh die Führungs- und 

Koordinie r ungsaufgaben ohn w sentliche Vermehrung der 

1eit nden Kräft rfülJen und di e Glei harti gke it de r Au f 

gaben ra tionell .r bewältigen l a sen . Das lässt bereit ein 

Ver gleich der Zahl der kommunalen Bedien'teten in den be

stehend n Krei sen in chleswig-Holstein unter und über 

100.000 Einwohner erkennen , wobei der Kreis Flens burg-Land 

we gen seiner wejtg henden verwal ungsmässigen ZURamm nar~it 

mit der Stadt Flensburg ausgeklammert blieb. In Kreis en unter 

100.000 Einwohner macht das vollbeschä tigte Personal der 



Gemeinden und Gemelndeverbände oh ne Spfirkassenbedienstete 

am 2. Oktober 1967 112 Beaienstete je 10.000 Einwohner aus, 

während di e nt:3pr.sc ende Zar,l .in Kretsen über 100.000 Ein

wohner 95 Bedi enste te j e 0 . 000 Einwohner beträgt. Das bedeu 

t et einen Unterschi ed von fast 20 %. 

Di e Schaffung leistu.ngskräftiger kommunaler V rwal t ungs e in

hei ten wi rd ausserd em AnJasc bi e ten für eine Neuprüfung der 

Mögl ichkeite n einer D ~ lega ion von Aufgaben aus de r Landes 

ebene in di e kommunale Ebene , die nur bei bestehe nd er Gl eich

mäss i gkeit i n der Leistungskraft der Kr ise möglich ist. 

Damit tritt der doppelte Effekt , rtsnahe Entscheidung und 

En t l astung der Ministe ien von Verwaltungsaufgaben, ein . 

Mit dem Sachverständigengutachten wird im Gesetzentwurf dav on 

aus gegange n , dass bet e iner Neuordnung der Kreise e i ne 

Grös senordnung von 100 . 000 bis 250 ./300.000 Einwohner als 

den künft i gen Aufgaben der Kt'eise ljnd den da mi t ve rbundenen 

Anfor de rungen an die Ver~1stal ung5 kraft entsprechend zugrun

de zu l egen i st" I~uch E. Laux (in Kom entar zur Kreisordnung, 

§ 5 Anm. 2 b) hält für Schleswig-Holstein eine Mindestgrösse 

von 130.000 bi s 1 50~OOO Einwohner be i e i ner territorialen 

Neugliederung für erf rderlich. F. Wagener (Neubau der Ver

wa ltung , S . 635 ), der dabei di e Kriterien der e inzelnen 

Verwaltungs bereiche ermi ttelte , komm f ür Gebiete mit einer 

Bevölkerungsdichte unter 200 Ew/qkm zu iner optimalen 

Grös senor dnung für Kr ise von 120.000 bis 280.000 Einwohner. 

Für einen solchen . K e. s ist bei der Bevöl lceru ngsdichte in 

SChl eswi g- Holst ein eine Über chaubark it gegeben , weil in 

einer solchen Ve rwaltungseinheit die rgane und Dienst

kr ä ft e di e ihn .n zufalJenden Massnahmen und Entscheidungen 

mi t hinr eichender Kenntni der persönlichen und sachlichen 

Vorausse t zungen und Zusammenhänge treff en können . Hier ist 

das Gle i chgewicht zwi schen ralion'le. Effektivität und per

sönlichem Verständni s ge enUber dem Einzel.all gewahrt. 



Kreise eine r so l chen Grbssenordnung weisen di e gebotene 

Ortsnähe auf , da man die durch die te chnische Entwi cklung 

e inge tre t ene Ma ssstab3vergrösserung und Entfernungsschrumpfung 

dur ch bes sere Ver kehrsmögli chke i ten berücksichtigen muss. 

Ferne r i. s t zu bedenken J d ass Gemeinde J )tad t- und Amtsverwa l 

t ungen Verwa l t ungs h lre gewähren. Ausserdem l ass en sich be

st immte Au f gaben z.E. des Gesundheitsamtes und der Famili en

f ürs orge dezentral erfüllen. 

Be i der Neuabgrenzung der Kreise im e inze lnen wurd e zugrunde 

gelegt , dass das Ziel de r Heform in erster Linie die Stärkung 

der Lei stungskraft des Kreises ist. denn nur durch eine moder 

ne Le i stungsverwaltung kann der zivilisatoris .he For tschr itt 

gefördert . de r a l gemeine Wohlstand gesichert und gesteigert 

wer den und können alle Bürger die gle i chen Chan cen e r hal t en, 

ihr e Per s önli chkeit zu entfalten und an dem Fortschr itt i n 

unse r er Zeit t eil zunehmen. Nac t Mögli~keit sind bei de r Neu

ordnung hi s t oris che und landsmanns chaftliehe Zus ammenhänge 

ber ücksi chti gt worden. Da di e Zukunftsaufgaben der Kre i se in 

noch erhebli cherem Masse wi rtschaftlich ausger i ch tet s ind. 

kommt den s oz i oökonomischen Zusammenhängen sowie Gesichts

Punkten der Raumordnung bei der Neubi l dung von Kre i sen das 

gröss er e Ge wi cht zu. Es wur e vermieden . den Zentralititsbe

r e ich kre i s angehöriger Städ t e und Gemeinden bei der Neufest

l egung von Kreisgrenzen zu schnei de n. Der Vereinigung von 

bestehenden Kre i sen wurde gegenüber einer Neus chneidung von 

Kr ei sgren zen ill Grunds a t z der Vorzug gegeben und nur im 

Umland von Ki e l aus übergeordneten reaionalplanerischen 

Gesi cht s punkten davon abgewi chen. 

Di e Neuordnung de r Kreise bed i ngt für e ini ge Städte den Ver

lust des Kr e i ssitzes. Ausgehend davon, dass keine Behörde 

dUr ch i hre blosse Existenz dle Wirtschaf tsstruktur einer 

Stadt bee infl ussen ka nn, Shd bei de Fe tl egung der künfti

gen Kreissitze allgemeine landesstruktu politische Ge sichts 

PUnkte zugr unde gelegt worden . Es wi ·'d ej mal Aufgabe des 



neuen l e istungsf~h1geren Kre i ses sein mUss en, durch die 

Förderung der zentralörtlichen Bedeutung der bisherigen 

Kre isstadt die Nachteil e 2uszugleichen. die d r Verl~s~ 

des Kreissi tzes zunündes t t n den ersten <Jahren mi t si.ch 

bringt. Zum anderen wird das Land die wirtschaf t l i che Grund
lage dieser Städte durch eine gezielte Förderung unter-
st ltzen. 

Der Gesetzentwurf sieht weiterhin eine Reihe von Grenzände

rungen zugunsten kreisfreier Städte vor. Dabei wurde als ent 

scheidendes Kriterium zugrunde gelegt , dass eine Stadt ohne 

solche gebi e tliche Aus wei tung in i hrer kUnftigen Entwicklung 
wesentlich gehemmt wUrde . 

Zur Vorbere itung der Kreisneuordnung und des Gesetzentwurfs 

ist vom Innenmini ster e ine Kommi ssion eingesetzt worden. De 

ren Aufgabe war es , im Erörterungstermin an Ort und Stelle 

mit den betroffenen Kreisen, Städten und Gemeinden . Vertre 

tern der Industri e - und Handelskammern . Handwerkskammern, Ge

werkschaft en , Arbeitgeberverbänden u.a. die Gebi ets r e formv or

Stellungen und die damit zusammenhängenden Probleme zu be

Sprechen . In den Monaten November 1968 bis Januar IG69 fanden 

in betroffenen Kreis en. Städten und Gemeinden Anhöru .1gen 

durch die Kommi ssion statt . Ausserde m wurden BeschlUsse der 

Vertretungen der bet offenen kommunalen I(örperschaften ange
fordert . 

Entspre chend d em fUr öffentlich-rechtliche Sparkassen aner

kannten Regi onalitätsprinzip. nach dem der Geschäftsbereich 

der Sparkassen grundsätzlich nur das Gebiet des Gewährträ

ge rs umfasst. war en Folgerungen für die bestehenden Kreis
sParkassen zu ziehen. 



.. J 

Die Notwendigkeit der Reform der Gerichtsorganisation i m 

Zusammenhang mit der kommunal en Gebietsreform ergibt sich 

aus fol g enden Erwägungen' 

Im Lande Schl eswig- Holstein bestehen geg enwärtig 60 Amtsge 

richte . Diese Gerichtsorganisation beruht im wesentlichen auf 

90 Jahre alten Vorschriften. 

Die große Zahl der 1878/79 errichteten Gerichte erklärt sich 

aus den Wirtschafts- und Verkehrsverhältnissen des vergangenen 

Jahrhunderts. 2/3 der Amtsgerichte des Landes sind auch heute 

noch kleine, d.h. mit einem oder zwei Richtern besetzte 

Gerichte. 

Die Rechtsprechung der ordentlichen Gerichte dient dem Bürger 

Oder ist (in de r Strafgerichtsbarkeit) auf ihn ausgerichtet . 

nur größere, mit mehreren Richtern besetzte und mit modernen 

Arbeitsmitteln ausgestattete Gerichte sind heute noch in der 

Lage , den Anspruch des Bürgers auf wirksamen Rechtsschutz 

Zu gewährleisten. 

Die Lebensverhältnisse sind komplizierter, das Recht ist immer 

Vielschichtiger geworden . Fo l gen dieser Entwicklung sind die 

arbeitsteilige Wirtschaft und die differenzierte Verwaltung . 

Wenn die Rechtspflege nicht zurückbleiben will, muß die Arbeit 

bei den Gerichten nach Sachgebieten aufgeteilt werden. Das 

Bundesverfassungsgericht hat hierzu in einer Entscheidung vom 

1. 10. 1968 ( 2 BvL 6-9/67) ausgeführt: "Die Erfahrung lehrt, 

<laß Richter , die ihre gesamte Arbeit skraf t einem besonderen 

Sachgebiet zU'wenden und dort spezielle Erfahrungen sammeln 

könnEn, auf Grund ihrer b esonderen Sachkunde rationeller und 

sChneller arbeiten und die I"Iat erie tiefer durchdringen . Darauf 

kann eine moderne Rechtspflege nicht verzichten. 11 



Di.e V'el'iVsl tung einer Vj,el zah l von - überwiegend kl einen -

Gerichten ist personelJ und sachlich aufwendig . Bei einer 

Zu samme :11 egling Z 'lJ g 'öß eT'en Ge ricl ten kann rationeller ge -

arbe" 'Ge 1rLrl eh E' schwankr ' Je Geschäftsbelast ung besser 

ausgegli c her. ~'le :r.'den. Durch die Verringerung der Gebäude 

zahl 1tt" d d.er ,sacllaufwand je Arr)ei t seinhei t gering er , die 

BauuniJerhaltung wirtschaftlicher und einfacher . 

Die .Entwicklung der.' modernen Verkehrsverhältn isse läßt es , 

wie das Bundesverfassungsgericht in der o.a . Entscheidung 

ao. ande rer Stelle 'bestätigt hat, unte r s ozialen Gesichts

punk ten grundsätzlich als unbedenklich erscheinen , wenn 

si c h fü manche Verfahrensbeteiligte der Weg zu m Gericht 

v erlänger t. 1m übrigen b ei'bt di e Oi tsnähe zu den Rechts

anvlälten e: hal t en, da diese nach de,c Neufassung d es § 27 
der Bunde srech.t sanwal tsordnung ihre Kanz l ei am Ort der 

aUfgehobenen Gerte . te behalten können . 

Die I.Jandesregierung hat sich bereits i m 1 . Raumordnungs 

beri .cht, der dem :Landtag arn 25. 10. 1965 ers tattet worden 

i. st, dafür B'usge sprocben, die verieht sorg ·3.ni sa tion den 

mod.ernen .Lel. ensverhältnissen anzupassen . Auch außerhalb 

des ~[;andes hat sich in deI' Folgezei t die Einsicht weiter 

Ve 'brei tet und. verstärkt, daß die gegenwärtig e Gliederung 

der Amt sge ' :i.chte ni.cht be ',behal ten 'werden kann. 

'~ne vom Bunrl-sj J~tizminis-eri m beFufene Kommission für 

Gerich -sv·erfassungsI'o-. .. hb hat 1968 vorgeschlag en, dur ch ein e 

Sofortmaßnabme de~, Gesetzgebers die l"lindestgröße der Amts 

gerichtsbezi l 'k auf etwa 60.000 Gerichtseinge sessene fes t 

ZU setz n. Das Bundesjustizministerium arbeitet z . Z. auf der 

Grundlage der Kommissionsempfehlung e inen Gesetzesvorschl ag 

aus. 



Das Land He ss en hat 1968 25 der bestehenden 83 Amtsgerichte 

des :Landes aufgehoben. I n Rheinland-·Pfalz ist beabsichtigt, 
im ,Jahre 1969 die Aufhebung von wel teren 20 Amtsgerichten 
zu betreiben, nachdem dort schon i m Jahre 1966 von 91 Amts 
gerichten 31 aufgehoben IrVorden sind 0 

Di e Landesregierung häl.t es für ge'boten~ mit der Neugl i ederung 
der I ,andkreise auch die Reform der Geri chtsorgani sation in 

Angriff zu n ehmen. Si.e ist der Auffassung, daß von den Mög 

lichkeiten, die für eine Umorganisation der Amtsgerichte 
bestehen 1 ihr Vorschlag, grundsätzlich eine Deckungsgleich-
hei t zwischen den Arntsgerichtsgrenzen und den Kreisgrenzen 

sow'i e von Gerichtssi tz und Kreisstadt herzu stellen~ den 
Vorzug verdient: 

Di e Umstrukturi erung der Amtsgerichte muß größenmf Big so 

aUsgelegt werden~ daß die neuen Bezirke mit Sicherheit auch 

dann Bestand haben 9 fall s in der ordentlichen Gerichtsbar keit 
der dreistufige Aufb au durchgeführt wird . Dervorgelegte 
Vorschlag gewährlei stet dies. 

Die Koordinierung der Gerichtsgrenzen mit den Ve rwaltungs 

gr en zen erfüllt auch die Zielsetzung des Bundesgesetzgeber s , 

weil di e zu bi ldenden Gerichte im Hinbliok auf den Zuschnitt 

der nellen Kre i se weit mehr als 60 .000 Gerichtsei ngesessene 

Zu betreuen haben werden. 

Gleiche räuml iche Zuständigkei tsb er ei che ~ür Geri chte und 

Verwaltungsb ehörden und die Stando r thaufung von Geri chts

ll.n.d Behördensitz in einer Stadt ma(:hen den A.ufba u der 

öffentli.c.b.-rec.htl ichen Organisatior:. für den Bürger durch

sChaubare:r und erleichtern ihm di e Besuche bei den einz el
nen. Di enststellen. Auch der Verkehr zwi s c.hen Gerich t und 

Behörden (,Jugend.amt, Katasteramt , 1< .:'81. sordnung sbehörde) 

wird v ereinfacht und ermö glicht eL,e Be schleunigung der 
V' erf ahren . 

I 



§ 30 des Landes1e:~'vl7al +_ungf\';esetz8s ( LVwG) vom 18 . April 1967 
(GVOBl C' . }' II' e '1 ...,..... t ~ -'1' .1- d~ ß b ' d E -' h tu . . , .:)': .ll I' •.•... UM :; I I :t;..:l_'..1.mm" 1 cl .. e1 er 'r rl C. ng 

Oder 'Je änder·,J.ng 'JOD BetlO!'den d:'e B:...zl rke mit den en d er 

Gemein e.c , Kn:::i. s .t1Il.d. Am te:r ,:hges i _ ,nm t werden so ll en . l"1i t 

di eser BSE,G:irIHfIlJng, elle :rl.aeh § ~,15 LN wG auc h für die J ustiz -
beh'" ' . 
Q or~ en ';J 1 t.) hat der G sei,zg~-ber zum Ausdruck gebrac ht , 

aß S.lch d ... te Gre~JZ1:; rl de r Zustän igkei tsbereiche s taatlicher 

SOb.d er b ehörd Jn ud lJ d ,Hen der Gern eind en und Gemeindev e rbände 
~ac h IT' .. , . d ., ] ( Z ) Beo<: ~ Og.11CJL":81 t nj . lt übersehnel en so~. _en ,Jiff . 3 der 

a .... u.ndung ZI § 30 LI! wG ~ 1~T - DruGk . 650 del'" 5 . Wahlperiode _ ) . 

D 
as Ordnunr;spIinzj P, g ei.ehräumige Bezirke zu s chaffen , hat 
~ _. -

lp'err ' ,., J' Q' t; -J' J t . h . t . +- d G Q JeJue 08.cung. uOW81' u1 US~lZ l rersel-S m1 0 en 

l'eb.z en der T,gr dgerich e überreg': onale Räume a b g estec k t hat , 
~"'1 " <:wa,O' t . 

Q J dl e 1 ,-1;-1.' sregierung~ Ji.e bestehenden Planun g s r äume 
4lJ.d ' 
d' dl e Bez1'~e der staatliche & 30nderbeh5rden, so weit diese 

z~e Kr€-isgrenzen ü b rsch rei ten del Landgerichtsbezirk en an

:~eiChen. Daraus wi d sich künf t ig ein Syst em der wechsel-et i- . 

vJ...gen DeekuL g sgl elehhei t d.er VeI'wal t1 ,' !;sräume e r geb en . 

lll. 
~ zlIlei Fäll _n 'W erden Au snahmen vom Prinzip der Gleichräumi g -
"~ , 

:, tt der ZIS ~~digkeitsb erei he vorzusehen sein bzw. hing eno mmen eh -
, "'Q''''l1 1 \;; -(Gnnen. Ila ' 
U ttQ Uml andb -: 
eb:L Um 

, et G~rsted-~E t:l., I I I.... .I 

iGh vun Kiel , J.,u" eck , Neumünst;er und dem 

(N) d· rstJedt) (1.e w.irt.schaf'tJl iche und v e r -

~\l srnäß '.ge ()- 11'. I 1 ." \ I" de'I' Be"\To lkerung auch nac h Dur c hfü h -
l,g ,~ , 

~" \.ler Geb \ · ... H. e'Jt. .ig der verwal1,;ung smäßi g en Zu g e -a:r ' 
tP'k . t 11" d' d h" t ~. \;)- el' d.er:' wO nS . .ltzgeme'ln.e Wl :..r.~pr":'l! ti , }.s· es nic ht 

lOht-

Q~; "':t>et· a.r: d.i. ese ~1 . t;sachs bei d.1' :B'estlegung der Bezirke 

~\l 'iJo r,s t ehend a ',['ge.fü hr ~ eE vi f.!':::- Amt sgerichte unberücksichti g t 
la ssen.. 

~\l i;l 
Q~ der· sn tsprec endeL Anvvf .ng ies Gr:'Lndsatzes der Einheit 

~ \J E::.rwaJ tu.ng auf KrelsebL,s, den das IJo seI elder Gutach ten 



herausgestellt hat und dem die Landesregierung im Prinzip zu

stimmt, folgt, daß grundsätzlich nur ein Gericht im Kreis be

stehen bleiben sol l . Be sondere Umstände , wie z. B. Gebiets

umfang, Randlage der Kreisstadt oder Be treuung der I nsel

bevalkerung lassen es aber gerechtfertigt ersche i nen, in 

einigen Kreisen zwei Amts ge r ichte bestehen zu las s en. 

Es ist aus technischen und finan ziellen Gründen nicht maglieh, 

die gesamte Reform in e i nern Zuge zu verwirklichen. Umfangreiche 

BaumB)nahmen müssen geplant, finanziell gesichert und durchge

fÜhrt werden . Di e Überlegungen des Bundesj ustizministeriums se

hen deshalb vor, den Ländern für die Dur chführung der Gesamt
reform eine übergangsfrist von zehn Jahren zu gewähren, um 

die Umgli ederung der Amtsger i chtsbezirke an die vorgesehene neue 

Mindestgröße der Ger ichte von 60.000 Gerichtseinges essenen zum .1 

Abschluß zu bringen . Dieser Ze i traum wird voraussichtlich auch 

benatigt werden, da nach den bis herigen Erfahrungen vorn Beginn 

der Planung bis z u ~ Fert i gstellung e i nes Gerichtsgebäudes etwa 

vier Jahre vergehen . Auße r dem k~ nnen bei der ange spannten Haus

haltslage die benötigten Mi ttel nur über einen längeren Zeit-

raum verteilt bereitgestell t werden. Dar Au s folgt der Zwang 

Zu einer zeitlichen Staffelung der einzelnen Maßnahmen. 

Nach Auffas sung der Landesre gierung bestimmt di e kommunale Neu- , 

gliederung die Re ihenfolge der ge r i chtsor gani satorischen Ände

rungen. Der Gesetzentwurf r egelt die bis 1974 durchzuführenden 

Änderungen in de r Gerichtsorganis ation . Über weitere zur An-

passung an die kommunalen Grenzen erforderliche Maßnahmen 

i n den Jahren 1975 und 1976 wird die Landesregierung in Kürz e 

entscheiden . Aus den Kreisen, i n denen die Reform späte r 

durchzuführen is t, könne n diejenigen Maßnahmen zeitlich vor

gezogen werden, die bei den aufnehmenden Geri chten nur ver

hältnismäßig geringe Baurnaßnahmen erforderlich machen. 

I 



Die Ge?amt.refOl'ffi sollte na .::.h Al fassung der Landesregi erung 

zügig dUT"chgefühJ'tI werde: .... , ""'0 daß sie i.n etwa zehn Jahren 

a"b gesGhl )8"-'811 werden ka.l,:O 0 

Di El Ko s .en für Ne1;tau 8. ~ cl el" .EI'wei.~ e r ungs tauteI", belaufen 

SÜ; h li.be: s ehla.g.ig d" f' 2l) ]V[jo m1 0 Deo, steh t ein g eschätzter 

EJ ~ s a 18 em VerJ...:'81 f der snP' eh',C'l:i.ch gewordenen JJiegenschaf

t;.:.1 'I/OI '13 rho DM g,eg0 .. au·o·:.r 0 ßj n i'inal 2;1e11e .. (' l'1ehrbedar f ent

steht für -,lne l.)1.J e:.r.gangsz(;::i L a'1. eh Ul'r.;h di.e Zahlung von 

'}1ren:rlungsge " d und U IzugskoBte:~ye:r'gü iur g o 

Der }t'kl",wu:ci' sCh:lägt TO.L', rlje Umgliederung der Bezi rke jeweils 

er s t d a:rn in Kraf .. t.re ,en ZlJ IB,s~ €.n~ wenn bei de n auine hmen-

den Geri. c.h te:r ·1:18 b;:iUli.I"~he;.n Voraussetzungen für die Ein gliederuni 

Vo :r:h8nde~ . sind 0 1m Hin )liek auf öle IJä tlge der Ütergangsfri s ten 

:ist \iiesE::r:' l,ÖS1Lg a .... ld Re(';hi;sgründen d. ,Y.' VO,J.'zug zu geben vor 

ei.n .,r Re g v 1 ung ) , : c "1, y'.?el1e rnüh .; (~ di auf gehobenen Gerichte 

zunä. ,,: h s t als Zwe.igc:;- ;elleIl. bestehen zu CI. sen . 



D~. e j.m GesetzentviUrf vorgesehene korr,rrll.male Gebiets r eform 

stellt ej.ne umfasßende Neuordnung auf der Ebene der Krejs e 

und kreisfreien St~dte des Landes S chleswi~-Holstein dar. 

Die bestehenden Kreise weisen nach Einwohnerzahl und Fläche 

folgende Grössen auf: 

l\:reis Einwohner 
am 1.1.1968 

Fläche :Ln qkm 

'0 ____________ _ __ _ ____ _ ___ _ ___________________________ - - - - -,-- -

r: Ecl<:ern förde 

E:Lders ted t 

Eutin 

Flensburg-Land 

Herzogtum Lauenburg 

Husum 

Norderdithmarschen 

Oldenburg 

P:Lnneberg 

Plön 

Rendsburg 

Schleswig 

Segeberg 

Steinburg 

Stormarn 

SUderdithmarschen 

Südtondern 

72 863 
19 775 
95 138 
72 485 

140 856 
66 065 
61 395 
86 333 

259 360 
11 7 6C9 
165 613 
100 849 
111 664 
128 476 
175 llC9 

73 535 
70 602 

.;- ,; 775.~ 4 

339)5 
561,7 
948.? 7 

1 266 ,0 
891-,0 

604 .,8 
837 -, 9 
69l~ ~ 6 

1 181-,2 
1 505.? 9 
1 057 , 5 
1 301,6 

935~9 

791,5 
775)7 
857~0 

----------------------- - -' ---- -- --------- --- ----- -- ------ --
~ Durchschni tt ' 1c6 941 899,3 
'I! 1\ . __ -, - _ - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Von diesen 17 Kreisen werden zwölf von der Neuordnung be

t roffen ~ Das Ausmass der Gebietsänderung j. st dadurch unter 

schj.ed l ich, dass entweder eine Vereinigung von bestehenden 

Kreisen (§§ 2-,3 des Gesetzen t wurfs), e ine Zuordnung· von 

Te ilen aufgeg liederter Kreise (§§ 4 -,5 -,6 des Gesetzel t\'.'urfs '; 



odi:-:r Grenzkorrekturen durch Ej ngLLederung e-j nzelner Ge -

~elnden (§§ 7,8 des Gesetzentwurfs) erfolgen. Bei der Vcr 

e' jnigung und der Aufg liederung bestehender Kreise wurde 

entsprechend dem, ~mfQng de r Neuordn~ng eine Auflösung. der 
bet roffene n J\:rei.,'3e Ecke rnförd e. Eiderstedt. Eutil, Husurn, 

Norderdithmarscten~ PIön~ Rendsburg , Schleswig
J 

SUderd ' t h

~arschen und SUdtondern vorgesehen. Dje Folge ist~ dass 

die Organe diese r Kreise ihre Funktion verljeren. Durch das 

:nl{rafttreten de s Gesetzes am I . Januar 1970 wird er r eicht, 

dass die Ve rtretungs körpe r schaften der neuen Kreise im 

Zuge de r allgemeinen Kommunalwahlen im M~rz 1970 gew~hIt 
v.,;erden können . 

Die nenen Kre:Lse \'lerden folgende EimiOl'merzahl und F'ldche 
haben: 

Krets Ein\'whner 
am 1.1. 

Fläche in qlc:1 

--------------- -- ----- - ---------- -------------------- - --- - --
Nordfri e,:::land 159 102 2 005, 15 
Di. thlJlarschen 131~ 930 1 380,56 
,'3 chles\td g 111 656 1 3LI·0., 77 
~lj_ t te Iho1s tein 271 753 2 319 _. 1l 
\ ~s thol s t e j_n 137 602 1 '153 . 50 
Flensburg 78 011.7 1 C83J72 
S:,e:Lnburg 135 L~9 1 1 057 ,. 07 
Herzogtum Lauenburg 37 437 1 255 .97 

~n 86 333 837 .91 0ldenburg/Holstein 

Pj.nneberg 233 607 661 .. 79 
Segeberg 160 075 1 359 .. 55 
Stormarn 152 751 766 . 35 



DIe Bildung des Kreises Nordfriesland erfolgt im wesent

lichen durch di.e Vereinigung der Kreis e Eide r s~e dt~ Husum 

und SUdtondern. Aus genommen bleiben di e Gemeinden des frUhe 

ren Amtes Medelby . Ausserdem i st vorges ehen 3 dem Kreis 

Nordfriesland di.e Stadt Fr iedr ichstadt und die in ihrem Um 
land ge l egenen Geme i nden Drage und Seeth au_ dEm b ishe r i gen 

Kreis Sehleswig zuzuordnen . 

FUr den Kreis Nordfr ie s land drgibt s~ch nach Fl dche, Ein

\vehnerzahl und Zahl der Gemeind en folgendes Bild: 

Gebiet KLmvolmer arr. 
1. 0 10 1968 

Fl~che in qkm Zahl der 
Ge me 1nden 

-_._--------------- ~-- ------------ -- --- - -- ------ -- - - - - -- - ---- -

Ei.ders ted t . ,; 9 .J ... ~ . 775 339,52. 23 
Husum (~66 

I 
065 854,00 67 

SUdt ondern 
(ohne Raum 68 732 778,94 . 
Medelby) 

78 

Friedrj.chs tadt.? 3 235 1.,30 
Drage.? 577 17 .. 14 3 
Seeth 718 14 . 26 
-- --- - - --- --------------- - ------ ----- --- ---- - -- --- ---- --- - --
Nordfriesland 159 102 2 005,17 171 

Der Kreis E1derstedt hat s ich mit Mehrheit gegen seine Zu

ordnung zu einem Kreis Nordfries l and und aus wirtschaftlj 2h en 

GrUnden fUr eine Zusammelegung mit Nord erdi thmarschen und 

SUd erdithmarschen ausgesprochen. Der Kreis Husum ha t de r 

Bildung des Krei ses Nordfriesland mit dem Sitz in Husum 

zugestimmt. Der Kre i s SUdtondern hat eine solche Ne uo rdnung 

abgelehnt und nur a l ternati v e ine ZusDmmenlegung mjt dEln 

Kr eis Husum be i Ausschluss des Kre ises Eiderstedt ~n ter der 

Vorausse tzung, dass Sitz der Kre i s verwaltung NiebUII i st 3 

fUr vertretba r gehalten . Di e Gemeinden des frUheren Amte s 

~ l e delby hab en Ubereinstimmend ein Verbleiben in einEn zu 



bildenden Kreis N0rdfriesland beschlossen~ wenn NiebUll 

Kreisst~dt ist~ andernfalls einen Anschluss a n den Kreis 

Flensturg-Land be fUrwortet. Die Stadt Friedrichstadt~ die 

Gemeinden Drage und Seeth haben s ich mit einer Zu ordnung 

in den Kreis Nordfri esland mit Sitz in Husum einverstanden 

erklJrt. Auch der Kreis Schleswig hat de m zugestimmt. 

Nebe n den in d .r allgem inen BegrUndung dargelegte n GrUnden 

ist dj.e Bi.ldung deo Kreises Nordfriesland aus folgenden 

Erw~gungen des öffentlichen Wohls gerecht fertigt : 

Der Kreis Nordfriesland entspricht der allgeme in fU r eine 

ausreichende Verwaltungs- und Veranstaltungskraft eines 

Kreises aUfgestellten GrÖssenordnung . Ein solc her Kreis 

Nordfriesland ist Uberschaubar , wie es auc h fUr den ftUheren 

Kreis Tondern, der mit 182 qkm nur ge r i ngfUgig kleiner war, 

trotz der damaligen Verkehrsverhältnisse nicht bezweifelt 

Itmrde. 

Seine Finanzkraft stellt sich wie folgt dar: 

SchlUsselzuweisungen Fi nanzkraft Steuerkraftmesszahl 

in 1000 DM DM/EH in 1000 DM DM/EW in 1000 DrJI Di\1/E\,,1 
--------------------------------- ------ - - --- -- ---- - -- --- - -- - -

200488 '129 9.968 63 30.456 192 

bisheriger Landesdurchschnitt : 

1L~ 350 131.t 5,,453 51 19 .803 185 

Der Raum des neuen Kreises, der dur ch die Nordfr icsiscLe 

Marsch, die Lecker Geest, die Breds t-Husumer Geest, die 

Eiderstedter Marsch und die Nordfries i schen Inseln gebildet 

wird~ stellt geographi_ch und natur r äumlich eine einhei t

liche Landschaft dar. 



Die Eider bildet eine natürliche SUdgrenze. Die historischen und 
landsrnannschaftlichenBindungcn der Bevölkerung dieses Raumes 
- ohne dass dabei davon aUGgegangen wird, dass sie in allen Teilen 
f~1esischen Ursprungs ist - entsprechen einer solchen Neuordnung . 

AUs der Sicht der Raumordnung handelt es s1ch bei Nordfriesland 

Um ein Gebiet gleicher Sicdlungs- und Wirtschaftsstruktur, die 
stark durch die Landwirtschaft und durch den Fremdenverkehr ge
kennzeichnet ist , während die Industriebesetzung gering ist 

(vergI. Prognos-Gutachten, S. 138 fr., Statistisches Jahrbuch 

SChleswig-Holstein 1968 S.181). 

Einziger Zentraler Ort (Mittelzentrum) dieses Raumes im Sinne 
Qes Landesraumordnungsprogrrunms ist Husum, dessen Einzugsbereich 
Qas Gebiet der bisherigen Kreise Husum und Eiderstedt völlig er

fasst. Der Bereich der kleineren Zentren Niebüll und Leck stellt 
eine Ubergangszone dar, in der sich die Ausstrahlung des Oberzentrum~ 
~lensburg und des Mittelzentrums Husum überschneiden (vgl. Abb .3 
z~ Landesrauraordnungsprogramm: Elnzugsbereiche der Ober-, Mlttel-, 
Unterzentren) . Da es sich dabei seitens Flensburgs weitgehend um 

~\.tnktionen als Oberzentrum handelt, \'lar einer Zuordnung dGS Nah
bel:'eichs Niebülls und Lecks in den neu gebildeten Kreis im 

~Ol:'dwesten des Landes aus raumordnerischen Grlinden der Vorzug zu 
geben. In sozio-ökonomischer Hinsicht war dabe i die weiterhin 

t~ landwirtschaftlichen Bereich und landwirtschaftlichem Genossen
~Chaftswesen fUr den Gesamtraum Nordfriesland bestehende Bedeutung 

liusUrns zu berUcksi chtigen. Das Gebiet der frUheren Ämter r"Icdc l by 

l.s t hingegen nach Flensburg ausgerichtet (vgl. \'leigand" Stadt- Um

landverflechtungen und Einzugsbereiche der Grenzstadt Flensburg 

~d anderer zentraler Orte im nördlichen Landesteil Schleswig, 

~al:'te VII; Wenk, Die zentralen Orte an der \'lestkUste Sch l estJ'ig

liOlsteins, S. 273 ). Für den Raum Eiderstedt ist auch künftig 
Q'Ul:'ch den Bau der BrUcke übet) die Eider bei Tönning keine grund-



I 

~i':.i. ti:.l:i.c.h Umorien t ic r un r: ~:. U Cn·T8.rt on. Pi\1' Fl'ic(i.rich~) t ndt.? 

Dr .. . [';e un d Seeth s p r achen die s trukturellon Ge r:.:c b2nhei ten 

u nd d ie ui r'tscllaf tlichc n Dez. iehuncen eindeutig für eine , 
v(,:X'\T~l tung s mLi.ß i gc .'\i1Clicdc runr; J.n den ~.(r c is ?I! orc1.fl' ie s l J. r;d . 

Die verkehrsmlißi ge Erschließu n0 Nord f rics1ands , insbesondere 

durcl1 die Dundesstr <'.ß e 5 I'l i e die Dundcsb3.hnstreckc E2.L.o'..lrc .. 

Hesterland als Ha~ptverkehrsachsen ist ~ut und ~ird n o ch 
'.' 

verbe s sept. (v [>; l. L2ndeSl' 2.UIT,ordnun csprocr ar::m Z irfer '"(. 1 1 ~ , 
'( . 21). Be i dieser Si tu;). ti on is tein Kl'cis , dc~" i n ;'I.oi" c'J. ·-S iW 

Hichtuns 65 km mißt, ohne v'icitel'es vertj:,etbar . 

. . , ' 

';!(ütere Gel!1einsamkeit ist die Au·fgabe des Ki..i.otenschut zc s, dCJ.' 

a llo Teile des neuen Kre ises t~ifft. 

Das SachverSiindij~en-Gutachten zur lol<a l en und regionn l (~i1 

Ven'Ta l tuncsneuordnung in Schles \fig-Hols t ein spl"'ich t s ich 

rUr Jie BildunG e ines solchen Kre ises aus (vgl. Tz . 569 -

5T() · 

i\ls Kl'e i ssi tz l.'IUrde Ilu~jum bNjtiT":rnt. Die zen'cra löl·t l ich~ Be 

deut unG dieser Sto.dt, ihre \'iirtfCi1aftlichc i\usstr2.hlur:C'.:s~cc::ft 

und ihre vcrkehps e;Unstir.:e L2.r;e im Gebiet des nellen l':rci.::';c~-; 

'\' : ~'l.r e n dafUr entscheidend . Das SChließt nicht J.US, d2.G i.~. ie 
1\pcis ve rl'TJ.ltunß füp 'oestir.,mte Be peicile i\ußellstel 1en i n :ric ·· 

büll und rr(hl11ing unt crl1~l lt. Einem ~<reissitz i n r:Usurl Stci1t 

nicht die besondere Si tuntion der }nse 1n cn teer;<:: n , da ::'l.l:C 

= 

Sylt, Amrurn und Föhr keine wesentli ch e Änderun~ in der vor~ehr r 

11 1~i.ßige n Erreichbarlwit des Kreissitzes eintritt . 



~~ § 3 -.. _- .. 

Die Bildung des Kreises Ditbmarschen ~tellt den Zusammenschluss 
der bisherigen Kreise Norder- und Süderdithmarschen dar~ 

!i1:I .... 
~~- den Kreis Dithmarschen ergibt sich nach Fläche~ Einwohnerzahl 
~d Zahl der Gemeinden folgendes Bild: 

Einwohner Fläche in Zahl der 
am 1.1.1968 qIDn Gemeinden 

~---~~~ .. _---~~-~-----~------------~~--~~~-~-~~~~-----~----_ .. _---~----,- . 

~orderdi th-
~arschen 61~395 604,84 68 
SUderd1th"'l 
~a:t'schen . 73.535 7'75,72 79 
~~--~~._-~----~-------_._-~~--~---~~--~-------~~----~-~ .. _------------j 
])1 thrnarschen 134.930 147 

])er Kreis Norderdithmarschen hat eine Neuordnung, die sich nur auf 
~orderdithmarschen und SUderdithmarschen erstreckt abgelehnt und 
e1ne Einbeziehung des Kreises Eiderstedt fUr erforderlich gehal ten. 
Als l\reissitz lkä.me nur Heide in Betracht. Der Kreis Süderdithmar
aCben hat sich positiv zu einer Zusrurunenlegung der Kr'eise Nord0r~ 
~d SUde~dithmarschen mit dem Sitz der Verwaltung in Meldorf aus
I?;eaprochen. 

li'u r die VereinigUUß der Kreise Norderdi thmarschen und Süderdith-
ma.rschen waren über die in der Allgemeinen Begründung angeführten 
G~nde folgende Erwägungen massgebend: 

be~ Kreis Dithmarschen erfüllt hinGichtIich seiner Grösse , die 
a~lgemein für eine ausreichende Verwaltungs- und Veranstaltungs
~art Von Kreisen aufgestellten Anforderungen. 

bt 
e F1nanzkraft des Kreises stellt sich wie folgt dar; 



1"'-.... _ 

S t ouer kraf t meß zahl SchlUsselzuwei s ungen li' i nanzl crJ. f J~ 

in :J.OOO DI\'1 Df·l l:"r~H in 1000 m ·l DJ.1 / E1.1 in 1000 Dr:l nI1l 1 ';~ ! 
- _ ••. ~~ • • _. - ____ .... _____ - _ .. .. .... _ • • ___ _ _ ___ .. _____ • .• _ _ .. __ - __ ~ _ 0 ___ " ..... ... _ _ ___ • _ _ " . __ .. ... _ .... .... . _ 

1,( . )87 130 6 . 182 ~6 23 .7 69 17G 

bisherige r La ndesdur6hschnitt: 

:J.l1 .350 13LI 5. J15 3 51 19 . 803 185 

~T a turr üumlich ers tre ckt sich S01'70111 d.ie Di t hm::ü"6 eher' j··121'f.i eh 

a l s auch di e Dit l1marGcher Gee st vo n Nord riach SUd tib e r da~ Gc -
. . 

biet der b e i den bishericen Kreise und bildet e ine LandDch Rf t , 

dip n a ch No r den dur ch die Ei der und na ch O:::;ten du r cly 'den n o~' d " " 

ostsee-Kanal a bgegre n zt wird . 
. . " 

Ob\'iohl Dithm2l' schen s e it 1559" ge teilt ist , b es teht c~ Ll ff':rlln (~ Ce 

Geschicht e , kul t ure l l e:e Bindungen und d e r s tarnl'l'.e SJ '1~;.ßif:en G ..... -. '. ' 

meins amk e it e in star;{eG Be~:ußt sein der ::::i nl.ci t . 

De1' ge s a mt e Ha um Di thl'!l2.rS chen Gehört einem e i nhe i t l ic[1cn P 10. 

ntmg s:::;t l'i ch und T;Jirtscho.ftsraum a n . Be i J.hnlic}lc l" "tn:l:tuP j 

in d(~ l' eli e Land\'.'i l 'tschaf t noch dominierend ist, befi ::.d.'::: 'c 

sich Dithmm' ;,;;chen in der Umstl'uktuiel' ung von e inem :cSl' ~~n 'T; - ' 

b i e t zu einem H2ur,1 cerllisclltuil'tschaftlichcr Grundh'.[·;e . l' (i::.' 

d en NOJ.'den ist a.uf fa l lend , c1.2.ß · Gich dies übcri·;iegGr:.d a u f 

He i de beschrblnJct, erst 60 ~~ a ller nicht l:;.n(h:irt s ci12.ft l:i.c; I ~: n 

Apbe i t s pl G. t ze r.1i t Sch\:cl'Gci·.' ich t im Dü:n[; tle is t1. .i Y'.f ~ sb c rc ich 

Ll.. u f ,·,-ois t. HinzulWlT:mt flier der Eereich des Fl'err.denv el' :c2 I!rs . 

De r Sil de n \'TC is t d2..Gc [';e n Clln s tiGore Indus trie en t i.'i cklun r;s-' 

' ~nsti t zc a u f ( vß l . Ziffer G de~ HeGienalp1 2Des ~llr dcn 

. P l a rnm e;Gl'<l\.u:1 I V ; Prognos·-Gutach tcn S. 93 ff ) . 



Die Verkehrss'crul<:tur, d ie in;;bc~sondcre durch d ie ~J undo8S'L;)'!i.r\r:: n . , 
5 und 20}.~, souie d ) .. H'cl1 el ie Bund.esbahnst r ecko Hambtll'r:;'- Hc: i,(,ll:~ -

\.[ e:::; te l' l a.nd be:3 t in:mt Vl ird , s tUt z t di e ZU:1 (l1r~!:1 et1 fiihrul1r: r'leI' 1') .: i .... 

den bi8hel'i ge n K1ei.se . 

neide Kreise verbindet Hio in Hordfl'iosland die I\uf'f';Clbc J,r; s 

Kiiste n schutz:es . Dies vJird bei der Durchführung der J.)o:Lc'nvc:c ·· 

l,:ürzun g in der r·1eldorfor Bucht deut lich. 

Das Sachverstündigen -Gut8.chten zur loka len und pcgionalcll 

Ver1::al tung sneuopdnun,ß in Schlesuig'-Ho l stein h~Ut; e ine VO:~, :· 
einigunG Dithmar s chens zu einem K:ceis fÜ1' erforc81'1ich 

(IJ1 Z • 578 ... 586 ) . 

Als Si t~~ des Kreises DithmarGcilen '\'J:Lrd, a.bl,·.' e ichend vor:1 Si,l.ch·· 

vepstlindic;en'-Gutachten (Tz . 586), die Sta.dt j·:eldo1' f' VOl' ;.~r~ . 

sclll2.e;en. Die Entscheidune; z'\iisci'wn don Städten Hei(le ur:cl 

He ldol' f ist nicht l oicht zu tro fren ] 'Je il man i) e i d :.:1" ~>:r·.I11 " 

s en Ent fernunG.; z~·!ischen b e ide n Sti:id t en fo.. ::; t von c ino L1 r;OJ.lo2 i n · 

88.m0.n Haum Heido-f:le l dorf sprechen ]cann . !\U::iij cl l12.gcebe 71 G Cih.' 

clie Ha hl von T·'[cldorf 1';2.1' die Übe:l'leE.w,nc, ll2.!?, bc i rar,; t ! ·: ~, ·:~ i· · 

chen Stanc1ol'tvorausse'cz'.ll1c;on d i e ;3tc:dt ;·\-;ldol'f f ü ~.' di o lc-· 

völlcerun g im SüCien des Xre ises , die z a hlorll ,<;.r\ i p; üOc:l'\ :ic';t , 

l e i chter errei chbar is t . ~ ' !i.ih pe nc1 für 63 . (jOO J::i1l\ Johr:C:l ' (\ 0 J 

Kro i so s Di tl1m3.1;S ehen die En t fernunr; neut 1'a l is t, lief';'; :- ej,ric 

fü r 20 . 000 E im~ohnor , r·~e l d orf j 0.doch fo. l' l~ ß . 000 ]': :ll1'.:OiW.Cl' 

nühel' . Bei der [jol>in gon räumlic hen Ent:::'el'r:un r; \:il'd es C;.Cl; 

}(rcis auch ßelin[~e n, die auftretenden Sch\Jiol'ic;]/:ei ten C~ l~j ' C l : 

clon nouen ~Zl' oi:::;:.:;i tz l e ic11t zu ül.Jer',Tindc n. Ein [~Cvr i :::; :':; C l' ;, l l. S· · 

p; l c; i eh für I'leide 1'lird bere i t s in d ioser,l Go ~) e t::ei1t\;ul'f da·' 

llul'ch ['~c:: tro:[,fon, daß Hd,do Sitz des erHeiterten Ar!:t St;-;j' :i C'1 1'C~:i 

Je:::; Kreises '\'Jirtl. 



Zu § 4 
Der neue Kreis Schleswig stellt einen Zusammen cl l uß des 

bisherigen Kreises Schleswlß und des nordwestli chen Teiles 

des Kreises Eckernförde dar , J'.:.lsgenorr:.men V0n dieser lT,::, r ei~.i -' 

gung sind der Raum Friedrichstadt, de r zum Krej?e ~ ordfr ' e 3 · 

land gela ngt, der Raum Satrup-Havetoft sowie die Gemdlnde 

Langstedt, die dem Kreis Flensburg-Land zugeordnet werden . ur 

der anderen Seite werden die Gemeinden Mehlby und Toesdorf 

des Kreises Flensburg-Land eingegliedert . 

FUr den neuen Kreis Schleswig ergibt sich nach Fläche , Einwoh

ne rzahl und Zahl der Gemeinden folgendes Bild : 

Gebiet Einwolner am 
1.1.1968 

Krso SChleswigl ohne 90.968 
Räume Friedrichstadt , 
Satrup, Havetoft u. Gern. 
Langstedt) 
Aus dem Krso Eckernf.: 19.029 
Räume Schwansen u. 
Hüttener Berge 
Aus dem Krs. Flensburg
Land 
Gern. Mehlby u . Toesdorf 

Neuer Kreis Schle s wig 

1 065 9 

111.656 

Fläche 
in qkm 

951 ,79 

373,00 

15,98 

1.340 ,77 

Zahl der 
Gemeinden 

89 

26 

2 

117 

Der Kreis SChleswig hat sich für einen Zusammenschluß der 

bisherigen Kreise Schleswig und Eckern f 6rde mit dem Sitz der 

Verwaltung in Schleswig ausgesprochen. Einem Auss cheiden der 

Stadt Friedrichstadt und der Gemeinden Drege und Seth wird 

zugestimmt , dagegen e ine Aufgliederung des Raumes Satrup 

Havet oft und der Gemeinde Langstedt abgelehnt. Von den be

troffenen Gemeinden haben sich die Stadt Friedrichs tad~ , die 

Gemeinden Drage, Seeth, Satrup und Esmark für die vorgesehene 

Neuo:ednung erklärt , die üb riGen bet roffEnen Gemeinde n haben 

öich für ein Verbleiben lIn Kreis Sch leswig entschieden . Sei 

tens des Krei s es Eckernf6rde l iegt eine Beschlußfassung nicht 

Vor. 



Für die vorgesehene Neuordnung waren über die ln der allge 

meinen Begründung ausgefUhrt'l1 Gründe hinaus folgende Erwä 

gungen maßrebend . 

Der neue Kreis SChleswig erfüllt hinsichtlich ~~iner Größe 

die allgemein für einE; ausreichende ·Verwaltt:,!./.!;;:; - unO. Veran '·' 

staltungskraft von Kreisen aufgestsJ.lte Mindestgrbße. Di e 

Finanzkraft stellt sich wie folgt dar: 

Steuerkraftmeßzahl Schlüs5elzuweisungen F'inanzkraft 

in 1000 DM DM/EH i.n 1000 DfV DM/Ev! ir:. 1000 Drl[ DM/:ßI!}, 
-

12.756 113 6.1.122 57 9.1 78 170 

bisheriger Landesdurchschnltt 

14.350 134 5.453 51 19.803 18 5 

Naturräumlich 8rfaßt das Gebiet des neuen K~e i ses die Land 

schaften Angeln und Schwansen ::;. owie das Gebie t der Hüt tener 

Berge. Zu die sem Raum gehören somit die die Schlei umgebende n 

Gebiete. 

Der neue Kreis stellt 81116n einheitlichen Planungs - und Wirt 

schaftsraum dar. Er wei~t eine ähnliche Struktur auf , in de r 

die Landwirtschcft und der ):<"'rem enverkehr maßg- bend sind. 

Dabei kommt dem Fremdenverkehr für die Zukunft &ln besonde 

res Gewicht zu. Es war für die im .Gesetzentwurf vorgesehene 

Regelung daher von entscheidender Bedeutung , daß die Sch lei 

und das sie umgebende Gebiet ~incrn Kreise z,ugeordnet vrird , 

damit eine sinnvolle Erltwicklung dieses zukun~ s trächtige n 

F'r'emdenverlcehrsgeuiet.es gewährlelstet ist. Ähnli' les gilt für 

den Raum der lW'ete leT' Be:ege und für den Küstenr'aum de r Land 

schaft Schwansen (vgL, Ziffer' 6.43 des Landesraumordnungs

programms ) . 

Be züglich des Raumes Friedrichstadt wird auf die Begründun~ 

zu § 2 verwiesen. Die Begründung hinsichtlich der Z ordnung 



des Raumes Satrup-Havetoft und der Gemeinde Langstedt zum 
Krei se Flensburg-Land ist zu § 7 erfolgt . Mit der Einglie
derung der Gemeinden Mehlby und Toesdorf wird erreicht, dass 
der Bereich der Stadt Kappeln, der ~eben den Gemeinden des 
Amtes Kappe ln-Land , Arnis, Kopperby und Olpeni tz umfasst, 
nunmehr entsprechend den raumordnungsgemässen Gegebenheiten 
einem Kreise angehört. Zur Zuordnung des Dänischen Wohlds 
Und des Raumes Eckernförde zum Kreis Mittelholstein wird auf 
die Begründung zu § 5 Bezug genommen. 

Der Gesetzentwurf schliesst sich damit weitgehend dem Alter
nativvorschl ae des Sachverständigen-Gutachtens zur lokalen 
Und regionalen Verwaltunßsneuordnung in SChleswlg-Holstein 
in der Tz. 629 an. 

Als Kreissitz kommt nur die als einziges Mi ttelzentrum dieses 
Raumes anerkannte Stadt SChleswig in Betracht. 



Zu § [-. --.-___ 2 

Dureh die Bildung e1n8s Krej s .s lVIi t 81 holstein soll für den 

Kernraum des Landes eine geschlos en e und le:istunG~:;:t."äLi..;e 

GebietsorgBllisation geschai'l'en w-erden , um die hervorge-

hOb enE·;:n Ziel setz,ungen der Rw mordnun, lul.d Landesentwicklung 

So wirksam wie möglic.b durehführen Zll können . DiE:sen Gesichts

Punkten wird dur'eh eine Lösung li.echnung get rag en, welche die 

räumli cben und wirt,sehaf~lic;hen Pchwerpunkte b erücksichtig t . 

Der Krei.s Mittelholstein umfaß a} 1 8 zu diesem Kernraum des 

Landes gehörenden ':Peile: 

das eng;ere Kiel ,r Uml anel ei_ns ~hließlich des Raum es 

Preetz, der P:r.obstei sowie des Dfu'lischen Wohlds , 

das Städt;edreieck Kiel _. Neumünster - Ren dsburg , 

mit der F,n:wieklungsac;hse Kiel Neumünster, 

Die Stadt ];c.kernför-de mi t ihr.en Randgemeinden . 

D s n eu e Kreisgebiet se ;zt si.eh au.s dem Kreis Rendsbur g s owie 

au s wesentlichen f['eilEn der jetzigen Kreise Eekern f ö r de und 

Plön zu samm en . Für den Krei ~l e'('gibt si.eh n ach B'läche , Einwolmer

Zahl und Zahl der Gemeinden. fol.geudes Bild : 

Gebiet --Krs. Rend s burg 
(Ohne Ämter Schenefeld 
U. Wacken u. Gern . Einfeld 
U. Russee u. Teil d . Gern . 
Ottendorf ) 

Aus dem Krs . Ecke rnf . 

die Räume Eckernförde 
U. Dänis cher Wohld 

Au s dem Krs . Plön 

~ie Räume Prob st e i , 
re Etz u . Brüggc. 

-----.::.: - -----. 
Krs . Mit t e lholste i n 

Einwohner 
1.1.1968 

148 ,529 

70 . 828 

271, 753 

am Fläche 
i n qkm 

1.363 , 93 

388 , 60 

566,58 

2.319 , 11 

Zahl der 
Gemeinden 

116 

28 

59 

203 



Der NeuoI'dnune;~'voI'sl:hl ag g ,ht, VOJl folgendell GegebCl~1.eiten und 

Zi elen ausz 

Ein Verg'eich der Uml.andsituation der kreisfreien Städte zei.gt, 

d.aß für den Kieler Raum sowohl nach se.il1.er Struktur als auch 

:nach seiner E..ntwickl.ungs:r:j.chtung keine befriodigende Gebiets

einteilung b esteht . Das engere Kieler Randgebiet, in dem 

:rund 56.000 Menschen in 19 unm~ ttel. ba.r an die Stad.t grenzenden 

Gemeinden l eb en, weist eine V6I'dichtllIlg (u:E.' (3~~8 E/km
2

) , wel ehe 

weder vom Lübeeker no('.h vom Flcnsburger Umland e~ reicht wird . 

\.Jä.hrend im Flensburger Hauen dur~h den Kreis Flensburg -Land 

bere i ts eine umlandkoILorme G·ebietsei.nteilung gegeben ist 

Und der Raum JJJ.btJek vor all em dUl~ch di e IJage der Kreise Sto rmarn 

Und }~tin raume rdJ.1.ungsgerech-I nach L'egionalen Entw"i.ckll.mgs

achsen. (Hamburg - IJüb ck ') Llibeck - Jogelflu glini.e) gegli edert 

i st , beriicksi ch tigen d.ie gegenwärtigen Grenzen i.m Ki eler Bereich 

weder di e b esondere Umlandsituation noch die Notwendigkeit , daß 

d.ie Haup-t entwi.eklungsricbtunr Kiel -- Neumünster möglichst in 

einer Gebietskörperschaft li egen sollte. Dabei i.st davon aus , 

~Ugehen, daß d1 ese Achse im planerischen Zuöammenhang mit dem 

Stä.dtedrei eck bleibt, a1so keinem. anderen Krei.se zugeordnet 

werden kann. 

1;> 
-l4S i st ein wichtiger G'esi ;ht~3punkt für die Kreisneuordnung~ 

d.aß s i e mi t den gruI dlegenden Vors-c-ellun.gen der Land.esplanung 

~rn Einklang blei"tt. Dazu gehör.;, daß Nltwicklung .. geb:iete, die 
e' . lner besonderen Betreuung befuirfen, in der Kre:sstufe nach 
11" 0gl iehkei t z.usaillmengefaßt werde~l erz. 510 Sacbverständigen-

;. 

GUtachten ). . • 

WaCh den Zielen der Landespl anung ist für den v l'liegend.en 

ltaum von einer 13evölkeru:ngsverme.lu'ung von 19~)E) bio 1935 um 

etwa 70 000 Einwohner auszugeh n (Richtzahl für den Planungs

l:'aum rrI)" 



HiorfUr sind die t-lirtsci aft11chen Voraussetzunc;en zu scljaffcr ,; 

i nnbosondcre sind im Beroich. 1\101 - Renunburc; - Neur. '~nG'Ge die 

DcmUhul1gcn zur Ercllnzun& der e lnse i tigen Inc1UGtl'icstrulctul" for t 

zusetzen . Eine sttlrkcl"o räumliche Vel'flecl1tung und eine V'!' 

tlcfunr; des kommunal en ZuSarllm0111irkens sind dafür wichtle 

( vg l . Erater Raumol"dnunssbericht der Landesl' egicru.ng vom 

25 . Ql.ctobcr 1965 und Ziffer 6.22 b des Lanclcsraumordnunc.;G 

programms ,, ). FUr das VerbandsGebiet des Regionalen Landcs 

pl anul1csvcrbandcs Klelcr Umland (Stadt Kiel und Umland) er
geben die regionalplanerischen Berechnungen für den gcnarmten 

Zei trawn einen Bevölkcrung szu1t-Tachs um rund 43 000 Menschen" 

der durch zusätzl1che 25 0(;,) Arbe! tsplätzc .. davon c t tlTo. 10 C" 

i ndustrie lle" geslcl1er'(i worden muss. Diese Entwiclclunr;sdatcn 

sind nicht nur auf die Zr'ntrol1# sondern auf den \'lirtnchaf t s 

:raum zu beziehen. Dieser Raum \'drd kUnftig in t<1achs cndom 

Masse durch eine hoch't'Jcrtice Vcrl{chrslnfrastruktur verflochten 

sein" die durch folgende Strnssenverl<:ehrsoassnahmen heraus

gehoben 1st: 

das Autobahndreiecl< I~iel - NcumUns'cer - Rcndsbure (e1n

s Chl1eoGlich vierspur1CS0 B 2( 2)# den vierspuricen 1\usbau der 

B 76 auf der Strecke Pl~C()tz - Kiel - Eckol"'nfördo ( t"lOmi t vor' 

allem der Zusamrnenhar16 der Sttldte Prcctz und Eckernför c mi t 

dem Kieler Oborzentrurn noch s tärker zum Ausdruck kommt) 

sot.,üe auch durch Clen Aunbnu dor B 404 und der' Bundesstrassen 

502 und 503 in die Probste1 bzw. in dca Dänicchcn \'lohld. 

Schliesslioh i st zu bcrUcknichtigcn" da .... s s i ch dieser Rllum i n 

ein System von zentralen Orten aller Stufe gliedert. trlclchcs 

auf die be1den kreisrl~c1en Städte" beoondcrs auf duz 01>01"'

zontrum Kiel ausgeriChtet ist und zwei Mittelzentren, drei 

Untorzentren, vier grUssere Hind11cho Zentra lorta s0't'1ie 1:'131 

Stadtrandleerne I.Ordnuns aufweist . Dies bce;rUndot eine r :;u.11-

, . 



lioh gegliederte und auch funlct10nell differenzierte Durch
fUhrung der Ent\lllclüungezielc. 

Diese Ziele erfordern eine konzentrierte und möglichst 

reibungslose Dl.1rchflihrun,g auf der lCreisebenc , welche bei 

anderen Orean1s:.ltions- und G('bie tsforrnon nicht Genügend ge

sichert 1st. Ein auf dan Stadt-Umland be~chrünkter Umla~dkrQ1s 
würde n1cht den ganzen Enttdcl lungsraum erfa oscm; bei einer 

Gliederung in mohrere RandkreiGc mUsste den Zicls~tzunGcn 
durch e1ne gcb1et11chc und vor allem sttlrkere sachliche Er
weltcrunß des bestehenden Planunssverbandcs zu e1neo Recional
verband entsprochen i'lCrden, ohne dasn bei der Anzahl der 
Partner ein einhoi tliehes Gemeinschaftsinter ess e ße\'lühr 

leistet lot. Die vorgcoehlagene LöSU1'lg macht z,~ar einen i nter
kommunalen Planunssverband nicht entbehrlich, ermöclicl1.t aber 
die Verwirklichung der reGionalon Gestaltunt;saufgaben in 
urunittelbarer demokratischer Willensbildune duroh e 1 n e n 
kommunalen Träc.;or. Umfassendes Gebiet. e1nheitliche Fach- und 
Invcst1t1onsplnnune; und gleicne Trligerschaft fUr Einr1ch

tunßen und Fördcrungcn lassen o1ne Entw1cklungspolitik zu , 
welche - abgesehen von den kreisfreien Städt en - alle Sch'Vler
punkte berUclm1chtlc;cn und in der Bedeutung differenzier .n 

kann. 

Die vorgeschlagene Gebietseinteilung l tlss t eine trocre1nstimmlli'ß 
m1 t den B"" z1rl<:cn der Sonderbehörden und der Ger1c ~ te zu . 
Bai ausre1chender E1nboz1,hung des Stadt-Umlandes wird die 
regionalo Abgrenzung zu den bena.ohbarten Planungsrrumen ge

wahrt. 

t>er KreiS htilt sich in dem in der Allgemeinen DcgrUndune; ß'nannten 
Cll'ö.!i scnrahmen. 



Di e deutlichen Vorteile dieser Lösung für die besonderen Anfor

der ungen der Raumordnung r echtfe r t igen i n diesem Fall e e i ne Grösse 

i m oberen Bereich. Demgegenüber haben e twai ge Erschwer n i sse im 

Bereich der Verwaltung ke i n aus schl aggebendes Gewicht. Die s gilt 

i ns l:::e s ondere hinsichtlich der Entfernungen zur Krei s verwaltung , 

deren Bedeu tung anges ichts de r Ve r besserungen in der Nac hrich t en

übermit t l ung , der Verkehrsmitt e l und der künftig h ochwer t i gen Ver

kehrs i nfras t ruktur dieses Gebie t es hinter die anderen Neuordnungs

ges icht spunkt e zurücktritt , zuma l di e Besucherfrequenz bei den 

mei s t en Funkt ionen der Kre isverwa ltung nicht gross ist. Der Vor

s ch l ag s i eht deshalb auch di e Beibehaltung de s K r eis -

s i t z e s in Rends burg vor. Da durch wird der Aufbau einer neuen 

Kr e i s ve rwa l tung ver mi eden . Ausserdem ist Rendsburg für den über

wiegenden Teil de r Kre i sbevölkerung schon bisher Kreissitz gewe

s en und bring t auch f ü r di e ne i en nördlichen Teile keine nennens

werte Vergrösserung der Ent fe r nungen im Vergleich zu anderen Neu

ordnungsvorschlägen mit sich . Was die besondere bevölkerungsbe

Zogenen Ve rwa ltungs l ei s tungen , und zwar m.a. die Kraftfahrzeug

zUlassung sowie die sozialmedi z i n i s che Be treuung durch das Ge

sundheitsamt anbe trifft , geht der Entwurf j edoch davon aus, dass 

f ü r di e ver hältnismässig gr osse Bevölkerungszahl des Ki eler 

Stadt-Uml andes eine ortsnahe Regelung getroffen wird, wobei den 

be t eiligt en Gebie t skörper schaf t en überlassen bleibt, ob dies in 

Form eine r Nebenstel l e der Kre isverwaltung oder durch Mitbenutzung 

der ohnehin zur Verfügung stehenden Einrichtungen der Stadt auf 

Grund e iner Verwal tungs ver e inbarung geschehen soll. 

Hi erbe i lieg t dem Gesetze s vor s chl ag die Auffas s ung zugrunde, dass 

Umfangr e iche Ei ngemeindungen von R a n d g e m .e i n den weder 

im I n t er esse der Umlandbevölkerung liegen, noch - wegen der grosser 

Einwohnerzahl die s er Geme inden - die begrenzte Leistungsfähigkeit 

der kreisfrei en Stadt b e rücks ichtigen würden, deren Bemühungen in 



erster Lini e auf ihre eigent lichen städtischen und regionalpoli

tischen Entwicklungsaufgaben ge r ichte t bleiben s ollt en . Die aus 

re ichende Versorgung der Bevölkerung mi t Verwa l ,.mgs di enstle i

stungen kann durch leis tungsfähige Randgeme i nden gesichert 

werden. Diese müssen eine Größe von mi ndestens 5.000 Einwohner 

haben, sollten mö glichs t aber auch an 10 .000 Ei nwohner heran

re ichen oder di ese Grenze im Einzelf all überschre it en (vgl. 

i nsoweit die Begründung zu § 9). 

Die Steuer- und Finanzkraft des Kreises Mittelho lstein s tellt 

sich wie fo lgt dar: 

Steuerkraftmeßzahl Schlüsselzuweisungen Fi nanzkraft 

i n 1000 DM DM! EW in 1000 DM DM! EW --_._-------- in 1000 DM DMlEW 

32. 448 119 14.845 55 47 . 293 174 

bisheriger Landesdurchschni tt 

14.350 134 5 . 453 51 19.803 185 

Di e Le istungsfähigkeit de s Kre ses wird vor allem aus den größe 

ren ab s olut en Beträgen ersichtl ich . Weiterhin wird durch die 

neue Geb ietse i nte ilung di e gegenwärtig unterdurchschn i ttliche 

Steuer- und Finar '~kraft der zu den Kreisen Eckernförde und Plön 

gehörenden Umlandgeb iete durch die größere Fi nanzkraft des 

Kre i ses Rend sburg ausgeglichen . Künftig kann außerdem im Zuge 

der E i nkommensteuerbe~e iligung, abe r au ch der auslaufenden 

Grundsteu er fr e ibeträge eine verbesserte Steuerkraft der Um

landgeme inden erwarte ~ werden, welc he die finanziell en Entwick

lungsgrundlagen des Krei..ses MO ttelhols te i n noch verb e s sern wer

dena 



Zu § 6 
Mit der Bildung des Kreises Ostholstein werden der Kreis 

Eutin und der nicht in den Kr eis Mittelholstein einbezogene 

Teil des Kreises Plön zusammengefaßt . 

Für den Kreis Ostholste in ergibt sich nach Fläche, Einwohner
zahl und Zahl der Gemeinden folgendes Bi ld: 

Gebiet Einwohner am 
1.1.1968 

Fläche 
in qkm 

Zahl der 
Gemeinden 

Kreis Eutin 
Aus dem Kreis Plön: 

Räume Lütjenburg, Plön, 
Selent u. Wankendorf 

Kreis Ostholstein 

95.138 

42 . 464 

137.602 

561,67 11 

591,83 40 

1.153,50 51 

Der Kreis Eutin hat sich für die Neuordnung der Kreise im 

ostholsteinischen Raum ausgesprochen. Der Kreis Plön hat sich 

für eine Aufrechterhaltung seines Kreises erklärt und insbe

sondere eine Auf teilung a~~elehnt. 

Für die vorgesehene Neuordnung waren neben den in der allge

meinen Begründung angeführten Gründen folgende Gesichtspunkte 

maßgebend: 

Der Kreis Ostholstein erfüllt hinsichtlich seiner Größe die 

allgemein für eine ausre ichende Verwaltungs - und Veranstal

tungskraft von Kreisen aufgestellten Anforderungen. 

Die Finanzkraft stellt s i ch wi e folgt dar: 

Steuerkraftmeßzahl SChlüsselzuweisungen Finanzkraft 

~n 1000 DM DM/ EW in 1000 DM DM/EW in :1')00 DM 

16.569 120 9.367 67 25.936 

bisheriger Landesdurchschnitt: 

14.350 134 5.453 51 19.803 

DM/EW 

185 

185 



liTaturräumltch und landschaftlich bildet das Gebi et des neuen 

Kreises eine ~inh8it . Das o s thol steinische Seengebi et erstreckt 

sich von Preetz bis PBnitz. 

Der ~i cme Kreis stellt au ch wi rtschaftlich eine Einheit dar . 

Da.s beruht in erster IJirüe auf dem Jl'remdenverkehr des osthol 

steini schen Seengebietes und der Ostseebäder , die sich g eg en

Seiti g ergänzen . In ein em neuen Kreis l äßt si ch ei n e schwer

PUl1ktmäßi ge l~Brderunß des Fremdenverkehrs in s innvo Jler Abstimmung 

el'zi elen. Ergänzun g findet dieser Wirtschaftszwei g i n der Land

-Yvirt s chaft und in e: Her erweiterungsfähi gen Indu strie. 

Itnübri g en ltü rd auf die Begründung . l § 5 verwiesen. Al s Sitz 

des neuen Kreises wird die Stadt Eu . in als das einzig e in die

sero Raum befindliche anerkannte }'11 ttelzentru m vorgeschl agen " 

Di ese Stadt stellt den kulturellen , wirtschaft lichen und 

verkehrsmäßigen Mittelpunkt zwischen den Einzu gsbe reichen 

der beiden Groß städte Kiel und Hansestadt Lübeck dar. Darüber 

hinau s ermBglicht es die gerine;e Entfernung zwischen der Stadt 

Plön und dem l.reissitz, daß einzelne Dienststel l en des neuen 
1:>-

LI.l'eises i hren Sitz i n PlBn erhal t en. 

I 



Zu § 7 
Ftr den Kreis Flensburg-Land is ~ die Eing l iede rung des Raume s 

Medelby, des Raum~5 S atrup!Uave ~oft und der GeQeinde Lang-

st edt vorge sehen. 

Dur ch diese Ei ,nCl iederung ;,'Tür'de sich de r Kre:1.5 Flensburg-Land 

in se iner Größe, ,Einwohnerzahl und der Zah l seine r Ge me inden 

wi e fol gt ändern : 

Gebie t 
Einwohnsr am 

1.1019 68 
--------------~._----

70.8 26 Kr s . Fl ensburg- Land 
( ohne Gem . Mehlby u. 
Toesdorf ) 
Aus dem Kr s . SUdtondern 

Raum M.ede l by 
Aus dem Kr s . SCh leswi g 

Räume Sa t rup> Havetoft 
u . Gern . Langstedt 

Krs. Flensburg nach der 
Neuordnung 

1 .870 

5.3 51 

78. 047 

Fläche 
i n qkm 

932 , 75 

78.,00 

72,97 

1.083,72 

Zahl der 
Gemeinden 

120 

6 

11 

137 

Der Kr eis Fl ensburg-Land hält di e Ei nb e ziehung fü r er f order

lich. Die Gemeinden des frG heren Amt e s Me delby haben sich für 

den Fa l l, da ß NiebUll nich~ sit z de s ne uen Kre i ses wird, für 

eine Zuordnung zum Kreis Flensburg- Land erkl ärt . Von den 

Gemeinden des Raumes Satrup/Have tof~ und Langst edt haben s i ch 

nur Satrup und Esmark für einen Ans chluß an den Kr e is Flens -

burg- Land aus gesprochen. 

Der . Kre i s Flensburg- Land erfü l lt nach den vore;enommenen Ein -

gl iederungen die für eine ausrei chende Ve r waltungs - und Ver 

an s t altungskraft notwendigen Anforderungen. Der Kreis unter

s Chr eitet zwar weiterhin die allgemein für Krei se im Lande 

Schleswig- Holstein aufge3tel l ~e Größenvors tellung . Ein Abwei

chen war insoweit ge r e h~fe rtigt , als zwi schen dem Kre ii ' Flenl 

bur g- Land und de r Stadt Flensbure; au f verwal tungsmäßi gem Ge 

b iet eine wei t gehend e Zus ammenarbeit erfo lGt und \'le i tere ~1aß 
nahmen ( Zus ammenfassung der LastenausGl e i cr s )"mt er und St raßen ' 

verkehr s ämter ) zu ~rwar t en ist. Mit dem Sac hv e rst ändigen -G ~t 
a chten (Tz 563) wi rd eine Ei nkre i sung der S~adt Flensburg aus 

po l itis chen und aus praktis chen Gründen ab ge lehn~. 



Für eine andere i.nsti t .t.ionell gestaltet e Lö sung einer 

ZU sammenfassung eÜ1.6r gr'ößer "'n Stad m.it ihrem Uml ,:md fehlt 

es an einem üoerzeugenden I'1odeI1. } ,~ er kö .. mte eine ,~re.i. T~ erge

hende Zusamm enarbeit z.wiscb en d I' SLa-dt und dem fCrei se 

allgemein rie!J.tungsweisend .für di.e :c,öau_ g P trtP,S s olchen 

Problem s werden ., Die Lange s regi erung geh t davon aus , daß eine 
Sachgere chte Lösung bis 1974 gefunden wird . 

Der Raum Medelby i.st .... "Wie zu § 2 bereits ausgeführt - s ozio 

ökonomiseh eindeu t ig na.ch Ir.eus urg ausgerichtet . Das gl ei che 

gil t für d en Raum Satrup/Havet,oft " Satrup ist ein ländlicher 

Zentralort , dessen .N a hv~rsorgur.gsb& '8i eh s~hon heute über 

die bestehende K.cei g ellze hina s reicht . Andererseits ist 

dieser Berei ch seinerseits dem Ze~tralitätsbereich Flensburg s 

und niGht SGhleswig zuz oI'd~lE'n" Das ergibt die Untersuc hun g 

Iron Weigand ( Stadt ,·-Umlandverflechtu r .gen und Einzu g sbereiche 

der Gr enz stadt Flensbu~ g lInd ander8T' L ,:mtral e r Orte im 

nördlichen Landes teil SChleswig). A lS r.e.gionalplanerischen G~

Siehtspunkt en mußt e au -:b di . Gemeinde IJartgsted t wegen der 

engen Verflt,3G1.rt:unger. mi . der Gemoinde Eggebek dem Kreis 

Flensburg ... I.J811d zugeordnet werden . H.i.nsicbtl · eh der Abgabe 

der Gemeinden l'1ehl 'by und Toesdo ' tm den Kre':'s Schleswig \vird 

auf di e Begründu ng zu § .ft Bezug ge amme 0 

Der Gesetzentwu:... f fo l gt darn 1. + wei t:gehe _d dem Sachverständigen

gutachten (Tz. 62 ) . 



J!'ü r ' Gen I i ' . "\ ,-" .1.\ _ (:.::: . .1 •• ,,_' i.':.:l1:bul',; jE ;::'1.L1C:' vergrößerung um di e Gemeinden 

hj .'.. O.! .... .. '-', r' ,':. ...... 'J ".,' r nl :.' "? l:' "h .. l , (LL e~::er LJu.,)r,.d.~I.;.LL::-. ü .. o."f:~ L .;:,1 .. · ... 1 CL_L e 1. Oe .e , 

Zahl clG.I: C::;:nCJÜC:.('-:.il, c],':;:C; \, _~::-!.8c::'; ,~>,e'i...L1burg wi.e 

:E:inwohnerzahl und 

fo l t: 

Gebiet Einwohner am Fläche Zahl der --_. 1.1 . 1968 in qkm Gemeinden 
I\rs. Steinburg 128 01+76 935,87 101 
Aus dem Krs. Rendsburg 
Ämter 'VJacken u. Sche- 7 . 015 121,20 17 
nefeld ----=----_. 
I\r s. Steinburg nach 135.491 1.057 ,07 118 
der Neuordnung 

Der Lreis Steinburg h at s j eh l"ür ein e ·.r:;inbeziehun g dieser Gemeinden 

a.u. s ge sp rochen . De .. r Kre_1. 8 Hencls burg hat sich lü.r ein en Verb l eib 

di eses He:ume;:; eingesetzt .. . Aur.::h die 1"1e11. 2',ah1 der betroffen en Gemein-

den b sich ~e~en ~ine . ncerun~ d~r Gr en ze erklärt . 

]\i)~ die vori:;; e~)ebe:oe Neu ahS,l'enzung waren nicht J.i:nvä g-ungen der 
':'I 

l::itiirkun g der V::;rwal t ungs- und Veru.Il ;"3ta ltungskraft des Krei.ses 
111 aß 'l"b 1 . .. d Ir . ", t ..., d 1.- -I " t f.'...J-. .. .. t Se ene , we .Ll . r \,reJ..s ~ ,elnOtl .C':;, ur llaus _e l S ungS.ictll g l S . 

1'Ür clte " ordnung IivaI' vielm hr .. ntsch eid ·,nq daß der aum wa cker ,' 

SChenefei J eindeutig n ch tzehoe a G~erichtet i st . Das war 
1 

°e:reits Lnlaß, d:i.e~:.;e~) Gebi.et in den Flanuw?;sraum IV aufz unehmen . N t. 

'ach seiner .. :':;iecll lmgs-, und \li.rbsc1 ,~ t;."truktur bildet dieses G . 
ebiet e ine f~ .inb.ei t m:i t dun Krei S0 ,:',Jteinburg (vgl. Zif'f . 1 , 5 . 31 

des Erläu terung ber.i cbtn zum l-ievionaJplc.Lt1 .tür den .Pl anung sraurn IV) . 

~el.' Ven,raLLungsrau m des l'"reises .Gtelnburg war daher an die s o zio 

°kOllOmi sche:n. Gegeben.beiten anzupas.:-en ('.[iz . 589 des .8achverständi 

@;eb. - Gutachtens) . 



Zu § 9 
Für die Stadt Kiel ist di e Eingemeindung der Gemeinden Strande, 

Meimersdorf, Mc . ?see, Wellsee, Ranne und Russee sowie von Tei

len \; ~r Gemeinde Ottendorf vorgesehen . 

Mit dieser Zuordnung ände r t s ich die St adt Ki el nach Fl ä chen 

graße und Einwohnerzahl wie f olgt: 

Stadt Kiel 

Strande 
Meimersdorf , Moorsee, 
Ranne, Wellsee 

Russee 
Teile der Gemeinde 
Ottendorf 

Stadt Kiel nach der 
Neuordnung 

Einwohner am 
1.1.1968 

269. 626 

1 . 458 

4.317 

2 . 853 

278 . 25 4 

Flä che in 
qkm 

82,20 

13,7 1 

23,00 
4,00 

0,75 

123 ,66 

Dabe i ist in erster Li n i e der i n der Allgeme i nen Begründung 

dargelegte Grundsatz angewandt worden, daß Eingemeindungen 

gerechtfertigt s i nd, wenn eine Stadt i n ihrer künftigen Ent

wicklung wesentl i ch gehemmt wi r d . Di e Stadt Kiel weist eine 

unterdurchschnit t l i che Flä chengr aße auf ; sie n i mmt unter de n 
Großstädten der Bundesrepub lik den 82. Rang , nach der Einwohner

zahl jedoch den 18.Rang ein . Die Stadt Kiel i s t mangels hinrei

chender Flächen n i cht mehr in der Lage , iAlir ts chaftliche Impulse 

zu geben . Da die Haup tentwlcklungsri cht ung der St adt nach Süden . 
verläuft und eine güns t ige Verkehr s anbin,j lng durch die künftige 

Bundesautobahn von ent scheidender Bedeutung i ~ t, war es erfor

derlich, die planeri sch günst ig ge legenen , über wiegend unbebau

ten Flä chen der Gemeinden de s Amte s Moorsee in die Stadt einzu 

gemeinden . Auße rdem is t davon auszugehen, daß diese r Raum wirt

schaftl i ch nur erschlos sen werden kann, wenn die Planung von 

vornhe rein auf den langfri s t igen Be darf ausgericht e t i st . Da zu 



reicht die Leistungskraft der b isherigen Gemeinden n icht aus. 

Entsprechendes gilt für die Eingeme i ndung der Gebiet ste_le 

der Gemeinde Ottendorf (Gut Schwartenbek ). D ~ e Maßnahme dient 

der Erwe i terung de s Industri egeb ietes Suchsdor l-West und 

damit der notwendigen Eröffnung der Mö glichke it weiterer 

Industrie ans i edlung . 

Bezüglich der Zuordnung der Gemei~ J ~ Rus see war entscheidend , 

daß sie zur Erfüllung der künft i gen Aufgaben i m Kieler Rand

gebiet keine ausrei chende Größe besitzt und auc h nicht an 

derweit ig mit anderen Geme i nden zu e i ne r leis tungs f 'ihigen 

Verwaltungseinhe i t zusammengeschlossen werden kann . 

Für die Gemeinde Strande e rgab sich die Notwendigkeit aus der 

we iteren Entwicklung des internationalen Segelreviers der 

Kieler Förde und aus den Vorbere itungen auf die Olympiade 

1972, die eine zentrale Planung erfordern . 



Zu § 10 
Zur Eingliederung in die Hansestadt Lübe ck sind die Gemeinde!. 

Krumme sse und Groß Grönau vorgesehen. 

Die Hansestadt LUbeck erfährt dadurch ~ insichtlich der Ein

wohnerzahl und Fläche folgende Änderung: 

Einwohner am Fläche i n 
1. 10 1968 qkm 

Hansestadt Lübe ck 242 0671 202 , 39 

Krummesse 1.176 3,41 

Groß Grönau 2 . 243 6 , 65 

Hansestadt Lübeck nach 21.~6 .096 212,45 
der Neuordnung 

Der unüb ersi..cht liche Grenzverlauf mit Enklaven und Exklaven 

zwischen de r Hansestadt Lübeck und der Gemeinde Kru nmesse 

bedurfte i m öffentlichen Interesse einer gebietliehen Be

reinigung . Da die lauenburgische Gemeinde Krummesse mit dem 

südlich' des \. ~be -rrrave-Kanals gelegenen Ortsteil Krummesse 

der Hans e stadt Lübeck städtebauli ch stark verflochten sind, 

kommt nur eine einheitliche Zuordnung des Gesamtraumes in 

Betracht
D 

Die eindeutige sozioökonomische Ausrichtung des 

Geb ietes und seiner Bevölkerung erforderten eine Eingemein -

dung in die Han sestadt Lübeck . 

Für die Eingliederung der Gemeinde Groß Grönau war maßgebend, 

daß dieses Gebiet nach Lübeck orientiert ist , daß es räum
lich in die Stadt stark hineinragt , \'1ei tgehend an das Versor 

gungsne tz der Stadt angeschlossen ist und einen großen Teil 

des Flughafens u : wie des übungsplatzes des Bundesgrellzs chutzes 

erfaßt . Bei einer derar t gestalteten Ausricht ung war eine Zu

ordnung zur Hansestadt Lübeck geboten . 



~ § 11 
Im Rahmen der Gebiet s reform wird zuguns ten der Stad t Neumünster 

die Eingemeindung der Gemeinden Einfe l d , Gadeland und des wes t

lichen Gebietsteil s der Gemeinde Tungendorf vor ge schlagen . 

Für die Stadt Neumünst er t reten dadurch auf Einwohnerzahl und 

Flächengröße fol gende Auswirkungen e i n: 

Neumünster 

Einfeld 

Gadeland 

Teile der Gemeinde 
Tungendorf 

Neumünster nach der 
Neuordnung 

Einwohne r 
1.1.1968 

73 .1 57 
7.216 
3.506 

am Fl ä che in 
qkm 

35,37 
16,00 
15,29 

Für die im Zent r um des La ndes SC hleswig- Holst än gelegene Indu

striestadt Neumünst e r ergeben sich auf gr und der besonderen För

derungsmaßnahmen de s Bundes und durch die aus gesprochen günstige 

Verkehrssituation, die durch den Bau der Bundes aut obahn noch 

verbesser t wird, besondere Entwicklungschancen. Die Zie lrich

tung dieser Entwicklung verläuft in den Süden nach h ~mburg und 

in den Norden auf der Achse Kiel - Neumüns t er. Bei dem de r ze i 

tigen Gebiet sz u ~ c .. nitt, der durch eine starke Arbeitsplat zdichte 

gekennzeichne t ist , wird die mößliche Entwi cklung der St adt 

gehemmt. Zur Auss chöpfung der gegebenen Chancen ist das Angebot 

größerer Flä chen für Indus trieansiedlung erforderlich , die op ti

~al nur dur ch die Stadt Neumünster erschlos s en werden können . 

Hierzu b i e t e t sich die Erwe iterung der Indus tri e- und Gewerbege

biete im Norden der Stadt in die Gemeinde Einfeld und im Süden in 

die Geme i nde Gadeland an . Die Förderung der wirtschaftlichen Ent

wicklung umfaßt darüber hinaus die planmäßige Ansetz ung von zu

geordneten Wohnungsbaugebieten. Da für biet et sich sowohl Einfeld 

~it se i ner verkehrsgünstigen Lage und als Naherholungsgebie t wie 



- 2 -

~Uch der östliche Teil der Gemeinde Tungendorf an. 

Die durch die Gebi ertsreform erfolgten Maßnahmen im Raum Neumün

ster li egen nicht nur im Intoz'esse einer FÖrderunI; der Sto.dt 
~eUmünster, sondern entsprechen zugleich der landesplaneri schen 
Zi.elsetzung einer Stärkung des Mit-telraumes des Landes Schles''lig

!rolstein. 



Zu § 12 
Für die Stadt Flensburg ist die Eingliederung von Gebietstei

len der Geme inden SUnderup und Weding vorgesehen . 

Dadurch t reten für die Einwohnerzahl und Fläche der Stadt 

Flensburg folgende Änderungen ein: 

Flensburg 
Teilgeb iet von Sünderup 

Teilgebie t von Weding 

Flensburg nach der 
Neuordnung 

Einwohner am 
1 .1.1 968 

96 .2 43 

Fläche in 
qkm 

49 ,66 

Für die Stadt Flensburg besteht ein großer Raumbedarf für 

eine Sl. lnvolle Stadtentwicklung. Di ps bezieht sich s owohl 

für Wohnbaugebiete, die insbesondere für eine wirksame Durch

führun g der unvermeidlichen Al tstadtsanierung erforderlich 

sind, für den Bau der geplanten Fachhochschule, der von über

örtlicher Bedeutung ist, und zur wei teren Ansetzung oder Ver

lagerung von Industrie und Gewerbe in verke IrsgUnstiger Lage. 

Aus gehend von diesen allgemeinen Erwägungen wird eine Einge

me indung des nordwe stlich der projektierten Ostumgehung 

Flensburg gelegenen Ge 'i Le ts , \ Gemeinde Sünderup vorgeschla

gen . Die s e s b is an s Zentrum der Stadt heranstoßende und mit 

ihr verflo cht ene Gebiet wird wegen seiner geeigneten Lage 

für eine ge ordnete, konzent rierte Weiterentwicklung der Stadt 

auf dem Gebiete des Wohnungsbaues dienen . 

Demgegenüber is t für den nördlichen Teil der Gemeinde Weding 

eine Eingliederung zur Eröffnung von Möglichkeiten einer groß

zügigen , attraktiven Industrieansetzung in verkehrsgünstiger 

Lage ge bo ten, zumal die Entwicklung der Stadt i n südlicher 

Richtung erfolgt. 



Z § -.Q " 

Abs. /1 verweist D."vl,f die Bestimmungen des Landes'beamten gesetzes 

ü.b er di Hechtstiel .Lung o.e:(' ,Beamten und Versorgungsempfäng er 

aUf g elöst er Körperschaf ten. Die Landesregierung erwartet, daß 

bei der DurGhführung dieses Gesetzes soziale Härten v ermieden 

werden und, keiIl, l-)edi ensteter einer aufgelö st en Gebietskörper

Schaf t seinen A:L'bei tsplatz verliert . Die beabsichtigt e personelle 

Einsp arung soll v ielmehr durch eine ent sprechen de Verminderung 

Von Neueinstell ungen lmd den natürlichen Altersabgang erreicht 

wer den. 

Abs. 2 regelt die trbernahme der Angestellten und Ar bei ter d er 

Von der Neuordl'lung betroffen en Körperschaft en . Ein e Versetzung 

in den einstwe:iligen .Buhe .'tand kommt nicht in Betracht . Die 

tarifrechtlichen Regelungen bleiben unb erührt. 

~§ '14 

Die Landräte der aufgelösten Krei. e und der haup tamtl iche Bürger

meist er der Gemeinde Ein feld treten abweichen d vom Beamtenrecht 

kraft Gesetz es in den einstweil i gen R,uhestand und erhalten 

Versorgung in Höhe der vol_en Dienstbezüge (ohn e Aufwandsent

SChä di gung ) 0 ßie sind ,j edoch verpflichtet , einer e rneuten 

Beruf ung in, das Beamtenverhäl tnis Folge zu leisten . Der einst 

Weil i ge Huhe stand endet mIt Ablauf der Zei t, für die die 

Landräte und d er Bürgermeister gewählt worden s ind; d anach 

treten sie in den endgültigen Ruhestand . Es ist beabsichti gt, 

§ 22 Abs. 2 der Durc:hführungsveroI'cL."'1,ung zur Krei s o rdnun g so 

Zu. ände ,rn~ daß o.ie Landräte der aufgelö sIJen Kr eise ohne Rück

Si,Cht auf ihr .Le'bensalter zun Landrat e.i.nes neugebildeten 

l\reises gewählt weIde,l können. 



Bei d er Überführllns der Bedi .ensteten dt;;r 9..ufge lösten Kreise 

i st di e l'h. tvvirkung eier :)ersonalrä te zwe c:kmäßig . Die Amt szei t 

der bisherigen Personalräte endet~ d.a.be:!: erst 6 \Ylon ate nach 

Inkrafttre ten. der Neuordnung" Da. in cl.en neu en Dienststellen 

'Nährend d e Übergangszei.t mehrere Personalräte bestehen , beruft 

der Di enstst;ellenleiter für di.e WahJ.. des n euen Personalrates 

ei n e Pe.I'sonalve rsammlung zur Bes 'ellung de s wahl vorstandes 

ein. 

Bei d e r Dau r' d.e.l~ Am. tszeit deI' .euen Personalräte wi rd die 

angestrebte all gemeine Verlän gerung von :3 auf 4 J ahre berück

Sich ti gt. 

Zu § 16 
~--,-

Di e nac h § '1 Aba.3 GK\{G el" fo rderl ich e Wahl der Kreistage der 

:tleugebilde -en K1.:'eise 'W·.ird a rH ~lage d.er allgemeinen Gemein de- und 

E:reis"(rJ'ahl en j,n ;:,'c.hles·vvig,-··Holstetn im März 19'70 durchgeführt . 

~'7 

Die ItJohnsi,zregelung iot erforderli.c,h, da z ,B . das aktive und 

Pa ssive 'Nahl recbt 11 n 8.. ein e bestimm'Ge wohTI.sitz; - oder Auf ent

hal t sdau 8.l' im WehIg-biet v::r.'8.USSE';tzt . 

Zu § 18 
~-~, ---

Die üb erleituills des OI'v[:3.cecbts -L.,t :.Ln 0§ 63 und 70 LVwG ge-

l: ege t. Da.naeh Gi e - i7- 'i 'Oet. Ei.r geme.' nd"v:.ng _.n d.ie für das bi sherige 

Gebiet erlaf'senen V ~;1 'ord 1ur gen und Sc!i;zuutSen aUvh in den ein-

8egLi ede'cten Gebiet; ::3t;e.~le.n i.rl E:-r 'ift . Di.f. 0' sher geltenden 

Bat zu:n.ge:n. und VerOT'(lnuIlgen ·;j].'(:teli auße.r' Krafu 0 Die Be'bauungs

Pl äne der d.1.fgclö~}t·"":r.l Gemeinden sollen jedo ch als Beb auungs,

Pl äne der a .fn eh.mende:n Geme-Lr;den weiter gelten , da s ie nicht 

tu.r das gesamte reb5, e, -; in (:~ :L' (J'emeinde sond.ern nur für einz e1 ne 
rr ' eJ..1 e erla ssen werd ,~l Ul d. e i)e umfassend.e J,nderung auf GI'und 

Qer Eingemeir (lung ll~eht erl'orde 11(';h Lst. 



Zu § 19 
Die kommunale Gebietsneuordnung macrt in den Ne uordnungs gebie t en 

auch organisatorische Änderungen i m Spar kassenbe r eich er ford er -

lich. 

Im :Pa l l e de s Zusammenschlusses von Kreise . sind '2.u r· Wahrunf~ 
der Verwa l tungs einheit und aus Rationa isierungsgründen di e 

Krei ssparkas sen, für die ihre Gewährträgerhaftung besteht, 

innerhalb e i ne Jahres zu vereinigen . 

Au ße r dem s i nd in den Neuordnungsgebleten die Zweigst e llen ent

spre chend dem Regionalprinzip der Sparkasse des G ew~h~trägers 
zuzuordnen, i n dessen Gebiet sie liegen. Die Geb i etsreform 
strebt an, leistungsfähige Gebietskörperschaften zu s chaff en, 

die n i cht nur die rei.n administrativen Aufgaben aus e i gener 

Kraft s e l b s t b . ~ältlgen können, :ondern die auch f ür den Be 

re ich i hr er Aufgaben nach Möglichkeit wirtschaftlich sinnvoll 

ab gerunde te WirtsChaftsräume Bein soll en. Es wider spr ä che 
die s e r kommunalwirts chaftlichen Zielsetzung, wenn di e öffent 

liche kre di t wirtschaf tliche Versorgung einer Geb i etskörper

schaf t nicht umf assend von der Sparkasse dieser Kommune durch

geführt würde . Die generelle Zulassung von Zweigstellen gewähr

trä gerfr emde r Sparkas sen könnte z. B. das Einlagenau fkommen 

teilwe i s e in eren Geschäftsbereich lenken und damit di e Kre 

ditmöglichkeiten der ortsansässigen Bevö lkerung und Wirtschaft 

sowie ihr er Kommune beeinträchtigen. Sparkassenrechtlich wUr de 

die Folge eintreten, daß i n zahlreichen :Pällen die Bev '~Lkerung 
von Ges chäftsgebie tsteilen Uberhaupt nicht in den Organen der 

zu be t r euenden Sparkas se vertreten wäre obwohl dies eine der 

we s ent l i chen Grundlagen der Verankerung der Sparkass en im kom-

munalen Bereich ist. 

Di e erf or derlich werdende Auseinandersetzung, insbesondere hin

sichtli ch der Rechtsnachfolge nd des AusgleichS, soll vertrag

l i ch zwi schen den beteil igten Sparkassen erfolgen; nur für den 

Fall, daß ke i ne Ein igung zustande kommt, trifft der Innenmini

ster a l s Sparkassenaufsichtsbehörde die Regelung der Aus ein-

andersetzung . 



,·~u § -;::'0 L; , ••. 

Die Vorschri f t bestimmt de~ Zeltpl an der ersten beid~n 

St ufen der Umgliederung der Amt sgerichtsb~21~ke 

I n 2if f . 1 wird vorgesch l agen, fünf 1rIe ine {,)[. ' . ,~t~ ~ ~. " ,~ 

liehe Mehrbedarf bei den aufnel-:mende:r-; Gc~ :' icht:en vc :::,l'l cinji ~ 

i st bzw . a us Bauunterhaltungsmitteln (Titsl 2Qt ' od e r a l l' 

Mit te l n für kleinere Um·- und Erweit.(;T'L~ng :,: baut~Jn (Ti-:-:E..l 205 

finanzie rt und kurzfris tig erst~llt werd 8n kann . 

Für d i e Aufhebung de r i n Ziffer 2 bez 2ichnet pn Ger~ c~ t e 

sind Neu- bzw. Erweiterungsbauten i n Heid0 J liu~u~ und 

Niebü1l e rforderl i ch. Di ese Bau~assnahmen k~nnen bi s ~um 

1 . Januar 1974 abge sch10B s~n werden~ s o da ss zu d iesem 

Zei tpunk t die Reform der Ge r:icht.sorgarlise.t..ion :.en den 

neuen Kreisen Dithma::'schen und Nordfriesland dura ,geführ~ 

werden kann . 

Zu § 21 

Die Vors chrift best::lm:nt im !:.'~.::?....:. .~ _.~ .• welchen (;e r :, ch t E:-;-) die 

Bezirke der aufgehobenen G~richLe zuzulegen sind . r 
den KreLsen Dithmarschen und No~·'drri. esland wi. d di.o3 R2i'u :."'ni 

de r Ge ri chtsorgani sation darni'; abgeschl o~ ~e n Vor2b~~~ ~

nahmen werden .in den Krei~en Oldenburg in HO~ 3 t ei n , S~ e i n 

bur g und Stormarn sowie bei den Arntsgerjchten Ki ~! . N~u 

münster , Lübeck und Go. :::' sb.>.dt (No:!.'c eY':,;;. b::~dt , ge r:'cff'r::·r: . 

.führten AmL3gGri el1te bl '~' ~!.n :L r8r J\ufnc~bung n :ü~ 'c('n 

Bezirken unver änd("~ l ble 'Lbc·n. 

In de n Ziffern 1 unö 2 Herden aL' Vo:cabrnas :::narHne n .:!.1)rt'! 

1. Januar 1970 für den Kraüi SGOrma:r'Il dj.(-.! ~~ ':ü egu n!! ck :: 

GrosstE~il.s de.:s Bezirk~ c:le~· ArJ.1:: r:-; gerichts E·8.Y" gte :',E: i " -~ r. J ,~ ~. 



!\.mtsp.;er i.cht " ):1 ("'>: nC;" )1H' ,O: ~ .:tn(} aL e Z\Jle ,':?;un :; der westl tctJen 

Hälfte (1(":8 T1e:~~ i.'(' ~:: ,s ': e s Amtsger ·t chts Re infeld an da s 

J\mtsgert cht nad ,'ndes loe vor,:>eschlagen .. da bei beiden 

Gerichten A~fn~hmenögl ichke i tem bestehen . Vordringlich 

is t d ie Aufhebung des Amtsgerichts Bargteheide , da die 

Raumnot im Gerichtsgebäude besonders gr oss ist. 

Mit den beiden Reformma ssnahmen ist eine Entscheidung 

tiber die endgültige Gl iederung der Amts ge richtsbezirke 

im Kre is Stormarn noch nicht ge troffen . 

In Ziffer 3 wird die Zuständ igkei t des Amtsgerichts 

Flensburg ab 1974 erweitert dur ch die Zulegung von 

6 Gemeinden aus dem Amtsger i chtsbezi rk Leck. 

Ziffer , 4 sieh t vor~ dass dem Amtsge richt Garstedt, das 

nach dem Vorschlag der Landesregi erung in der Drucksache 

502 der laufend en Wahlper i ode des Schleswi g -Hols t e ini

sehen Landtages künfti g als Amtsgericht Nordersted t 

seinen Sitz im Kreis Segeberg haben soll, a us dem Bezirk 

des Amtsgerichts Bargt eheide a m 1 . Januar 1970 3 Gemein

den zugeJ.eg t we rden, die zum Kr eis Segeberg gehören. 

Ziffe r 5 schaff t die Deckungsg leichheit zwischen den 

Grenzen des Amtsgerichts Heide und den neuen Grenzen des 

Kreises Dithma rschen a b 1 . Januar 1974 durch Zule gung 

der Bezirke der Amtsgericht e Br unsbUttelkoog , Marne , 

Meldorf und W~sselburen sowie von 6 Gemeinden aus dem 

Amtsgerichtsbezirk Fri edri chstadt . 

Die Zahl der 1erichtseingesessenen wird künf ti g rd. 

140.000 betragen . 



In Ziffer 6 wird der kUn f -,ge Bezirk des Amtsgerichts 

Husum ab 1974 fes~ge l egt. : J r ch Zulegung der Amtsgerichts 

bezirke Bredstedt. und Tönn ,ng sowie von 4 Gemeinden des 

Amtsge richtsbeztrks li'r iedr , ~hstadt wird er künftig fUr di. e 

südliche Hä lfte de s Kreises Nordfries land zuständig sein. 

Die Zahl der Serichts e ingestssenen beträg t rd. 90.000 . 

Der Bezirk des Am.sgerich ts Itzehoe wird zum 1. Januar 

1970 durch Ziffer 7 u m e'nf~ Teil des Be zirks des Amtsge

richts Schenefeld vergrösse t, um die Gerichtsgrenzen 

zwischen den Amt sger i chten tzehoe und Rendsburg an die 

neuen Grenzen z wischen den ~reisen S t e inburg und Mittel 

holstein anzugleichen. 

Durch die Bes t immunge n 1n ';,lffer 8 und Abs .2 Zlff . 1 wird 

der Bezirk des Amtsgericht, Kiel 1970 erweitert durch 

Zulegung des Amtsgerichtsbi: zi rks Schönbe r g (Hol stein) 

und der Gemeind e Strande. 

Ziffer 9 erweitert den Zu s änd igkeitsbereich des Amtsge

r ichts LUbeck a b 1. J a nuar 1")70 auf Umlandge meinden, die 

jetzt zum Amtsgerich tsbezirk \Re1nfeld ge h ören. 

Zur gerichtlichen Betre uung (~r Inse lbevölkerung ist es 

erford e rlich, im kUnftigen KI ; ~ is Nordfriesland neben dem 

Amtsgericht a m Sitz der Kr eis ' t a dt Husum ein weiteres 

Amtsgericht bes tehen zu lassel\. Der Entwurf schläg t hier

fUr das Amtsge richt NiebUll vd~. Der Bez irk des Amtsge

richts NiebUll s oll 1974 gern. iffer 10 um di e Bezirke 

der Amtsge ri chte Westerland uno Wy k auf Föhr und den 

Grosste1l de s Bezirks d e s Amtsgt~ichts Leck e rweitert 
\ 

werden. Er wird dann zuständig s \, 1n fUr den Nordteil des 

Kreises Nordfrieslan d . 

Die Zahl der Gerichtseingesessenen wird weit Uber 80.000 

lieg en. 



Ziffer 11 sieht als Vcra ma~snahme zum 1. Januar 1970 

für den Kreis Olde~bu~g in Holstein vor, das ~: der P p 7 " (, ) r 
..!..J _~. ~ ... i\. 

de s AP.lt::::ge r:l.ch t.s Olde:nbU'!:"g in Bols tein um c: -~:.-- . ';:"c<z :i. :rk 

Zi ffer 12 w6 ist di~ restlichen Gemeinden des Amtsge r i chts 

bezirks Schenefs.d (vgl . ~i ff6r 7) dem Bezirk des Amt s 

gerichts Rendsburg zu . 

Ziffer 13 l egt di~ dem Kreis Sch16sw!g zugehBrigen 

Geme:i.nden dE-, ~-; .4,r;d';::::ge:::--L'!h+';2b0;::irlc~.; Pried:::,ichzte.dt: nunmehr 

dem Amtsgericht Sch]e 3~ig Z~. 

Abs. 2 macht eine Ausnahme ven dem in Abs . 1 auf ge 

stellten Grund6atz~ dsa6 die Amt~gerichte bis zu ihre r 

Auf h ebung in ül'r'cn Ee~~lrkE:il t;nver~t['ldert blelben . Dle 

Eingemeindung d e ~'" G· -2!:,:(~j_·{ldf:.!l St:-,c .ndE; und Einfeld in 

Kiel bzw . Ne~mUnste~ bedingt in dies2n Fällen eine 

frühe re Gr·enzänderl,ng . 



Zu § 22 

Der Kreis Süderdithmarschen gehört zum Bezirk de s Landge 

richts Itzehoe, der Kreis Norderdithmarsche n zum Bezir~ de ~ 

Landgerichts Flen 3 jurg. F ~r den neuan Kr eis Ditt~~~ ~~:~~~ 

soll das Amtsgericht Heide allein zuständig we r ( 8~ . 2~ i E~ 

erforderlich, dieses Ger i cht dem Bezirk des L2ndgeric~~s 

Itzehoe zuzulegen. 

Wei tere Grenzänderungen von Landgerichtsbezirken sind in 

dies em Gesetz nicht vorzusehen, da § 37 des Pr.AGGVG be 

stimmt, daß eine Veränderung von Amtsger i chtsbezirken von 

selbst die Ve ränderung de r beteiligten Landge richt sbe zirke 

n a ch sich zieht. 

Zu § 23 

Die Vors chrift b~handelt in Ziffer 1 die Ände rungen, die 

sich aus den Bestimmungen des § 20 f"tr das Gerichtsorgani -

s ationsgesetz ergeben. 

In Ziffer 2 wird eine Änderung des § 5 des Gerichtsorgani 

sationsgesetzes vorgeschlagen. Diese Vorschrift ermächtigt 

den Justizminis ter, "durch Rechtsverordnung die Anlage zu 

§ 4 Abs. 2 zu ber ichtigen, wenn sie durch eine Änderung 

der Gericht sbezirke oder durch gemeindliche Gebiets - ode r 

Namensänderungen unrichtig geworden ist
H

• 

Der Entwurf sChlägt vor, die vlor te "durch Re chtsverordnung
lt 

zu streichen und i n einem neuen Satz 2 zu bestimmen , daß 

die Berichtigung in Form einer Bekanntmachung zu erfolgen 

hat, die im Gese tz - und Verordnungsblatt zu veröffent liche . 

ist. Di e Berichtigun g ändert die Anlage ma~eriell nicht, 

Sie ist nur ein formaler Akt, dur ch den die nlage an das 

jeweils ge ltende Recht angeglichen wird. Deshalb ist es 

n icht erforderl ich , sie in der Form ein es Rechtssa~ze s 



vor zUl'H'..l,r:en. Der:l Z, '.'l.'C\{ de ,~~; S deb Gesetzes, d ' e An lage 
zu § 4 Abs. 2 quf d~n Ldu:enden zu halten und es jede rmann 

zu e rmö c1 iehen, cl- e f:.s11.8 ,-J" 11'8.8 SUEg D.u.f'zufinden, wi r 
aaß die Berichtigung a1 2 ßekann~ -

machung "lTI1 Ge;:,etz·- UDI..'t -.ru . .r·dnuncsblar .. 's. veröffen tl:Lch t wi rd . 

Die Vorschrift ist erforderl:ch, da da~ Amtsgeri cht Hei li

genhafen in § 20 Ziff. 1 zur A~fh8bun~ v rgeschlagen wi rd . 

Zu § 2~ 

Die Be zirke der vier Sozlalger~ch~e in SChleswig-Holstein 

richteten ßlch bif: )!. fc_ ,t r;1uss"'l1.1.e[;).l.i.ch nach den Grenzen 

der Kre :se und kre2sfreien St~dte. Die N~ugliederung der 

Kre ise erfordert SGml~ zwanr'~lliufiB auch eine Neufestsetzung 

der Be zirke der Sozialgerlcl1te. Diese ~ird in der We ise 
durchgefUhr~, daß ein~rse'tS die ~kun~sg]eichheit zwischen 

den Geri cl-.ts -·· und iJ(;~rVJalturll;sgn.'rjz.en bestehen ble ibt oder 

völl i g hergestellt ~ird und ardererse it a die Bezi rke der 
Ge richte in ÜU'8lil Umfang ni.eh J ~-v __ f:> ..:nt 1. ieh verändert werden. 

Die Gren zen der' Cre.'I>ic:1ü.Sbezl "K8 bei a.llen vie r Sozialge

rich ten ändern s ~ eh durch d ... e Bl1 dULt: des neuen Kreise s 

Mit telholstein Ud li~he Maßnlhn~n werden durch die Neu-

fe st s etzunr; nL::l1 t el'fO"',,l'- :1.1 >h 

Zu § 26 

Dur ch die Änderune 0e~ Cerichtsbellrke ~ol l eine Änderun~ 
in der Zuständighelt der Jerichte nlcht eintreten. Die 

Vorschrift sieht deshalb ' ot, daß die Gerichte für alle 

anhängigen oder annfingiG ~Ewe~cn~n Sache n zuständig 
bleibt. Das gilt auch z. B. f0r das Kost enfestsetzungs 

ve rf ahren, die Ve .cf'l.hl'Cl uach ZurUc. {weisung oder für die 

Hiederaufnahm~~ da s Verf 'l'1!'<2nS . 
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Ende: 16 . 55 Uhr 

Kiel, den 14. März 1969 

--
Als Anlage wird die Kurznieders chrift über d ie öffentliche Sonder
sitzung d er Ra tsvers ammlung am 1). März 1969 gemäß Rundverfügung 
Nr . 1 vo m 1. Augu st 1966 zur weiteren Veranlassung ü bersandt. 

~~~~~~E92_EE~F}~ 
.0lJltliehe NngistrHts-
----------~--------~lit.!J;liedel': --------

Oberbürgerllleister Bantzer, BürgerJlleister 
Ti t zeh: , St nd t bi'lurn t :JQxxxu:ii::EXJEX30lili:lIl, Kul en
St ad t sc hull'i'I t Dr 0 Hoffnlnll11, s-t-f\o€l-t.,l, .. L± kampff 
~l.g~.;j,'..t-, Stndtrat Lütgens , Stndtrat Ro nger 

Nitglieder der Ort sbe irfite Suehsdor:f, 
Sehilh:see und Hcttenhof 
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Keine 
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l oSchriftführer: ---------------
2 oSchriftführer: 
----~~~---------

Ratsherr Müller 

Ratsherr Leps 

Alu.esend: Stncltrnte: -----

Ratsherren: ----------

Es fehl en ---- -_._--
e llt fiC lll.ll<li~t : 
----------~--

~s fe hIon 
\.lllölit"scEnldigt: ----_._---- ---

Frau Hinz, IIochheil1l, Dr oJCi ekebusch , 
IB:~Ht-e-tt, Lüdelllilnn, ~, Rel111er, Dr 0 Riid el , 
Profes s or Dr " Schütze, 've s tphnl, Hurbs, 
Zin;l1lerlllnnn, \vollschlaeger 

Dr 0 Ahrendt, fi'-:l"f\-U-~.f' .. e-;!. .. ~:U, BÖhlll, Drevs, 
Engel, fi'-:l.'"!.o').U..-F...r ...... ,~<;.O..., Gallinnt, Hnnsen, 
IInrt lllanl1, fi'r.:\u KDde, L[lnglllC1nl1! Lep s , 
Luclchardt, Hiiller , Nenth-ig, NeUlllUnl1, J?f.ai"f.., 
Ohl1lsen , Ol sso n, Fr,\u Dr " Portofce, Dr o 
Heilllers, Roic]c, Schäfer, ~~~A~Q.a, Sc.h ... t.:z., 
Schröder , Sichelsclllllidt, Steinert, Te s lce! 
~rtt'li:-'Pi:t~],.e-)::o, Frnu Vorllleyer, fi'rau Vo ss, 
Dr " h"agner, Frnu 'vallbaulll, 'vegener, 
hjc~i:ob.\~ Zölilmu 

Stadtrat Klouth , Ratsherren Schagen, Schatz , 

Frau Tübler, Frau Franke, Pfaff , Frau 
Bendfeldt 

Ob erbürgerlllei ster Bnntzer , Bürgermeister 
Ti tzclc, Stadtbnurnt ~xxxxjd::iJCX)fj[jo1!l:itN, Kulen
Stnd t schulrn t Dr 0 Hoffmi\l111, s-t-f\o€l..t~ ... t.i kampff 
Ji:ng~~·.t.." Stadtrat Lütgens, Sttldtrut Re nger 
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Schilksee und Mettenhof 

11 

i 
I 

11 

I 



Der ' M ~g ist rat 
Aint ftir Eut,.,i.c1{;lullgsplanullg 

Kiel , dell 12 0 März 1969 

~~!E .!:. .~ Stcllu,ngnall1ueder stadt Kiel zum Ellt,'mrf des 
nZl~eiton Gesetzes einer Neuorunung von Kreis-
UllU Gellloilluegrellzell" 

~eriehterstaite~:Oberburgermeister _ro . ___ __ ~--- --~,-~ . 

Alltrag : Der folgenden Erl(lärung ,.,ir() zugestimmt ~ 
~----- ' . . ' 

Die Landes,hauptstadt Kiel . hat den El1tlJUrf des "Z''i'ei tell Gesetzes 
Qiner N,euordllurtg ' von Krei s- . und Gemeindegrenzen" sorgfältig 

gepiüf~tind gibi hierzu folgende stellu~gu~hfuo ab: 

nie Landesh~~~t~tadt Ki61 begrUßt , , daß die Landesregierung auell 

1~ Raum~ielund zugioiellim gesamten Zentralraum des Landes 

. eine zulmilftsll~iset1de ge~ictsIUäßige Neuordnung . anstrebt 0 Sie 
Stellt mit . ~6friedigung fest , daß der Gesetzentwurf woitgellenQ 

ihren inder Erklärung vofu 18 0 Dezember 1968 entwickelten Vor-

Sehlägeriellt~p~i6~tq 

1
0 

Die Eingliederurig der vier Gemeinden des Amtes Moorsee und 
einer f},'üilfläehe aus der Gemeinde Ottendor:f:' 'wird vorlJeho.l t 
los begrUßt , . "leil 'die LUlldeshauptsto.dt dalUi t lel>ensnot,~en~ 

digenRrium fUr ihre eigcne ~eiterentwicklung erhälto . 

Mit der Eiriglieuerung der Gcmeinden strande und Russee 

erklärt sie. sicb oillvel·sto.uden 0 

Darüber hillriUS ist di6 Landeshauptstndt der Überzeugung , 
daß die . kö,nmullule Vert\lltl-;ortl.mg homogell,e Räume einhei flich \ 

umfassen. lilUß o Deshalb müsscn mit Kiel <lic Gelliete der na~ 

tü~licbQn Fördelnndschaft verllunden uerden , 
1) dercl1 Bevöllcorung durch gemeil~same schulische und 

.kulturelle Einrichtungen versorgt Uirrl , 
2) in dellen dic DaseinsvOl'sorgc durch zusammenhängende 

teclmischc UilU ver]whrliche systeme erfüll t ,'lird ~ 
3) .in .dellen der Anteil der Berufspendlor nach Kiel 

\I1ohr a'l,s 60 «fo der Er,~erllspersonen boträgt 0 

2 .. ' 

. . " 



die Die Land eshallpts tad t l-lird all e Ans trengullgen machen , Ulll 

bisherige Aufbauarbei t ulld Illvesti tiollstätiglcei t in deli 

einzugliedernden Gehicten kontinuierlich fortzuführen o 

Eventuellc RUe1clagcn , die lJisher selbständige GClileillden 

gcldldct haben , sind für Haßnah\1l~ll in diesen stadtteileIl 

zu verlvcnd en 0 

2 0 Durch die vorgesehene Bildung eines neuell großen Kreis Cs 

" ei11 0 
Mittelholsteill Nerden l~eselltliche Voraussetzungen fur 

schNerpullktmäfHge 11ei terelltl~iclelung des sehleSlvig~holstci "'" 
UC'" nischen Zeutralrauliles geschaffen 0 Insbesondere ist ZU 1t ' "1 

grüßen , d~ß damit die Forderung der Landcshauptstadt crf
u 

. , oJ) 
\'lird , das Entlvicklungsbaud zlvisclten den beiden kreisfl'Cl. ".-

' , IßJ' 
Städten Kiel und Neumün s ter einem Kreis zuzuordnen o D1C 

. . gC 
deshauptstadt vertritt jcdoeh die Überzeugung , daß iIU Zu 1 

. l(i O 
auf der Neuordnung der Kreisgrenzen unbedingt all e 

dc1u 
orientierten lvirtsehaftlichen Schllerpullicte des Raumes 

. cr~U 
neuen Kreis Ni ttelholstein zugeordnet werden mUsse11 0 III 

bedarf es der Einbeziehung Neitcrer Teile des KreiseS P 
1 öl] 0 

dO%' 
:; 0 Nach Auffassung der Landeshauptst a dt muß "d ie Neuordnung t UIJg 

Krcis ·- und Gellleilldcgrem~en durch eine gesetzliche vcranl'Oa 
. d u11 

des Kieler UlIllandverbandes als kommunaler Zl~eelcverbal1 
. . " uor 

regionaler Landesplanungsverbund ergänzt Herden o Daru i 5 . p'o 
hi"llaus sollte der Verbaud auf dell gesamten zulcüllft~gcn . 

'cl 
Hi ttelholsteill einschließlich der kreisfreien städte 1{1 ].' ,-' 

SC 
uud NcumUnster ausgedehnt sOllie in scillen I(ompetell zC1l 7 

'aft 
110r 'Villellsbilc1ung und seiner fiuan~iellen Leistung s1Cl 

gestärlet Nerden 0 

Ban t zer 

Beschluß: :t 
Nach Antrag mit .~Q .. fitimmen [;cgen ............ Stimmen 
bei ... :::: .... . Stirn rnoni:laltuUgen 
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NIEDERSCHRIFT 

über die Sondersitzung der Ratsversammlung am 13. März 1969, 

Ra tha us, Ra tssaa I 

Öffentliche Sitzung 

Beginn: 15. 10 Uhr Ende: 16.55 Uhr 

Anwesend: Stadtpräsident Köster 

Stadträte: Frau Hinz, Hochheim, Dr. Kiekebusch, Lüdemann, Renner, 
Dr. Rüdel, Prof. Dr. Schütze, Westphal, Wollschlaeger, 
Wurbs, Zimmermann 

Ratsherren: Dr. Ahrendt, Böhm, Drevs, Engel, Gall inat, Hansen, 
Hartmann, Frau Kode, Langmann, Leps, Luckhardt, Müller, 
Nentwig, Neumann, Ohmsen, Olsson, Frau Dr. Portof~e, 
Dr. Reimers, Roick, Schäfer, Schröder, Sichelschmidt, 
Steinert, Teske, Frau Vormeyer, Frau Voss, Dr. Wagner, 
Frau Wall baum, Wegener, Zöllkau 

Es fehlen entschuldigt: Stadtrat Klouth, Ratsherren Frau Bendfeldt, 
Frau Franke, Pfaff, Schagen, Schatz, Frau Tüb ler 

Als hauptamtl iche Mitgl ieder des Magistrats: O berbürgermeister Bantzer, 
Bürgermeister Titzck, Stadtbaurat Kulenkampff, Stadt
schulrat Dr. Hoffmann, Stadträte Lütgens und Renger 

Außerdem sind anwesend: Mitglieder der Ortsbeiräte Suchsdorf, 
Schilksee und Mettenhof 

Vorsi tzender: Stadtpräsident Köster 

Schriftführer: Ratsherr Müller 

Schriftführergeh i I Fe: Stadtinspektor Böttner 
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Regionale und lokale Verwaltungsneuordnung im Raume Kiel 

- Diese Sitzung ist auf Tonband aufgenommen worden. Stadtpräsident hat der Rats
versammlung dieses zu Beginn der Sitzung bekanntgege ben (§ 35 Abs. 7 Geschäfts
ordnung für die Ratsversammlung). -

Als Materia I I iegen folgende Unterlagen vor: 

1. der von der Landesregierung erarbeitete Referentenentwurf eines Zweiten 
Gesetzes einer Neuordnung von Kreis- und Gemeindegrenzen 

2. Übersichtskarten 

a) Eingliederungsvorschläge 1955 (1. Loschelder Gutachten) 
b) Nahbereich Kiel 

c) Berufspendler nach Kiel 1950, 1961 und 1968 

3. die nachstehende Vorlage: 

Betreff: Stellungnahme der Stadt Kiel zum Entwurf des I'Zweiten 
Gesetzes einer Neuordnung von Kreis- und Gemeinde-
grenzenIl _ Drs. 124-

Berichterstatter: OB 
Antrag: Der folgenden Erklärung wird zugestimmt: 

Die Landeshauptstadt Kiel hat den Entwurf des "Zweiten Gesetzes einer Neu
ordnung von Kreis- und Gemeindegrenzen u sorgfältig geprüft und gibt hierzu 
folgende Stellungnahme a b: 

Die Landeshauptstadt Kiel begrüßt, daß die Landesregierung auch im Raum 
Kiel und zugleich im gesamten Zentralraum des Landes eine zukunftsweisende 
geb ietsmäßige Neuordnung anstre bt. Sie stellt mit Befriedigung fest, daß der 
Gesetzentwurf weitgehend ihren in der Erklärung vom 18. Dezember 1968 ent
wickelten Vorschlägen entspricht. 

1. Die Eingliederung der vier Gemeinden des Amtes Moorsee und einer Teil
fläche aus der Gemeinde Ottendorf wird vorbehaltlos begrüßt, weil die 
Landeshauptstadt damit le bensnotwendigen Raum für ihre eigene Weiter
entwicklung erhält. 

Mit der Eingliederung der Gemeinden Strande und Russee erklärt sie sich 
einverstanden. 
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Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt der Überzeugung, daß die kom
munale Verantwortung homogene Räume einheitlich umfassen muß. Des
halb müssen mit Kiel die Gebiete der natürlichen Fördelandschaft ver
bunden werden, 

1) deren Bevölkerung durch gemeinsame schul ische und kulturelle 
Einrichtungen versorgt wird, 

2) in denen die Daseinsvorsorge durch zusammenhängende technische 
und verkehrl iche Systeme erfüllt wird, 

3) in denen der Anteil der Berufspendler nach Kiel mehr als 60 % 
der Erwerbspersonen beträgt. 

Die Landeshauptstadt wird alle Anstrengungen machen, um die bisherige 
Aufbauarbeit und Investitionstätigkeit in den einzugl iedernden Gebieten 
kontinuierlich fortzuführen. Eventuelle Rücklagen, die bisher selbständige 
Gemeinden gebildet haben, sind für Maßnahmen in diesen Stadtteilen 
zu verwenden. 

2. Durch die vorgesehene Bildung eines neuen großen Kreises Mittelholstein 
werden wesentl iche Voraussetzungen für eine schwerpunktmäßige Weiter
entwicklung des schleswig-holsteinischen Zentralraumes geschaffen. Ins
besondere ist zu begrüßen, daß damit die Forderung der Landeshauptstadt 
erfüll t wird, das Entwicklungsband zwischen den beiden kreisfreien Städten 
Kiel und Neumünster einem Kreis zuzuordnen. Die Landeshauptstadt ver
tritt jedoch die Überzeugung, daß im Zuge der Neuordnung der Kreisgren
zen unbedingt a I I e auf Kiel orientierten wirtschaftlichen Schwerpunkte 
des Raumes dem neuen Kreis Mittelholstein zugeordnet werden müssen. 
Hierzu bedarf es der Einbeziehung weiterer lei le des Kreises Plön. 

3. Nach Auffassung der Landeshauptstadt muß die Neuordnung der Kreis- und 
Gemeindegrenzen durch eine gesetzl iche Verankerung des Kieler Umland
verbandes als kommunaler Zweckverband und regionaler Landesplanungs
verband ergänzt werden. Darüber hinaus sollte der Verband auf den gesam
ten zukünftigen Kreis Mittelholstein einschi ießI ich der kreisfreien Städte 
Kiel und Neumünster ausgedehnt sowie in seinen Kompetenzen, seiner Wil
lensbildung und seiner finanziellen Leistungskraft gestärkt werden. 

o b erb ü r ger m eis te r bezieht sich auf den vom Magistrat in seiner gestrigen 
Sitzung einstimmig gefaßten Beschluß, der einen bedeutsamen Schritt für die Entwick
lung Ki~ls darstelle. Sprecher möchte nicht übertreiben, aber er glaube, daß man 
in dieser Stunde vor einer der größten Entscheidungen stehe, die in der letzten Zeit 
auf die Stadt zugekommen sei. Am 18. Dezember 1968 habe die Ratsversammlung nach 
dem Studium des 2. Loschelder Gutachtens beschlossen, der Landesregierung vorzu-
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schlagen, das Gebiet des derzeitigen Amtes Moorsee und die nördlich gelegenen Teile 
der Gemeinde Ottendorf in die Stadt Kiel einzugliedern. Darüber hinaus habe man 
die Ansicht vertreten, daß auf der Grundlage des 1. Loschelder Gutachtens weitere 
Vorschläge zur Eingliederung von Randgemeinden oder Gemeindeteilen bearbeitet wer
den sollten. Und letztlich habe die Ratsversammlung die Auffassung bekundet, daß 
das Gebiet der Stadt Kiel durch große, wirtschaftl ich starke Kreise eingegrenzt werden 
sollte und daß die Entwicklungsachse - Aufgabengebiet zwischen den Städten Kiel 
und Neumünster - zu einem dieser Kreise gehören sollte. Der jetzt vorliegende Refe
rentenentwurf des Innenministeriums zur Neuordnung des zentralen Raumes entspreche 
weitgehend diesen Vorstellungen. Insofern meine er, daß die Landeshauptstadt im 
Gegensatz zu mancher anderen Stadt oder manchem anderen Kreis in diesem Lande, 
die um Stellungnahmen zu dem Referentenentwurf gebeten worden seien, diesen auch 
begrüßen könnte, soweit er den Kieler Raum betreffe. Sprecher fährt dann wörtl ich 
fort: 

"Wir sind allerdings der Meinung, daß zu Punkt 3 unserer Entschließung vom 18. De
zember 1968 in dem Entwurf nur Ansätze verzeichnet sind. Sie wissen, daß die Gemein
den Strande und Russee nunmehr in das Stadtgebiet eingegl iedert werden sollen. Eine 
solche beschränkte Forderung hatte die Stadt nicht gestellt. Wir sind im Gegenteil der 
Meinung - und das bringt der Beschluß, der Ihnen vorl iegt, zum Ausdruck -, daß wir, 
wenn wir schon das Gebiet der Entwicklungsräume verlassen und in das Gebiet der 
Verflechtungsräume vorstoßen, das nun nicht auf kleine Dinge beschränken sollten, 
sondern daß nun sehr genau gemeinsam mit den Ministerien der Landesregierung und 
evtl. in den Ausschüssen untersucht werden sollte, inwieweit nicht Verflechtungsmerk
male, so wie sie in dem Beschlußvorschlag in Absatz 3 der Ziffer 1 genannt sind, un
tersucht werden sollten. Wir meinen, und hier sind wir mit unserer Schwesterstadt 
Lübeck einer Meinung, daß jetzt die Gelegenheit gekommen ist, Vorschläge zu machen, 
Vorstellungen darzulegen und ganz klar zu sagen, daß neben den Entwicklungsräumen 
auch die Verflechtungsräume dazugehören. Im Gegensatz zu unserer Schwesterstadt 
Lübeck, die den Entwurf zurückgewiesen hat, meinen wir, daß wir jetzt etwas zu dem 
Entwurf sagen sollen, ihn dort unterstützen sollen, wo er unseren Vorstellungen ent
spricht und dort erweiterte Vorschläge machen, wenn wir aus unserer Sicht meinen, 
daß erweiterte Vorschläge gemacht werden müssen. Ich glaube, der Beschlußvorschlag 
macht deutl ich, daß die Landeshauptstadt bereit ist, an der von der Landesregierung 
eingeleiteten Neuordnung von Kreis- und Gemeindegrenzen positiv mitzuarbeiten. 
Auf dieser Grundlage fühlen wir uns verpflichtet, unseren Anteil zu leisten, damit 
homogene Räume in Zukunft in unserem Land zentral verwaltet werden können. Wir 
meinen, daß sich dieses zwingend aus der kommunalen Verantwortung heraus ergibt. 
Wir sind bei unseren weiteren Überlegungen von den für die Raumordnung und Regional
planung wissenschaftl ich anerkannten Kriterien ausgegangen und hoffen, daß diese 
Kriterien auch bei den künftigen Beratungen in den zuständigen Landesgremien als 
richtungsweisende Entscheidungsmerkmale anerkannt werden. Und ich persönlich darf 
hinzufügen: Ich hoffe, daß auch alle Betroffenen, nämlich unsere Nachbarn, wissen
schaftl iche Entscheidungsmerkmale anerkennen. Ich darf diese Kriterien für die räum
liche und verwaltungsmäßige Neuordnung zwischen Stadt und Umland noch einmal 
wiederholen: gemeinsame schul ische und kul turelle Versorgung, gemeinsame Daseins-
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vorsorge durch technische und verkehrl iche Systeme, natürl iche Verbundenheit auf 
dem Arbeitsmarkt durch Pendlerverkehr. Diese absoluten wertneutralen Maßstäbe soll
ten alle anerkennen. Denn es geht zukünftig darum, durch die Neuordnung von Kreis
und Gemeindegrenzen Voraussetzungen zu schaffen für die Erfüllung gemeinsamer 
Lebensinteressen. Dabei muß unser Weg die großen Zusammenhänge erfassen, die sich 
dadurch ergeben, daß wir alle einem immer stärker werdenden weltwirtschaftlichen 
Konkurrenzkampf entgegengehen. Wir sind alle aufgerufen, unser nördlichstes Bundes
land wirtschaftl ich kräftiger und stärker zu machen. Wir meinen, daß emotionale 
Reaktionen in dieser Stunde zwar verständlich, aber für die sachliche Entscheidung 
ohne Belang sind. 

Vom Grundsatz der ökonomischen Stärke unseres Landes ausgehend, begrüßen wir 
die vom Innenminister vorgesehene Bildung eines neuen großen Kreises Mittelholstein. 
Dadurch wird die Forderung der Stadt erfüllt, das Entwicklungsband zwischen beiden 
kreisfreien Städten Kiel und Neumünster einem Kreis zuzuordnen. Allerdings meinen 
wir, daß diese Bildung eines großen zentralen Kreises alle auf Kiel orientierten wirt
schaftl ichen Schwerpunkte einbeziehen muß. Dazu bedarf es der Hinzuziehung ins
besondere weiterer Teile des Kreises Plön. Wir halten es nicht für vertretbar, den 
heutigen Planungsraum 3 in der jetzt vorgeschlagenen Form zu zerstückeln. Nach unse
rer Auffassung würde dadurch die weitere Entwicklung des schleswig-holsteinischen 
Kernraumes wesentlich erschwert. Um dieses zu verhindern, müßte wohl die zukünfti
ge Kreisgrenze Mittelholsteins im Osten - etwa auf der Linie Hohwacht/Malente -
verlegt werden. Meine Damen und Herren, weiterhin sollte bei der jetzt anstehenden 
großzügigen Neuordnung nicht außer acht gelassen werden, daß es unbedingt erforder
lich ist, den regionalen Planungsverband Kieler Umland seinen zukünftigen Funktionen 
entsprechend gesetzl ich zu verankern. Darüber hinaus sollte dieser Verband, der, 
wie ich meine, außerordentl ich gute Arbeit im Rahmen seiner Mögl ichkeiten geleistet 
hat, auf den gesamten zukünftigen Kreis Mittelholstein einschließlich der Städte Kiel 
und Neumünster ausgedehnt sowie in seinen Kompetenzen, seiner Willensbildung und 
seiner finanziellen Leistungskraft gestärkt werden. 

Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich - wenn wir dieses Bild einer großen, 
lebensfähigen und ausstrahlungsfähigen Landeshauptstadt Kiel in einem großen Kreis 
Mittelholstein und mit ihm und der Stadt Neumünster verbunden entwerfen - doch noch 
eines ansprechen, näml ich das finanzielle Problem, das in diesem Zusammenhang nicht 
ausgeklammert werden darf. Ich meine jene Fragen, die sich bei all unseren Überle
gungen zwangsläufig stellen. Wir sagen ja in unserer Erklärung, daß wir Investitions
maßnahmen, die die Gemeinden, welche vielleicht einmal zu uns kommen, eingeleitet 
haben, weiterführen wollen und daß wir alle große Anstrengungen dazu machen werden. 
Und wir erklären uns auch bereit, jene Rücklagen, die diese Gemeinden für bestimmte 
Aufga en angesammelt haben, zum mindesten in diesem Ortsteil ausge ben und daß 
wir sie nicht gegen Schulden aufrechnen wollen, die die Gemeinde ja vielleicht auch 
dann mit in die Stadt einbringt . A er ich meine, wenn wir das versprechen, daß sich 
die Finanzfragen auf zweierlei Ge bieten stellen. Das sind nämlich die Fragen: Wie 
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werden wir in Kiel finanziell weiterkommen? Was wird aus jenem Aus auprogramm? 
Und hier meine ich, daß nicht verschwiegen werden darf, daß wir in den Verhandlun
gen mit der Landesregierung die dringende Forderung stellen müssen, im Zuge der Neu
ordnung der Kreis- und Gemeindeg renzen die Finanzausstattung der kreisfreien Städte 
den sich aus der räumlichen Neuordnung erge benden finanziellen Belastungen ausrei
chend anzupassen. Wenn man auch - rückschauend betrachtet - das kommunale Steuer
aufkommen und die ergänzenden Finanzzuweisungen ansieht und dann feststellt, daß 
seit Inkrafttreten des jetzt gül tigen Finanzausgleichssystems dieses Aufkommen beacht
lich gestiegen ist, so darf man doch nicht übersehen, daß diesem g ünstigen Gesamt
b ild eine ziemlich ungleichmäßig verlaufende Entwicklung in den drei kommunalen 
Gruppen - den kreisangehörigen Gemeinden, den Kreisen und kreisfreien Städten -
gegenübersteht. Wenn von 1955 bis 1967 die Steigerung der Nettosteuer und Schlüssel
masse für alle Kommunen 191 % betrug und die für die Kreise 263 % ausmachte, lag 
das Anwachsen bei den kreisfreien Städten nur bei 141,9%, also erheb lich unter dem 
Durchschnitt und ganz erhe blich unter dem Anwachsen in den Kreisen unseres Landes. 
Meine Da men und Herren, diese Zahl soll nur schlagl ichtartig verdeutl ichen, daß wir 
die Geb ietsneuordnung verknüpfen müssen mit der Forderung, die finanzielle Situation 
der kreisfreien Städte so zu verbessern, daß die neuen Aufga ben auch erfüllt werden 
können. Und ich meine, daß wir mit der Landesregierung auch darüber verhandeln 
müssen, daß die neu zu Kiel kommenden Stadttei le zumindest, b is ihre Investitions
programme, die heute schon vorliegen, abgewickelt sind, jene finanziellen Möglich
keiten eingeräumt bekommen müssen, die sie auch dann hätten, wenn sie nicht durch 
eine s,innvolle Neuordnung zu Kiel gekommen wären und ihre Eigenständigkeit behal
ten hätten. Es liegen ja auch zum Teil schon Zusagen vor für diese Gemeinden, die al
so den Landeshaushalt damit nicht weiter entlasten. Und die Tatsache allein, daß eine 
b isher mehr ländlich orientierte Gemeinde zu Kiel kommt, sagt beim Ausbau der Kana
lisation immer noch nicht, daß dort dann in Zukunft auf 100 m ausgebauter Kanalisation 
100 Menschen anschi ießen, wie das bei uns in Großstadtstraßen ist, sondern es b lei ben 
für die nächsten Jahre jene fünf oder drei, die es auch heute sind, für die es ja die 
Landeszuschüsse zum Ausgleich gibt. Ich meine, daß wir diese Fragen sehr ernst mit 
der Landesregierung besprechen sollten, und ich bin der festen Überzeugung, daß die 
Landesregierung hier ihre Verpflichtungen gegenüber jenen Gemeinden oder Gemeinde
teilen, die sie zur Eingliederung nach Kiel vorschlägt, auch noch erkennen und hono
rieren wird. 11 

Falls nun einer Gemeinde die Ausdrücke IIEingemeindung" oder IIEingliederung " miß
fallen würden - diesen Eindruck ha be er beim Lesen der heutigen Ausga be der lokalen 
Zeitung gehab t -, so könne man dann vielleicht von Zusammenlegung sprechen. Oder 
- und dieses möchte Sprecher zum Schluß seiner Ausführungen als persönliche Bemer
kung verstanden wissen - die Stadt wäre auch bereit, sich von der Gemeinde Strande 
z. B. eingemeinden zu lassen. 

Er wäre dankbar, wenn die Mitglieder dieses Hauses der Vorlage in der vom Magistrat 
einstimmig verabschiedeten Form zustimmen könnten. 
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Als Sprecher der SPD-Ratsherrenfraktion zeigt Ratsherr L u c k h a r d t zunächst 
die Kriterien auf, unter welchen Umgemeindungen angestrebt werden sollten. Bei den 
Beratungen seiner Fraktion sei man auf eine Vielzahl dieser Kriterien gekommen. 
In einem Punkt jedoch habe große Einmütigkeit bestanden, näml ich in der Tatsache, 
daß bei allen Eingemeindungskriterien die Eingemeindung von Flächen nach Kiel Vor
rang haben sollte. Es gehe hierbei auch nicht darum, die Macht und die Herrlichkeit 
der Landeshauptstadt zu vergrößern, sondern einfach in erster Linie darum, dieser 
Landeshauptstadt die Entwicklungschancen zu geben, die sie benötige, und zwar nicht 
allein für sich, sondern auch für die Randgemeinden selbst und für die Entwicklung 
des Landes überhaupt. Hiernach sei in erster Linie der Referentenentwurf der Landes
regierung beurteilt worden. Dabei habe man festgestellt, daß der Entwurf nicht die
ser Entwicklungsnotwendigkeit der Stadt entspreche, denn wenn nur der Referenten
entwurf der Landesregierung realisiert würde, so bedeute dieses, daß die Landeshaupt
stadt von Schleswig-Holstein mit 2.250 Einwohnern je Quadratkilometer wieder die am 
dichtesten besiedelte Großstadt im Bundesgebiet wäre. Die Stadtentwicklung hätte 
demnach auf viel zu kleiner Stadtfläche stattzufinden. Das a ber bedeute praktisch das 
Ende einer dynamischen Stadtentwicklung. Denn auch für die Stadtentwicklungspla
nung gelte das Gesetz von Angebot und Nachfrage nach wie vor. Man wisse, daß der 
Boden e ben nicht erweitert werden könne und daß eine wachsende Bevölkerung immer 
weniger Boden zur Verfügung ha be. An einem Beispiel möchte er dieses demonstrieren. 
Aufgrund der Stadtentwicklungsplanung wisse man, daß in den nächsten Jahren für 
zusätzl iche Industrieansied lungen wei tere 300 ha Industrie- und Gewerbeflächen be
nötigt würden. Biete man nun diese 300 ha an einer einzigen Stelle oder auch an 
zwei Stellen jeweils zur Hälfte an, ohne eine Ausweichmöglichkeit zu haben, so be
finde sich der Verkäufer dieser Fläche in einer besseren Verhandlungsposition. Dadurch 
entständen dann notgedrungen die viel zu hohen Preise. Der Idealfall für die Stadt
entwicklungsplanung wäre, diese 300 ha zusätzl ich benötigte Industrieflächen an drei 
verschiedenen Stellen innerha./b des Stadtgeb ietes anzubieten. Wäre man nur auf eine 
Fläche angewiesen, so würde es bedeuten, daß man bei den jetzigen finanziellen 
Möglichkeiten der Stadt kaum imstande sei, die Bodenpreise für die Stadtentwicklungs
planung in vertretbaren Grenzen zu halten. Gleiches gel te auch für den Wohnungs bau, 
der ebenfalls in Zukunft erhebliche Flächen innerhal b des Kieler Stadtgebietes bean
spruchen werde. Die Stadtentwicklungsplanung benötige daher hinsichtlich der Stadt
fläche erhebl ich mehr Spielraum, als im Referentenentwurf der Landesregierung ange
nommen und angeboten werde. Abgesehen davon, müsse bei einer Stadtentwicklungs
planung darauf geachtet werden, daß man nicht für die nächsten 1 1/2 Jahrzehnte 
nur die Planung betreibe, sondern auch gezwungen sei, für die nachwachsenden Gene
rationen eine gewisse Bodenvorratspolitik zu betreiben. Stadtentwicklungsplanung 
gelte also nicht für die jetzt lebenden Generationen, sondern auch für die zu erwar
tenden. Eine dynamische Stadtentwicklungspolitik müsse auch davon ausgehen können, 
Bodenvorräte anzulegen, ohne danach zu fragen, für welches konkretes Objekt dieser 
Boden eigentl ich benötigt werde. Das sei man sicherl ich nicht der jetzigen Generation 
schuldig; die nachwachsenden Generationen aber werden eines Tages danach fragen, 
warum nur so kurzfristig geplant und konzipiert worden sei. 
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Sprecher fährt dann fort: "Ich betone noch einmal den Standpunkt der SPD-Fraktion: 
In erster Linie kommt für uns das Umgemeindungskriterium Stadtentwicklungsspielraum 
in Frage. An zweiter Stelle müssen wir a ber auch sehen, daß andere Eingemeindungs
kriterien herangezogen werden müssen. Und zwar geht es hier um die Intensität der 
Stadtumlandverflechtungen. Wir wissen, daß es sehr viele intensive Verwaltungsbe
ziehungen zwischen den selbständigen Gemeinden gi bt. Diese bstehen vor allen Din
gen im Bereich der Schulen, insbesondere bei den weiterführenden Schulen, wo prak
tisch das Oberschulsystem der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt wird für die 
Gemeinden des Einzugsbereichs. Aber ähnliche Kriterien gelten auch für den Bereich 
der Kultur, dann für die überörtliche gemeindliche regionale Planung und vor allen 
Dingen an vierter Stelle der öffentliche Nahverkehr. Wer das einmal erlebt hat, wie 
schwierig es ist, eine "grüne Welle" z. B. zwischen Suchsdorf und Kronshagen zustande 
zu bringen, wieviel Verwaltungsaufwand, wieviel Telefongespräche und wieviel Schrei
ben notwendig sind, damit alle Ampeln in eine Welle geschaltet werden können, der 
begreift, wie schwierig es manchmal ist, eine vernünftige Entscheidung bei unterschied
I ichen Hoheitsträgern herbeizuführen. Ich wi II nicht mehr Verflechtungskriterien nennen, 
a ber eines ist klar, das zeigt die Erfahrung: Die Koordinierung der Aufga ben, die über 
die Grenzen der sel bständigen Gemeinden hinausgeht, versuchte man b isher in der 
Form von Zweckverbänden zu bewältigen. Die Erfahrung hat a ber gezeigt, daß hier 
ein nicht mehr vertretbarer Energie- und Zeitverlust auftritt. Das schönste Beispiel 
ha ben wir bei der Auflösung des Energieversorgungsverbandes Dänischer Wohld gesehen 
- auch ein Zweckverband sel bständiger Gemeinden, alle das gemeinsame Ziel, näm
lich preisgünstige Energieversorgung - . Die Auflösung dieses nicht mehr leistungsfähi
gen Versorgungsverbandes zu bewerkstelligen, erforderte viel Zeit, Energie und auch 
noch Geld. Und wenn man sich ansieht, wieviele Sitzungen erforderlich sind, um 
eine einzige vernünftige Entscheidungen zu treffen, wieviel Personen beteiligt werden, 
die also eine Menge Geld in ihrem Beruf eigentlich verdienen müßten und ihre Zeit 
dann kostenlos für vernünftige Entscheidungen zur Verfügung stellen, dann stellt man 
fest, daß der gesamte Sel bstverwa Itungsaufwand im Verhältnis zum Erfolg in keinem an
gemessenen Verhältnis mehr steht o Oder ein anderes Beispiel: Die Entwicklung beim 
Regionalen Planungsverband Kieler Umland. Hier stellen wir fest, daß vier verschiedene 
Gebietskörperschaften, eine kreisfreie Stadt und drei verschiedene Landkreise versucht 
haben, ihre auseinanderstrebenden Interessen auf einen einzigen Nenner zu bringen. 
Und wer also in diesem Verband mitgearbeitet hat, der mußte mehr als einmal feststellen, 
daß dort oft nur noch nach Einzugs bereichen der Kirchtürme argumentiert wird. Das 
war, für mich jedenfalls, eine bittere Erfahrung, denn ich ha be lange Jahre daran ge
glaubt, daß zwischen selbständigen Gemeinden gemeinsame Probleme schnell beraten 
und sachgemäß entschieden werden können. Und ich muß bekennen, daß ich von diesem 
Glauben erhebliche Abstriche ha be machen müssen . So komme ich zu der Konsequenz , 
daß in vielen Fällen einfach nur die Zusammenleg ung von Gemeinden die Lösung des 
Prob lems sein könnte. Was dann a ber noch an Zweckverbänden übrig blei bt - das gilt 
vor allen Dingen für die regionalen Zweckverbände - muß dann allerdings als schlag 
kräftiges Instrument weiterentwickelt werden. Das ist die notwendige Konsequenz o Nun 
zum Kreis Mittelholstein, der uns ange boten wird. Zweifellos ist dieser Kreis MitteI
holstein für die Landeshauptstadt Kiel ein Fortschritt, denn in Zukunft verhandeln wir 
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nicht mehr mit drei selbständigen Landkreisen, sondern nur noch mit einem einzigen 
und sehr leistungsfähigen. Allerdings - und jetzt kommt die Einschränkung - der Zu
schnitt dieses Kreises ist eindeutig unter dem Gesichtspunkt der eigentlichen Landes
hauptstadt von Schleswig-Holstein, näml ich Rendsburg, basiert. Wir meinen, daß 
der Kreis Mittelholstein in Richtung nach Osten ausgedehnt werden muß; im Westen 
können ohne weiteres einige Ämter und Gemeinden an die dortigen Kreise Steinburg 
und Dithmarschen abgegeben werden. Zu ihnen gehören sie auch hinsichtlich ihrer 
wirtschaftlichen und regionalen Verflechtung. Wir meinen weiter, daß es nicht an
geht, daß die Landeshauptstadt Kiel durch diesen seltsamen Zuschnitt des Kreises Mit
telholstein ihre eigentl iche und natürl iche Zentral itätsfunktion verl iert; denn der 
natürliche Schwerpunkt des Raumes Mittelholsteins liegt nun einmal im Bereich der 
Entwicklungsachse Kiel-Neumünster. Daher ziehen wir die Konsequenz, den Zweck
verband Regionaler Landesplanungsverband Kieler Umland gesetzl ich zu verankern. 
Das ist die Forderung an den Landesgesetzgeber. Und wir sind der Auffassung, daß 
dieser Verband willensb ildungsmäßig, kompetenzmäßig und finanziell zu stärken ist, 
und zwar im einzelnen durch folgende Punkte: 

1. Gesetzliche Verankerung als kommunaler Zweckverband und 
regionaler Landesplanungsverband mit dem Namen Mittelholstein. 

2. Verbandsmitglieder sollen nicht nur der Kreis und die beiden kreis-
freien Städte, sondern auch die kreisangehörigen Mittelzentren Rends
burg und Eckernförde sein. Wenn man schon vom sogenannten Städte
viereck in diesem neuen Kreis spricht, dann sollte man auch dieses 
Städteviereck institutionalisieren, d.h. die Stadt Kiel ist nicht allein 
daran interessiert, mit dem Landkreis Rendsburg regelmäßig zu verhan
deln, sondern wir meinen, daß auch die großen Gemeinden stimmberech
tigtes Mitgl ied dieses Verbandes sein müßten. 

3. Das Verbandsgebiet sollte lückenlos das gesamte Gebiet der Verbands
mitglieder, also keine Planungslücken wie bisher, umfassen, denn 
der Regionale Landesplanungsverband Kieler Umland deckt nur einen 
Teil des Planungsraumes 3 ab . 

4. Verbandsaufgabe sollte nicht nur die Regionalplanung, Abstimmung 
der Einzelplanung und Förderung der kommunalen Zusammenarbeit, 
wie es bisher der Fall ist, sondern unter bestimmten Voraussetzungen 
die Durchführung entwicklungsbestimmender Maßnahmen sein. Das gilt 
insbesondere u.a. für die Bodenvorratspolitik, für die Anlage von 
Industrieparks und vor allen Dingen, zusammengefaßt, für die Schwer
punktbildung in der Infrastruktur des gesamten Raumes. Dazu gehört 
z. B. auch die Herstellung eines Nahschnellverkehrs zwischen Kiel 
und Neumünster • 

5. Der Willensbildungsprozeß im Verbandsausschuß und Vorstand muß 
erleichtert werden. Die Anzahl der Verbandsausschußmitglieder sollte 
grundsätzl ich der Einwohnerzahl der Verbandsmitgl ieder entsprechen. 
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Beim Kreis wäre jedoch die größere Fläche angemessen zu berück
sichtigen. Aber Abstimmungen sollten nach den normalen Mehrheits
prinzipien erfolgen. Das bestehende Wahlrecht bei diesem Verband 
hat in praktisch in vielen Fällen entscheidungsunfähig gemacht. 

6. Die Stellung des Verbandsdirektors als für den Gesamtraum verpflichtendes 
Organ mUßte gestärkt werden. 

7. Die Bekanntga be der Ziele der Raumordnung und Landesplanung an die 
Gemeinden (§ 1 Abs. 3 Bundesbaugesetz und § 10 Landesplanungsgesetz) 
müßte ebenfalls auf den Verband übertragen werden. Das bedeutet, daß 
eine Hoheitsaufgabe des Landes auf den Verband übe rtragen wird. 

8. Es müßte ein regionaler Grunderwerbs- und Investitionsfonds eingerich
tet werden, finanziert im Verhältnis 1 : 1, gespeist durch Verbandsumlage 
und Landeszuweisung • •• 

Abschließend möchte er noch drei kleinere Prob leme ansprechen. Die SPD-Fraktion 
ha Ite eine Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes für Schleswig-Holstein für erfor
derlich. Sie glaubten, daß die Neuordnung der Gebiete in diesem Lande auch eine 
Neuverteilung der Finanzmasse zur Folge haben müsse. O berbürgermeister ha be in 
seinen Ausführungen bereits erklärt, in welcher Weise durch das bestehende Finanz
ausgleichsgesetz die kreisfreien Städte im Vergleich zu den kreisangehörigen Gemein
den und den Kreisen benachteiligt würden. Weiterhin vermögen seine Fraktionskolle
gen nicht einzusehen, weshal b Rendsburg als Kreisstadt für Mittelholstein vorge
schlagen worden sei. Vermuten könne man nur, daß das ein Zugeständnis an die "grüne 
Front" und an die eigentl ichen Machtfaktoren in diesem Lande sei. Rein sachl ich wäre 
dieser Vorschlag jedoch nicht zu vertreten. Der eigentliche Sitz der Kreisstadt für 
den Kreis Mittelholstein müßte daher Kiel sein. Wenn auch argumentiert wUrde, diese 
geb ietliche Neuordnung solle nicht für alle Ewigkeit bestehen, so könne er diesem 
Argument angesichts der gerade in der Bundesrepubl ik ausgeprägten Trad i tionsver
haftung nicht beipflichten. Die Größe des neuen Kreises Mittelholstein mit 271.000 
Einwohnern - etwa dreimal so groß wie der vorgeschlagene Kreis Oldenburg und mehr 
als dreimal so groß wie der vorgesc hlagene Kreis Flensburg-Land - wäre du rchaus im
stande, größere Umgemeindungswünsche der Landeshauptstadt zu verkraften, ohne daß 
der Kreis Mittelholstein dabei sel bst an SubstanlZ verliere. 

Stadtrat Hoc h h e i m erklärt anschi ießend für die CDU-Ratsherrenfrakt ion, daß 
die heutige Beratung und Beschlußfassung über diesen Antrag einen besonderen Höhe
punkt in der kommunalpolitischen Täf igkeit in diesem Hause darstelle. 

liMit der Beschlußfassung wird ja nicht für einen kurzen, sondern für einen sehr langen 
Zeitraum eine richtungsweisende Linie gefunden, und ich glaube, zu Recht haben sich 
daher die Fraktionen dieses Hauses mit großem Ernst mit dieser Vorlage befaßt. Wir 
begrüßen als CDU-Fraktion den Referentenentwurf insoweit, als er ja doch unserem 

Hauptanliegen, was alle Fraktionen dieses Hauses wiederholt zum Ausdruck gebracht 
haben, voll Rechnung trägt. Ich glaube, die Ratsversammlung war sehr gut beraten, 
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daß sie ganz massiv und zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Meinung vertreten hat, 
daß die künftige wirtschaftliche Entwicklung Kiels nach Süden geht, schon aus der 
geographischen Lage heraus. Und wir sind froh und dankbar zugleich, daß dieser Vor
stellung, näml ich das Amt Moorsee einzugemeinden, voll Rechnung getragen worden 
ist. Wir glauben, daß für die künftige Entwicklung der Landeshauptstadt Kiel dieser 
entscheidende Punkt von großer Wichtigkeit ist. Es sind in diesem Referentenentwurf 
noch weitere Vorschläge gemacht worden, um eine neue Ordnung, eine neue Lösung 
im Rahmen der Landeshauptstadt zu finden. Meine Fraktion ist der Auffassung, daß 
sie dem jetzt vorliegenden Entwurf ohne jede Einschränkung zustimmen kann. Sie ist 
der Auffassung, daß im Gebiet Kiel und in seinem Umland - in dem Gebiet, das um 
die Kieler Förde herum liegt - eine Lösung gefunden wird, die allen Bemühungen, 
die Kiel nun einmal entwickelt, gerecht wird. Wir meinen, daß durchaus zu überlegen 
ist, welche Gemeinde in diesem oder jenem Teil noch hinzugenommen werden könnte 
und ob man nicht eine Abrundung des gesamten Gebietes schaffen wird. Wir sind der 
Auffassung, daß sich die Nachbargemeinden Kiels entgegen vieler Verlautbarung 
dieser Vorstellung doch nicht verschließen werden. Wir wissen, daß gerade die vielen 
Pendler, die nach Kiel hereinkommen, um ihren Beruf auszuüben, durchaus Verständ
nis für dieses Anliegen der Landeshauptstadt haben. Und wir meinen, daß die berech
tigte Forderung der Landeshauptstadt, die ja nun weiß Gott nicht maßlos ist, sondern 
sich durchaus in Maßen hält, auch dort überall Zustimmung finden wird, auch wenn 
dem einen oder anderen diese Vorstellung im Augenblick noch nicht so eingeht. 
Meine Damen und Herren, wir begrüßen weiterhin in dem Referentenentwurf die nach 
unserer Auffassung außerordentlich glückliche Lösung, diesen Kreis Mittelholstein 
zu schaffen. Wir wissen, daß mit dieser gesamten Gebietsreform ein mutiger Schritt 
seitens der Landesregierung gemacht wird und daß wir berechtigt anerkennen sollten, 
daß hier der Versuch unternommen wird, eine völlige Neuregelung zu schaffen, ja 
nicht nur im Kieler Raum, sondern im gesamten Gebiet des Landes Schleswig-Holstein o 

Für die Stadt Kiel wird es wichtig sein, daß sie künftighin nur mit einem Kreis, näm
lich mit dem Kreis Mittelholstein als der sie umschließende Kreis zu verhandeln hat. 
Wir versprechen uns von dieser Lösung außerordentl iche Vorteile und außerordentl iche 
Vereinfachungen. Und nun noch ein Wort zu den Gemeinden, die zu dem Gesamtge
biet Stadt Kiel hinzukommen sollen. Meine Fraktion ist der Auffassung, daß die Ge
meinden,die zur Stadt Kiel nun zukommen sollen, die Rechte, die sie sich geschaffen 
haben, speziell also ihre Planungen, nicht aus Itder Hand schlagen" sollte. Wir können 
ein gedeihliches Zusammenleben mit diesen neueri Kieler Bürgern nur dann finden, 
wenn wir die Planungen, die in oll' diesen Gemeinden seit längerer Zeit vorhanden 
sind, anerkennen und weiterführen. Und ich glaube, die Ausführungen des Herrn 
Oberbürgermeisters sind insofern durchaus berechtigt, wenn er darauf hinweist, daß 
auch im finanziellen Bereich hier eine Lösung geschaffen werden muß, die es der 
Stadt Kiel ermöglicht, diese Vorstellungen der einzelnen Gemeinden auch in Zukunft 
durchzuführen. Ich meine, man sollte auch mit allem Nachdruck darauf hinweisen, 
daß das, was die Gemeinden an Rücklagen für bestimmte Zwecke geschaffen haben, 
daß sich diese Mittel nicht als verloren erweisen, sondern daß sie speziell für diese 
Gemeinden verwendet werden, die neu zur Stadt Kiel hinzukommen. Meine Damen 
und Herren, wir meinen, daß wir mit dieser Entscheidung, die wir heute treffen sollen, 
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und mit dem Vorschlag, den wir der Landesregierung machen, einen ganz erheb l ichen 
Schritt in die Zukunft tun werden. Wir wissen, daß dieser Referentenentwurf, so wie 
er uns jetzt vorl iegt in seiner Fassung, sicherl ich nicht das letzte Wort ist, sondern 
daß dieses oder jenes in den Beratungen im Landtag noch ergänzt werden soll. Ich glaube 
aber, daß wir als Stadt Kiel und als Vertreter in der Ratsversammlung einfach verpflich
tet sind, im Interesse der Stadt Kiel und seiner Bürger darauf hinzuweisen, wie sich 
nach unserer Auffassung in Zukunft die Stadt Kiel aus seinen Überlegungen heraus rein 
wirtschaftlich entwickeln muß. Und ich glaube, daß wir deshal b dem jetzt vorliegenden 
Vorschlag vollinhaltlich zustimmen können. 11 

Für die Fraktion Freie Kieler Wählergemeinschaft spricht dann Ratsherr H art -
man n : "Vor etwa drei Wochen wurde unserer Fraktion, wie auch den übrigen Frak
tionen, Kenntnis gegeben von dem Entwurf des Gesetzes über die Neuordnung von 
Kreis- und Gemeindegrenzen, einem Entwurf, der im Lande Schleswig-Holstein mehr 
Ablehnung als Zustimmung hervorgerufen hat. Wir bedauern, in einer so wichtigen 
Angelegenheit nicht mehr Zeit zu einer Stellungnahme zu ha ben. Wir werden auch 
den Eindruck nicht los, daß der Entwurf, was besonders auch unsere Landeshauptstadt 
angeht, voller Hal bheiten steckt. Als wir uns in diesem Hause im Jahre 1955 über 
das Loschelder Gutachten Wochen, ja Monate unterhalten haben, hat die damalige 
Ratsversammlung den Standpunkt vertreten: Der Kieler Lebensraum müsse auf beiden 
Seiten des Kieler Hafens und vor allen Dingen nach dem Süden erweitert werden. 
Was bei dem Loschelder Gutachten später herausgekommen ist, wissen Sie, meine 
Damen und Herren. Daß der Gesetzentwurf die Gemeinden Rönne, Wellsee, Moorsee, 
Meimersdorf und Russee Kiel zuschlagen will, wird von der Freien Kieler Wählerge
meinschaft begrüßt, weil auch wir wissen, daß Kiels Lebensraum im Interesse der Ge
sundung der Stadt beachtlich nach Süden, also in Richtung Neumünster, erweitert 
werden muß. Was wir allerdings bedauern und was wir als Hai heiten bezeichnen, ist, 
daß das Gebiet um Rammsee und Schulensee zum Kreis Mittelholstein zugeschlagen 
werden soll. Der Unvernunft in der Neugesta Itung wird aber die Krone aufgesetzt, wenn 
wir sehen, daß Kiel-Kronshagen ebenfalls bei Rendsburg, also bei Mittelholstein blei
ben soll. Kronshagen wird nach diesem Referentenentwurf stets ein Pfahl im Fleische 
Kiels b lei ben. Kronshagen ist schon jahrzehntelang praktisch ein Stadtteil von Kiel 
gewesen, wenn wir sehen, wie die Bürgerschaft von Kronshagen mit der Landeshaupt
stadt auf das engste verbunden ist. Nahezu der allergrößte Tei I der Kronshagener Bür
ger ist wirtschaftl ich und geschäft I ich mit der Landeshauptstadt verbunden. Der Krons
hagener Bürger schickt seine Kinder in die Oberschulen nach Kiel und nicht nach 
Rendsburg. Der Kronsh<;lgener Bürger besucht die Kieler Theater und wohl kaum das 
Rendsburger Theater. Der Kronshagener Bürger sucht mit seinen Fami lienangehörigen 
die KI iniken der Landeshauptstadi auf und nicht die KI inik in Rends burg. Die Verbun
denheit der Kronshagener mit Kiel ist eindeutig. Oder, meine Damen und Herren, 
fahren nicht alle paar Minuten die Kieler Omnibusse zwischen Kiel und Kronshagen? 
Uns ist nicht bekannt, daß ein Vorortsverkehr zwischen Rendsburg und Kronshagen be
steht. Es ist vielfach unverständlich, daß die Verantwortlichen des Entwurfs über die 
Neuordnung von Kreis- und Gemeindegrenzen Kronshagen zu Mittelholstein schlagen 
wollen. Und was für Kronshagen gilt, gilt auch für Schulensee. Wir bedauern auch 
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die Bürger des Ostufers von La boe über Heikendorf, die aus der natürlichen Gemein
schaft mit Kiel herausgerissen werden und mit Rendsburg verbunden werden sollen. 
Das bedeutet also, meine Damen und Herren, daß praktisch alle Bürger - z. B. von 
Laboe aus gesehen -, die mit ihrem Landrat ein Gespräch führen wollen, über Kiel 
den weiten Weg nach Rendsburg suchen müssen. Von vielen Bürgern erfahren wir, daß 
diese mit Recht verlangen, daß nach den Grundsätzen der Vernunft auch Kronshagen 
und Schulensee mit dem Großraum Kiel verbunden werden. Überhaupt ist die Freie 
Kieler Wählergemeinschaft der Auffassung, daß die Neuordnung von Kreis·· und Ge
meindegrenzen erst dann hätte eigentl ich erfolgen müssen, wenn das jahrelange Tau
ziehen um die Finanzreform auch im Interesse unseres Landes geregelt wäre. Der 
Kieler Tageszeitung IIKieler Nachrichten" von heute entnehmen wir, daß die Ge
meindevertretung von Strande die Eingemeindung nach Kiel ablehnt. Es ist das gute 
Recht der Bürgerschaft, diesen Standpunkt einzunehmen. Die Strander behaupten, 
daß Kiel seine vor Jahrzehnten eingemeindeten Vororte vernachlässigt ha be. Ich glau
be, hierüber werden wir in einer der kommenden Ratsversammlungen einmal sprechen 
müssen. Kiel wird vorgeworfen, früher bindende Zusagen eingemeindeter Gemeinden 
gegenüber nicht gehalten zu haben. Die Fraktion der Freien Kieler Wählergemeinschaft 
ist der Auffassung, daß eine vernünftige Erweiterung des Kieler Lebensraumes von 
Strande über Klausdorf und AI tenholz eine Notwendigkeit auch im Interesse des Lan
des ist. Meine Damen und Herren, Gegner der Eingemeindung in vielen Orten des 
Landes sind ja nicht immer die Wähler und die Bürger, sondern in der Regel die Herren 
Landräte und Bürgermeister, die aus eigennützigen Gründen eine Gebietsreform ab
lehnen. Die Freie Kieler Wählergemeinschaft ist bereit, mit den Fraktionen der poli
tischen Parteien in diesem Hause einen gemeinsamen Weg zu gehen, wenn der Nutzen 
der Landeshauptstadt eindeutig ist. Wir sind der Meinung, daß der Referentenentwurf 
nicht im D-Zug-Tempo vom Landtag vera bschiedet werden sollte. Auch die Lü becker 
Bürgerschaft vertritt, wie wir aus den Worten des Herrn Oberbürgermeisters hörten, 
die Auffassung, daß der Referentenentwurf weder den Vorstellungen und den Notwen
digkeiten der Bevölkerung entspricht, noch ausreichend die weitere Entwicklung der 
Wirtschaftsräume berücksichtigt. Ich persönlich bedauere, daß der einzelne Bürger 
nicht die Möglichkeit hat, entscheidend zu diesen Dingen mitzu bestimmen, sondern 
es seinen Gemeindevertretern,der hohen Obrigkeit,überlassen muß, was gesch ieht. 
Es ist richtig, wir haben eine Schicksalsstunde der Stadt, wenn wir heute Beschluß 
fassen. Weil wir im großen und ganzen sehen, daß der Entwurf auch beachtlichen 
Teilwünschen der Landeshauptstadt entspricht, sind wir bereit, der Vorlage zuzu
stimmen. 11 

Für die FDP-Ratsherrenfraktion erklärt dann Ratsherr S ich eis c h m i d t, 
daß seine Fraktion sich nach reifl icher Überlegung und unter Berücksichtigung der 
eindrucksvollen Stellungnahme der Stadt Lübeck nicht in der Lage sehe, der vorge
sehenen Erklärung der Stadt Kiel zu dem Referentenentwurf zuzustimmen. Als sich vor 
einigen Monaten die ersten Konturen der großen Gebietsreform für Schleswig-Holstein 
abzeichneten, habe man den Eindruck gehabt, hier wirklich einmal den "Atem 'der 
Geschichte" zu verspüren . Auch glaubte man, daß hier nun wirklich einmal versucht 
werden sollte, in die fernere Zukunft hinein ein Gebiet, das allzulange an traditio-
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nellen Dingen gehangen habe, neu nach rationellen Gesichtspunkten zu formen und 
zu gestalten. Auf die ländlichen Gebiete bezogen, trage der vorliegende Referenten
entwurf der Landesregierung diesen Erwartungen in weiten Teilen Rechnung. Verwun
dert müßten sie jedoch feststellen, daß der große Atem, der die Initiatoren der Ge
bietsreform einmal beseelt habe, ausgerechnet nicht im Raume der Landeshauptstadt 
zu spüren sei. Anstatt auch hier großräumige, zukunftsträchtige Lösungen zu verwirk
lichen, erscheine die Neuordnung in diesem Gebiet mehr oder weniger zufällig. 
Insofern müsse er die vorgesehene gebietsmäßige Neuordnung im Raume Kiel als 
"kleinkariert" bezeichnen. So werde eine Gemeinde als eingliederungsreif betrachtet, 
die andere Gemeinde jedoch nicht. Wie aber wolle man es jemals einem Russeer Bür
ger z. B. klarmachen, daß seine Gemeinde nach Kiel eingegl iedert werden solle, das 
Gebiet der Gemeinde Kronshagen jedoch nicht. Er selbst habe hierzu in der Bevölke
rung feststellen können, daß diese den Eingliederungsmöglichkeiten in die Landes
hauptstadt gar nicht so negativ gegenüberstehe, wenn auch andere Gemeinden, für 
die Gleiches zutreffe, einbezogen würden. Die FDP-Ratsherrenfraktion vertrete daher 
die Auffassung, daß hier wirklich das Wort "Raumordnung" in vollem Ernst auch auf 
die Landeshauptstadt angewendet werden sollte. Es sei doch wirklich nicht einzusehen, 
warum ausgerechnet der Kreis Rendsburg einen so gewaltigen Machtzuwachs erfahren 
solle, wenn man die Landeshauptstadt mit ihrer Ausstrahlungskraft auf das Allernot
wend igste verweist, was gerade eben die dringendsten Bedürfnisse befried ige . 

Sprecher fährt dann fort: "Umgekehrt hätte es sein müssen. Die Landeshauptstadt hätte 
man endlich einmal mit den Dingen ausstatten sollen, auf die sie seit 50 Jahren wartet. 
Man hätte ihr endlich einmal den Anzug schneidern sollen, der für sie paßt und nicht 
einen Anzug, der nach wie vor hinten und vorne zu eng und zu knapp ist. Wir haben 
uns in dem Zwischenstadium der Ereignisse mit dem Gedanken eines Kieler Umland
verbandes, eines Kieler Umlandkreises, auseinandersetzen müssen, dessen Sitz, auch 
nach dem Urteil vieler Bürger aus unseren Nachbargemeinden und Nachbarkreisen, 
in Kiel hätte sein sollen. Wir waren eine Zeitlang nahe daran, uns mit einem Kieler 
Umlandkreis mit dem Sitz in Kiel zu befreunden, wei I man hätte annehmen können, 
daß die enge räuml iche und personelle Zusammenarbeit der Stadtverwa Itung Kiel und 
der Kreisverwaltung eines Kreises Kiel in einigen Jahren hätte dahin führen können, 
daß das ganze Gebiet wirklich zusammengelegt worden wäre. Wir sind durch diesen 
Entwurf vor die Tatsache gestellt worden, daß man an diesen Gedanken nicht mehr 
denkt, daß man ihn nicht weiterverfolgt hat. Und nun tritt uns plötzl ich dieses Unge
tüm - so möchte ich fast sagen - des Kreises Mittelholstein entgegen, dessen Kreis
stadt ganz exzentrisch im Westen liegen soll, so daß man schon von einem UAnti
Kiel-Kreis" sprechen kann. Wenn das wirtschaftl iche Schwergewicht von Rendsburg 
so groß ist, dann kann dieser Kreis ja nur in Konkurrenz zur Stadt Kiel entwickelt 
werden. Nun frage ich Sie: Ist der Konkurrenzgedanke auf diesem Gebiet denn wirk-
I ich so fruchtbar, daß man annehmen könnte, daß für das Kieler Umland da etwas 
Vernünftiges bei herauskommtt? Ich glaube es nicht. Ich bin der Ansicht und unsere 
Fraktion steht auf dem Standpunkt, daß hier die Gelegenheit gewesen wäre, den Raum 
Kiel so zu erweitern, wie der Raum Rendsburg jetzt völl ig unnötigerweise erweitert 
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wird, und dazu in ein Gebiet hinein, das wirkl ich keinerlei Beziehungen mehr zu 
Rendsburg hat - die gesamte Probstei, ja soga r eine Gemeinde wie Raisdorf. Die 
Existenz von Raisdorf hatte doch nur einen Sinn, wenn man davon ausgeht, daß der 
Kreis Plön erhalten bleiben solle. Nachdem a ber der Kreis Plön aufgelöst werden 
soll, hängt nun Raisdorf völlig "in der Luft". Es ist doch sinnwidrig, diese dann'~n 
der Luft" hängende Gemeinde nach Rendsburg hin zu orientieren und nicht nach Kiel. 
Das Ganze gilt für die gesamte Probstei. Herr Hartmann hat das schon im einzelnen aus
geführt. Wir sind also der Ansicht, daß dieser Raum Kiel, diese Fördelandschoft, die 
schon in dem ersten Loschelder Gutachten von 1955 als eine Einheit erscheint. Wenn 
Sie auf die Karte sehen, so ist das eine einheitliche Angelegenheit, die schön mit 
dem violetten Strich umrahmt ist. Die einen Gebiete sind zur Eingliederung schon 
1955 vorgeschlagen worden. Es ist völl ig unbegreiflich, weshal b man von dem damals 
schon besser der Zukunft entsprechenden Gutachten wieder a bgerückt ist, das nur den 
einen Fehler hatte, daß La boe nicht mit da bei war, was damals schon unbegreiflich 
war. Auch Laboe gehört in diese Fördelandschaft • Wenn man etwas Großes machen 
will, wenn man diese Gegend, deren Kernstück eben die b isherige Stadt Kiel ist, 
wenn man diese für die nächsten 50 jahre entwickeln will, dann muß man schon so vor
gehen, daß man das alles zusammennimmt. Ich würde sagen, der dem 19. jahrhundert 
entsprechende Gedanke der Eingemeindung ist hier völlig fehl am Platze. Es handelt 
sich hier nicht um Eingemeindung in dem alten Stil des 19. jahrhunderts, sondern 
es handelt sich hier um großräumige Zusammenlegung unter dem Gesichtspunkt der 
Zukunft . Wenn man sich vor Augen führt, wie schnell die Dinge sich entwickeln, so 
kann nicht immer alles von der Vergangenheit her betrachtet werden. Wenn Sie sich 
die Entwicklung der Pendlerzahlen ansehen, so ist schon seit 1961 ein so rasanter 
Fortschritt der Verflechtung gerade in diesen Zahlen enthalten, daß man sich fragen 
muß: Wie wird es in fünf jahren aussehen? Wie sieht es in zehn jahren aus? Dann 
sieht es alles jedoch noch viel eindeutiger zugunsten Kiels aus. Deswegen sind uns 
auch Bedenken gekommen bei den Ziffern 1 - 3, in denen der Anteil der Berufspend
ler z. B. mehr als 60 % der Erwerbspersonen beträgt. Das sind doch alles Zahlen der 
Vergangenheit bzw. der unmittelbaren Gegenwart. Sollte man es wirklich hier bei 
5 oder 10 % der Pendlerzahlen belassen? Soll man das überhaupt erwähnen? Das sind 
alles Dinge, die in rasanter Entwicklung befindlich und die morgen schon überholt sind. 
Festzustellen ist noch, daß der Trend zur Großstadt im gesamten Bundesgebiet derartig 
zugenommen hat, daß wir auch hier, o bwohl es vielleicht etwas schwächer sein mag, 
für die Zukunft mit ganz überraschenden Entwicklungen rechnen müssen, die vielleicht 
heute noch nicht zahlenmäßig erkennbar sind, sich a ber über kurz oder lang sehr stark 
bemerkbar machen werden . Und nun kommen die finanziellen Dinge. Es handelt sich 
hier nicht um Grenzziehungskosmetik, es handelt sich nicht um Optik, b loß um äußer
I ich eine hübsche, einheitl ich gefärbte Karte zu erzielen, sondern es handelt sich 
doch wirklich um innere Gestaltungsprinzipien, die für diesen ganzen Raum maßge bend 
sein müssen. Und diese Dinge dürfen auch nicht daran scheitern, daß vielleicht die 
eine oder andere Teilrechnung auf dem finanziellen Gebiet im Moment nicht ganz auf
geht. Sel bstverständlich muß der Besitzstand der Gemeinden in gewisser Weise gewahrt 
bleiben, so lange, b is wir einen besseren Finanzausgleich auf dem Gebiete des Landes 
Schleswig-Holstein oder eine große Finanzreform bekommen. Sel bstverständlich darf 
den Gemeinden, die nun an dieser großen Raumneuordnung teilnehmen, nicht das 
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Schicksal blühen, was früher - allerdings unter ganz anderen Umständen - dem einen 
oder anderen früher einmal eingemeindeten Gebiet von Kiel passiert ist und von dem 
also völlig ungerechterweise die Schuld auf die Stadt Kiel geschoben wird, als ob es 
keinen Ersten Weltkrieg, keine Inflation, keine Riesenarbeitslosigkeit, keine Welt
wirtschaftskrise und keinen Zweiten Weltkrieg gegeben hätte. Man muß sich doch mal 
vorstellen, wie diese Stadtrandgebiete Elmschenhagen oder Friedrichsort entwickelt 
worden wären, wenn diese Kriege und die Elendszeiten, die wir gehabt haben, nicht 
gewesen wären. Man kann doch nicht die Schuld ganz einfach auf die Stadt Kiel schie
ben und sagen: Ihr habt ja eure früheren Gebiete auch nicht entwickelt und deswegen 
könnt ihr nicht erwarten, daß andere nun mit Begeisterung sich eingliedern lassen. 
Das soll ja eben durch diese große Neuordnung ganz anders werden. Es ist ganz sonnen
klar, daß auf dieser neuen Basis auch die finanziellen Dinge anders geordnet werden 
müssen und daß wir auf dieser größeren Basis auch ganz andere Planungen in Angriff 
nehmen können. Es ist doch nicht so, als ob wir bisher auf die Hilfe von Bund und 
Land nicht angewiesen gewesen wären, als ob wir durch eine großzügige Neuordnung 
nun plötzlich in viel größerem Stil auf die Hilfe von Bund und Land angewiesen werden. 
Davon kann doch keine Rede sein. Es kann sich ja höchstens um eine Starthilfe handeln, 
um dieses neue Gebiet gleich so kräftig zu entwickeln, daß es sehr bald eine Hilfe 
überhaupt entbehren kann. Es geht uns doch in erster Linie nicht um eine Machterwei
terung der Stadt Kiel über Personen. Es geht uns doch in erster Linie darum, vor allem 
die industrielle Wirtschaftskraft Kiels so fördern zu können, daß die Stadt Kiel später 
sehr viel besser auf eigenen Füßen stehen kann wie heute. Wenn man sich vor Augen 
führt, welchen Landbedarf Unternehmungen haben und was wir für Angebote machen 
müßten, wenn wir sie hier wirklich herholen wollten, dann muß man sagen, alles das 
ist, was uns hier vorgeführt wird, viel zu engherzig und viel zu kleinmütig. Ich bin 
überzeugt, die Bevölkerung denkt ganz anders. Und die Bevölkerung, wenn sie sehen 
würde, daß alle mitmachten, würde sich auch nicht daran stoßen, daß vielleicht die 
Hundesteuer in Kiel 20 DM höher liegt als anderswo. Dann wird sicher auch die Stadt 
Kiel Entgegenkommen zeigen, daß es für eine gewisse Zeit so verbleiben kann. Aber 
das sind alles nach unserer Auffassung sehr kleinkarierte Dinge, die in diesem histo
rischen Moment überhaupt keine Rolle spielen dürften. Wir sind der Auffassung, daß 
dieser Entwurf, der uns hier vorgelegt ist, in diesem Punkt nicht ausreichend ist. 
Wir vermissen den großen historischen Atem auf dem Gebiet des Kieler Raumes und 
wir sind gegen einen so mächtigen Kreis Mittelholstein und wir sehen auch keinen 
Trost in der Ersatzlösung, den Kieler Umlandverband als regionalen Verband zu gestal
ten. Wir haben kein großes Zutrauen dazu, daß ein solcher Verband diese großen Auf
gaben, die hier zu lösen sind, befriedigend entwickeln könnte und wir sind auch mit 
diesem Punkt 3 ebensowenig wie mit dem Punkt 2 in dieser Form nicht einverstanden. 
Wir glauben auch sicher, daß der Entwurf nicht der Weisheit letzter Schluß sein kann 
und auch nicht sein wird; denn soviel Einsicht müßte bei allen Beteiligten, vor allem 
auch bei den Herren im Landtag vorhanden sein, daß man, wenn man schon für das 
ganze Land eine großzügige Neuordnung betreibt, nicht bei der Stadt Kiel im Klein
karierten steckenbleiben darf. Ich glaube, wir sollten hier der Bevölkerung vor Augen 
führen, daß es gilt, für die Zukunft gewappnet zu sein, daß wir als Geschlecht, das 
einer Atomzukunft entgegensieht, bei solchen Dingen nicht unter kleinlichen Gesichts-
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punkten versagen dürfen. Ich glaube, wenn ein derartiger Appell an die Bevölkerung 
gerichtet würde, so würde sich die Bevölkerung dem nicht versagen. 11 

Auf die Ausführungen seines Vorredners eingehend, möchte Stadtrat Dr. K i e k e -
bus c h darauf hinweisen, daß alle von Ratsherrn Sichelschmidt vorgetragenen 
Argumente, die die FD P-Ratsherrenfraktion veranlaßt hätten, gegen die von der 
Stadt beabsichtigte Erklärung zu stimmen, doch eigentl ich dazu führen müßten, 
für diese Drucksache zu stimmen. 

Gleichzeitig möchte er jedoch auch noch einmal auf ein kleineres Problem zu sprechen 
kommen, das im Zusammenhang mit der Gebietsreform vom Landesgesetzgeber in 
einem Zuge geregelt werden sollte. Viele Nachbargemeinden, d,ie vielleicht künftig 
Kieler Stadtteile sein würden, hätten ohne Zweifel den berechtigten Wunsch, auch 
in Zukunft bei der Mitgestaltung und Mitbestimmung über ihr eigenes Schicksal mit
sprechen zu können. Hier aber befände sich das sonst so fortschrittliche Land Schleswig
Holstein in einem erhebl ichen Gesetzgebungsrückstand • Schon die maßgebl ichen Kom
mentatoren zur schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung (Ga lette und Laux) hätten 
darauf hingewiesen, daß die Tätigkeit der sog. Ortsbeiräte in eingegliederten Gebiets
teilen ausschließlich auf eine beratende Funktion beschränkt bleiben müsse, da andern
falls die nach § 27 GO gegebene Allzuständigkeit der Gemeindevertretung verletzt 
sein würde. Er möchte daher die Mitglieder der Ratsversammlung darauf hinweisen, 
daß in fast allen Bundesländern die Gemeindeordnungen inzwischen dahingehend no
vell iert worden seien, daß engeren örtl ichen Gemeinschaften innerhalb von Groß
städten, aber auch anderen größeren Gemeinden, die Möglichkeit gegeben worden 
sei, auch in ihrem Ortsbezirk - wie es oft heiße - durch eine Ortsvertretung, einen 
Ortsbeirat oder Beirat ihre besonderen Interessen vortragen zu lassen. Alle diese Ge
meindeordnungen sähen eine Zusammensetzung dieser Vertretungen nach dem d" Hondt~ 
schen System entsprechend der Zusammensetzung der Gemeindevertretungskörper-
schaft vor. Weiterhin sähen diese Gemeindeordnungen zwei Funktionen für die Orts
beiräte vor: einmal ein Anhörungsrecht seitens der Vertretungskörperschaft in allen 
Fragen, die den Ortsbezirk berühren; zum anderen würde den Beiräten in begrenztem 
Umfang eine echte Entsche idungsbefugnis im Rahmen der Hausha Itsansätze zugebi II igt. 

Abschließend erlaube er sich, insbesondere auf die Gemeindeordnungen der Länder 
Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen hinzu
weisen, die derartige Bestimmungen bereits seit längerer Zeit enthielten (vergleiche 
Zusammenstellung aller Gemeindeordnungen der Bundesrepublik Deutschland Im 
Verlag Koh Ihammer, Stuttgart). 

Auch Stadtrat Hoc h h e i m meldet sich danach nochmals zu Wort und betont, 
auf die Ausführungen von Ratsherrn Sichelschmidt eingehend, daß die großen Fraktio
nen und auch die Freie Kieler Wählergemeinschaft nicht etwa jetzt einer "klein
karierten ll Lösung in bezug auf die Gebietsneuregelung im Bereiche Kiels zustimmen 
würden. Auch die FDP-Ratsherrenfraktion habe in den Vorberatungen sich für eine 
derartige Formulierung der Erklärung ausgesprochen, der sie jetzt aber entgegen
stehen würde. Damit würde die FD P-Fraktion jetzt ihrer eigenen Formul ierung hin
sichtlich der Einbeziehung der gesamten Fördelandschaft widersprechen. Im Interesse 
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der Sache bitte er daher nachdrücklich um die Zustimmung aller Mitglieder dieses 

Hauses. 

Nachdem Ratsherr Dr. R e i m e r s dann nochmals den Standpunkt der FD P
Fraktion zu dieser Sache dargelegt hat, verliest 0 be rb ü r ger m eis te r 
anschließend die Ziffer 612 auf der Seite 306 des Losehelder Gutachtens, die die 
Ausgangssituation in der gesamten Angelegenheit gewesen sei. Außerdem zitiert 
Sprecher einen Artikel der jüngsten Ausgabe der uLübecker Nachrichten

lt
, der seiner 

Ansicht nach eindeutig das richtige Verhalten der Stadt Kiel bei der Beratung um die 
lokale und regionale Gebietsneuordnung in ihrem Einzugsbereich bestätige. Durch 
den Referentenentwurf der Landesregierung seien die Gebietskörperschaften nicht 
aufgefordert worden, Ja oder Nein zu sagen; vielmehr wären sie um eine Stellung
nahme gebeten worden o Diese aber würde mit der Erklärung der Landeshauptstadt nun-

mehr gegeben. 

In der abschließenden Diskussion legen Ratsherren T e s k e und Sie hel -
s c h m i d t dann nochmals die Standpunkte ihrer Fraktionen kurz dar. 

Beschluß: Nach Antrag gegen 2 Stimmen (Ratsherren Sichelschmidt und Dr. Reimers). 
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Hauptamt Kiel, den 20. März 1969 

1) Je eine Abschrift der Niederschrift über die Sondersitzung der Ratsversammlung am 
13. März 1969 erhalten das Büro des Stadtpräsidenten, das Rechnungsprüfungsamt und 
das Amt für Entwicklungsplanung (4 x) zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. 
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